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GesetzGesetz
vom 18. Juni 2004

über die Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktauf-über die Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktauf-
sichtsgesetz; FMAG)sichtsgesetz; FMAG)

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine
Zustimmung:

I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Gegenstand, Bezeichnungen und anwendbares Recht1

1) Dieses Gesetz bezweckt die Errichtung einer Finanzmarktaufsichts-
behörde und regelt insbesondere ihre Organisation, Aufgaben und Kompe-
tenzen.

2) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personen- und Funkti-
onsbezeichnungen sind Angehörige des weiblichen und männlichen
Geschlechts zu verstehen.

3) Sofern dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, findet das Gesetz über
die Steuerung und Überwachung öffentlicher Unternehmen ergänzend
Anwendung.2
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Art. 23

Rechtsform, Sitz und Dotationskapital

1) Zur Durchführung der Aufsicht über den Finanzmarkt besteht unter
der Bezeichnung "Finanzmarktaufsicht (FMA)" eine selbständige Anstalt
des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit. Der Sitz der
Anstalt wird in den Statuten festgelegt.

2) Das Dotationskapital beträgt 2 000 000 Franken.

Art. 3

Unabhängigkeit

Die FMA ist in der Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig und an keine
Weisungen gebunden.

Art. 4

Ziele der Finanzmarktaufsicht

Die FMA sorgt für die Gewährleistung der Stabilität des Finanzmarktes
Liechtenstein, den Schutz der Kunden, die Vermeidung von Missbräuchen
sowie die Umsetzung und Einhaltung anerkannter internationaler Stan-
dards.

II. TätigkeitsbereichII. Tätigkeitsbereich

Art. 5

Aufgaben

1) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, obliegen der FMA die
Aufsicht und der Vollzug dieses Gesetzes sowie der nachfolgenden Gesetze
einschliesslich der dazu erlassenen Durchführungsverordnungen:4

a) Gesetz über die Tätigkeit und Beaufsichtigung von Banken, Finanzhol-
dinggesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften (Ban-
kengesetz; BankG);5

abis) Gesetz über die Einlagensicherung und Anlegerentschädigung bei
Banken und Wertpapierfirmen (Einlagensicherungs- und Anlegerent-
schädigungsgesetz; EAG);6
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ater) Gesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken und Wertpa-
pierfirmen (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz; SAG);7

aquater) Gesetz über Hypothekar- und Immobilienkreditverträge für Kon-
sumenten (Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz; HIKG);8

aquinquies) Gesetz über Europäische gedeckte Schuldverschreibungen
(EuGSVG);9

asexies) Pfandbriefgesetz (PfbG);10

b) E-Geldgesetz (EGG);11

c) Gesetz über die Liechtensteinische Landesbank;

d) Zahlungsdienstegesetz (ZDG);12

dbis) Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2015/751 über Inter-
bankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (EWR-
Interbankenentgelteverordnung-Durchführungsgesetz; EWR-IBEV-
DG);13

dter) Zahlungskontengesetz (ZKG);14

dquater) Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/2394 über
die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbrau-
cherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden (EWR-
Verbraucherbehördenkooperations-Durchführungsgesetz; EWR-
VBKDG);15

e) Gesetz über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie
Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen (Finalitätsgesetz);

f) Gesetz über die Offenlegung von Informationen betreffend Emittenten
von Wertpapieren (Offenlegungsgesetz; OffG);16

g) Gesetz zur Durchführung der Verordnungen (EU) 2017/1129 und (EU)
2023/2631 im Bereich des Wertpapierprospektrechts (EWR-
Wertpapierprospekt-Durchführungsgesetz; EWR-WPPDG);17

h) Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG);18

hbis) Investmentunternehmensgesetz (IUG);19

i) Gesetz über die Liechtensteinische Post (LPG);20

k) Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte
für Kryptowerte (EWR-MiCA-Durchführungsgesetz; EWR-MiCA-
DG);21
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l) Treuhändergesetz (TrHG);22

m) Wirtschaftsprüfergesetz;23

n) Gesetz über die Patentanwälte;

nbis) Gesetz betreffend die Aufsicht über Personen nach Art. 180a des Per-
sonen- und Gesellschaftsrechts;24

o) Gesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versi-
cherungsaufsichtsgesetz);

p) Gesetz über berufliche Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwä-
scherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung (Sorg-
faltspflichtgesetz; SPG);25

q) Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge;
r) Gesetz über den Versicherungsschutz der Gebäude gegen Feuer- und Ele-

mentarschäden (Gebäudeversicherungsgesetz);26

s) Gesetz über die Vermögensverwaltung (Vermögensverwaltungsgesetz;
VVG);27

sbis) Gesetz über die Tätigkeit und Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen
(Wertpapierfirmengesetz; WPFG);28

ster) Gesetz über den Betrieb und die Beaufsichtigung von Handelsplätzen
und Börsen (Handelsplatz- und Börsegesetz; HPBG);29

squater) Gesetz über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und
die Ausübung von Anlagetätigkeiten (Wertpapierdienstleistungsge-
setz);30

t) Versicherungsvertriebsgesetz (VersVertG);31

u) Gesetz betreffend die Aufsicht über Einrichtungen der betrieblichen
Altersversorgung (Pensionsfondsgesetz; PFG);32

v) Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über
Marktmissbrauch (EWR-Marktmissbrauchsverordnung-Durchfüh-
rungsgesetz; EWR-MDG);33

w) Gesetz betreffend Übernahmeangebote (Übernahmegesetz; ÜbG);34

x) Gesetz über die zusätzliche Beaufsichtigung von Unternehmen eines
Finanzkonglomerats (Finanzkonglomeratsgesetz; FKG);35

y) Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge des Staates;36

z) Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpa-
pieren (UCITSG);37

952.3 Finanzmarktaufsichtsgesetz (FMAG)

4 Fassung: 16.04.2026



zbis) Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 über
Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps (EWR-
Leerverkaufsverordnung-Durchführungsgesetz; EWR-LVDG);38

zter) Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 über
OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister
(EMIR-Durchführungsgesetz; EMIR-DG);39

zquater) Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014
über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Klein-
anleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP-Durchführungsge-
setz; PRIIP-DG);40

zquinquies) Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014
zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der
Europäischen Union und über Zentralverwahrer (EWR-
Zentralverwahrer-Durchführungsgesetz; EWR-ZVDG);41

zsexies) Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009
über Ratingagenturen (CRA-Durchführungsgesetz; CRA-DG);42

zsepties) Gesetz über Token und VT-Dienstleister (Token- und VT-
Dienstleister-Gesetz; TVTG);43

zocties) Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2016/1011 über
Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Refe-
renzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds
verwendet werden (EWR-Referenzwert-Durchführungsgesetz; EWR-
RWDG);44

znovies) Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2015/2365 über
die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wei-
terverwendung (EWR-Wertpapierfinanzierungsgeschäfte-Durchfüh-
rungsgesetz; EWR-WPFGDG);45

zdecies) Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/2402 zur
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaf-
fung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standar-
disierte Verbriefung (EWR-Verbriefungs-Durchführungsgesetz; EWR-
VDG);46

zundecies) Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2019/2088 über
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleis-
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tungssektor und der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung
eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (EWR-
Finanzdienstleistungs-Nachhaltigkeits-Durchführungsgesetz; EWR-
FNDG);47

zquaterdecies) Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2022/2554
über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor (EWR-DORA-
Durchführungsgesetz; EWR-DORA-DG).48

1a) Der FMA obliegt die Aufsicht über die Einhaltung der besonderen
Pflichten nach Massgabe des Gesetzes über die Durchsetzung internatio-
naler Sanktionen (ISG).49

2) Die FMA nimmt darüber hinaus alle Aufgaben wahr, die der Finanz-
marktaufsicht dienen, wie insbesondere die Vertiefung der internationalen
Zusammenarbeit und die Anregung und Vorbereitung der notwendigen
Gesetzgebung.

3) Die Regierung kann die FMA im Hinblick auf die in Abs. 1 und 2
genannten Aufgaben mit der Wahrnehmung der Interessen Liechtensteins
in internationalen Gremien beauftragen.

4) Aufgehoben50

5) Die FMA hat beim Vollzug dieses Gesetzes und der Spezialgesetzge-
bung nach Abs. 1 der Konvergenz der Aufsichtsinstrumente und Aufsichts-
verfahren im Europäischen Wirtschaftsraum Rechnung zu tragen. Sie ist zu
diesem Zweck verpflichtet:51

a) sich an den Tätigkeiten der Europäischen Aufsichtsbehörden (Euro-
päische Bankenaufsichtsbehörde, Europäische Aufsichtsbehörde für das
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung sowie Euro-
päische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) und der EFTA-Über-
wachungsbehörde zu beteiligen sowie mit diesen zusammenzuarbeiten
und Informationen auszutauschen;52

b) bestehenden Meldepflichten gegenüber den Europäischen Aufsichtsbe-
hörden, dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken sowie den
anderen Teilnehmern des Europäischen Finanzaufsichtssystems nachzu-
kommen.
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III. OrganisationIII. Organisation

A. AllgemeinesA. Allgemeines

Art. 6

Organe53

1) Die Organe der FMA sind:
a) der Aufsichtsrat;
b) die Geschäftsleitung;
c) die Revisionsstelle.

2) Aufgehoben54

B. AufsichtsratB. Aufsichtsrat

1. Allgemeine Bestimmungen1. Allgemeine Bestimmungen

Art. 7

Zusammensetzung, Anforderungen und Unvereinbarkeiten55

1) Der Aufsichtsrat der FMA besteht aus drei bis fünf Mitgliedern.56

2) Im Aufsichtsrat sind, soweit möglich, Fachkompetenzen aus fol-
genden Bereichen vertreten:57

a) Bankwirtschaft, einschliesslich Vermögensverwaltung;58

b) Versicherungswirtschaft, einschliesslich Vorsorgebereich;59

c) Treuhandwesen, Recht oder Wirtschaftsprüfung;60

d) Wertpapierhandel einschliesslich:61

1. alternative Investmentfonds nach dem Gesetz über die Verwalter
alternativer Investmentfonds;

2. Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach dem
Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in
Wertpapiere;

3. Investmentunternehmen nach dem Investmentunternehmensgesetz.62

3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen neben den Anforderungen
nach Abs. 2 über einen einwandfreien Leumund, hohe Fachkenntnis und
ausreichende Praxiserfahrung verfügen.63
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4) Die Regierung erarbeitet ein ausführliches Anforderungsprofil über
die fachlichen und personellen Anforderungen für:
a) den Aufsichtsrat als Gremium;
b) jedes Mitglied des Aufsichtsrates;

c) den Präsidenten im Besonderen.64

5) Der Präsident, der Stellvertreter und mindestens ein weiteres Mitglied
des Aufsichtsrates dürfen keine Funktionen bei einer beaufsichtigten natür-
lichen oder juristischen Person ausüben. Solche Funktionen üben insbeson-
dere aus:
a) die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung;
b) die Angestellten;
c) die Inhaber einer qualifizierten Beteiligung. Als qualifizierte Beteiligung

gilt das direkte und indirekte Halten von wenigstens 10 % des Kapitals
oder der Stimmrechte eines Unternehmens oder jede andere Möglichkeit
der Wahrnehmung eines massgeblichen Einflusses auf die Geschäftsfüh-
rung eines Unternehmens, an dem die Beteiligung gehalten wird.65

Art. 866

Amtsdauer

Die Amtsdauer der Mitglieder des Aufsichtsrates beträgt fünf Jahre. Eine
einmalige Wiederwahl ist zulässig. Beim Präsidenten ist nach Ablauf von
zwei Amtsperioden in begründeten Fällen eine Wiederwahl für eine ausser-
ordentliche Amtsdauer von zwei Jahren zulässig.

Art. 9 bis 1167

Aufgehoben

2. Aufgaben2. Aufgaben

Art. 12

Aufgaben

1) Dem Aufsichtsrat kommen folgende unentziehbare und nicht dele-
gierbare Aufgaben zu:68

a) die Oberleitung der Finanzmarktaufsicht;
b) der Erlass und die Änderung der Statuten;
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c) der Erlass des Organisations- und des Personalreglements;69

d) die Finanzplanung und die Finanzkontrolle, soweit dies für die Führung
des Unternehmens erforderlich ist;

e) die Wahl, Überwachung und Abberufung der Mitglieder der Geschäfts-
leitung;

f) die Umsetzung der von der Regierung beschlossenen Eignerstrategie;
g) die Erstellung des Jahresbudgets, des Jahresberichtes und der Jahresrech-

nung;
h) die Beratung der Regierung in Bezug auf finanzmarktstrategische

Themen;
i) der Erlass von Richtlinien und Empfehlungen im Sinne von Art. 25.

2) Aufgehoben70

3) Der Aufsichtsrat legt in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung
und nach Anhörung der Branchenverbände die Aufsichtsstrategie fest.

3. Entschädigung3. Entschädigung

Art. 13

Entschädigung

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind für ihre Tätigkeit aus Mitteln der
FMA angemessen zu entschädigen. Die Höhe der Vergütung wird von der
Regierung festgesetzt.

C. GeschäftsleitungC. Geschäftsleitung

1. Allgemeine Bestimmungen1. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1471

Wahl und Unvereinbarkeiten

1) Die Mitglieder der Geschäftsleitung werden vom Aufsichtsrat nach
öffentlicher Ausschreibung gewählt.

2) Auf die Mitglieder der Geschäftsleitung findet hinsichtlich der Unver-
einbarkeit Art. 7 Abs. 5 sinngemäss Anwendung.
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Art. 1572

Anforderungen

Zum Mitglied der Geschäftsleitung darf nur gewählt werden, wer über
einen einwandfreien Leumund, hohe Fachkenntnis und ausreichende Pra-
xiserfahrung verfügt.

Art. 1673

Aufgehoben

2. Aufgaben und Befugnisse2. Aufgaben und Befugnisse7474

Art. 1775

Grundsatz

Der Geschäftsleitung obliegt die operative Leitung der FMA. Zusam-
mensetzung, Aufgaben und Befugnisse der Geschäftsleitung werden in den
Statuten und im Organisationsreglement bestimmt.

Art. 1876

Aufgehoben

D. RevisionsstelleD. Revisionsstelle

Art. 1977

Wahl und Aufgaben

1) Die Regierung wählt eine nach dem Wirtschaftsprüfergesetz bewil-
ligte oder nach Art. 69 des Wirtschaftsprüfergesetzes registrierte Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft als Revisionsstelle.78

2) Die Aufgaben der Revisionsstelle richten sich grundsätzlich nach den
entsprechenden Bestimmungen des Personen- und Gesellschaftsrechts mit
der Massgabe, dass eine Abschlussprüfung (Art. 1058 Abs. 1 PGR) durch-
zuführen ist.79

3) In den Statuten können der Revisionsstelle weitere Aufgaben zuge-
wiesen werden, sofern die Unabhängigkeit der Revisionsstelle dadurch
nicht beeinträchtigt wird.
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4) In Abweichung von Abs. 1 bis 3 kann die Regierung der staatlichen
Finanzkontrolle die Funktion der Revisionsstelle übertragen. In diesem Fall
richten sich die Aufgaben der Revisionsstelle grundsätzlich nach den spezi-
fischen gesetzlichen Bestimmungen über die Finanzkontrolle.

Art. 2080

Aufgehoben

E. HaftungE. Haftung8181

Art. 2182

Haftung der FMA

1) Die Haftung der FMA, ihrer Organe, ihres Personals sowie der von
der FMA Beauftragten richtet sich unter Vorbehalt von Abs. 2 nach dem
Amtshaftungsgesetz.

2) Die FMA und die von ihr Beauftragten haften nur, wenn:
a) sie wesentliche Amtspflichten verletzt haben; und
b) Schäden nicht auf Pflichtverletzungen einer oder eines Beaufsichtigten

zurückzuführen sind.

F. Information der Öffentlichkeit und DatenschutzF. Information der Öffentlichkeit und Datenschutz8383

Information der Öffentlichkeit84

Art. 21a85

a) Grundsatz86

1) Die FMA informiert mindestens einmal jährlich die Öffentlichkeit
über ihre Aufsichtstätigkeit und Aufsichtspraxis.

2) Sie informiert nicht über einzelne Verfahren, es sei denn, es besteht
dafür ein besonderes aufsichtsrechtliches Bedürfnis, insbesondere, wenn die
Information erforderlich ist:
a) zum Schutz der Kunden oder der Beaufsichtigten;
b) zur Berichtigung falscher oder irreführender Informationen; oder
c) zur Wahrung des Ansehens des Finanzplatzes Liechtenstein.
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3) Hat sie über ein Verfahren informiert, so informiert sie unverzüglich
auch über dessen Einstellung. Auf Verlangen des Betroffenen kann davon
abgesehen werden.

4) Sie trägt bei ihrer gesamten Informationstätigkeit den Persönlichkeits-
rechten der Betroffenen Rechnung.

5) Besondere Bestimmungen über die Information der Öffentlichkeit
nach Art. 21b sowie nach den in Art. 5 genannten Gesetzen bleiben vorbe-
halten.87

Art. 21b88

b) Warnmeldungen

1) Die FMA kann zur Erreichung der Ziele nach Art. 4 die Öffentlich-
keit durch eine Warnmeldung auf ihrer Internetseite informieren, sofern
eine Information der Öffentlichkeit erforderlich und im Hinblick auf mög-
liche Nachteile des Betroffenen verhältnismässig ist. Insbesondere kann die
FMA darüber informieren, dass eine natürliche oder juristische Person oder
der Betreiber einer Internetseite, Emailadresse oder Telefonnummer zur
Vornahme bestimmter Tätigkeiten nach einem in Art. 5 genannten Gesetz
nicht berechtigt ist.

2) Die FMA kann in der Warnmeldung den Namen der natürlichen oder
juristischen Person, die Geschäfts- oder Wohnanschrift, die Handelsregis-
ternummer, die Internetadresse, Telefonnummer sowie weitere sachdien-
liche Informationen und Daten angeben, sofern dies im konkreten Einzel-
fall, insbesondere zum Schutz der Kunden oder der Beaufsichtigten, zur
Berichtigung falscher oder irreführender Informationen oder zur Wahrung
des Ansehens des Finanzplatzes Liechtenstein, erforderlich ist.

3) Der von einer Warnmeldung nach Abs. 1 Betroffene kann eine Über-
prüfung der Rechtmässigkeit bei der FMA beantragen; sie hat darüber mit
Verfügung zu entscheiden. Stellt die FMA fest, dass die Veröffentlichung
rechtswidrig war, hat sie die Veröffentlichung richtig zu stellen oder auf
Antrag der betroffenen Person von der Internetseite zu entfernen.

Art. 2289

Verarbeitung personenbezogener Daten

1) Die FMA darf personenbezogene Daten, einschliesslich personenbe-
zogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, verar-
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beiten oder verarbeiten lassen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben
nach diesem Gesetz und der in Art. 5 genannten Gesetze erforderlich ist.

2) Besondere Bestimmungen nach den in Art. 5 genannten Gesetzen
bleiben vorbehalten.

Art. 2390

Beschränkung der Betroffenenrechte

Die Informations- und die Benachrichtigungspflicht der FMA nach Art.
14 und 34 der Verordnung (EU) 2016/679 sowie das Auskunftsrecht der
betroffenen Person gegenüber der FMA nach Art. 15 der Verordnung (EU)
2016/679 bestehen nicht, soweit durch ihre Erfüllung Informationen offen-
bart würden, die wegen überwiegender berechtigter öffentlicher Interessen
oder überwiegender berechtigter Interessen Dritter geheim gehalten werden
müssen. Art. 33 Abs. 2 und Art. 34 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes finden
sinngemäss Anwendung.

Art. 2491

Aufgehoben

IIIa. AufsichtsinstrumenteIIIa. Aufsichtsinstrumente9292

Art. 25

Verfügungen, Richtlinien und Empfehlungen

1) Die FMA kann Verfügungen, Richtlinien und Empfehlungen erlassen.

2) Sie kann Verfügungen selbst vollstrecken. Rechtskräftige Entschei-
dungen der FMA, insbesondere Aufsichtsabgaben- und Gebührenverfü-
gungen, gelten als Exekutionstitel im Sinne der Exekutionsordnung.

Art. 25a93

Veröffentlichung von Verfügungen

1) Liegt eine schwerwiegende Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen vor, so kann die FMA Verfügungen nach Eintritt der Rechtskraft
unter Angabe von personenbezogenen Daten in geeigneter Form veröffent-
lichen.
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2) Die Veröffentlichung ist in der Verfügung selber anzuordnen.

3) Art. 21a sowie besondere Bestimmungen über die Veröffentlichung
von Verfügungen nach den in Art. 5 genannten Gesetzen bleiben vorbe-
halten.

Art. 25b94

Berufsausübungsverbot

1) Liegen Verletzungen aufsichtsrechtlicher Bestimmungen vor, mit
deren Vollzug die FMA betraut ist, kann sie Mitgliedern des Verwaltungs-
rates oder der Geschäftsleitung, auch wenn diese nicht mehr in dieser Posi-
tion tätig sind, die Ausübung der Tätigkeit, insbesondere die Wahrnehmung
von Funktionen bzw. Leitungsaufgaben, bei einem von ihr Beaufsichtigten
vorübergehend, höchstens aber bis zu zwei Jahren untersagen.

2) Bei einer wiederholten, schwerwiegenden oder systematischen Verlet-
zung einer aufsichtsrechtlichen Bestimmung kann die FMA die Ausübung
der in Abs. 1 genannten Tätigkeiten dauerhaft untersagen.

3) Zur Durchsetzung eines Verbots nach Abs. 1 oder 2 besitzt die FMA
gegen die von ihr Beaufsichtigten alle erforderlichen Befugnisse nach diesem
Gesetz und den in Art. 5 Abs. 1 genannten Gesetzen.

4) Weitergehende Bestimmungen über das Berufsausübungsverbot nach
den in Art. 5 genannten Gesetzen bleiben vorbehalten.

Art. 2695

Verfahren zur Feststellung des Sachverhalts

1) Besteht der begründete Verdacht, dass Bestimmungen eines Erlasses
nach Art. 5 Abs. 1 verletzt wurden, oder liegen Umstände vor, die den Ruf
des Finanzplatzes Liechtenstein als gefährdet erscheinen lassen, kann die
FMA ein Verfahren zur Feststellung des Sachverhalts einleiten.

2) Von Personen, die ohne erforderliche Bewilligung oder Registrierung
eine Tätigkeit im Sinne eines Erlasses nach Art. 5 Abs. 1 ausüben, kann die
FMA Auskünfte und Unterlagen verlangen, wie wenn es sich um beaufsich-
tigte Personen handelte.

3) Beauftragt die FMA Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften oder spezialgesetzliche Revisionsstellen mit der Durchführung
eines Verfahrens, so haben diese zu Beginn des Verfahrens der FMA einen
Kostenvoranschlag zur Genehmigung einzureichen. Die Kosten der beauf-
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tragten Dritten haben sich dabei nach den anwendbaren branchenüblichen
Tarifen zu richten und müssen in Bezug auf den Zweck der Untersuchung
verhältnismässig sein.96

4) Die FMA kann im Rahmen eines Verfahrens nach Abs. 1 Auskünfte
und Unterlagen selbst erheben oder durch Wirtschaftsprüfer, Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften oder spezialgesetzliche Revisionsstellen erheben
lassen.97

5) Wird im Verfahren eine Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen festgestellt, so werden die Verfahrenskosten den kontrollierten
Personen auferlegt. In allen anderen Fällen trägt die Kosten der Staat.

IV. Zusammenarbeit mit anderen BehördenIV. Zusammenarbeit mit anderen Behörden9898

Art. 26a99

Zusammenarbeit mit anderen inländischen Behörden

1) Die FMA arbeitet im Rahmen ihrer Aufsicht mit anderen inländischen
Behörden zusammen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem
Gesetz und der in Art. 5 genannten Gesetze erforderlich ist.

2) Die FMA und andere zuständige inländische Behörden dürfen ein-
ander personenbezogene Daten, einschliesslich personenbezogener Daten
über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, übermitteln, soweit dies
für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.100

3) Besondere Bestimmungen nach den in Art. 5 genannten Gesetzen
bleiben vorbehalten.

Art. 26b101

Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden

1) Die FMA kann, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem
Gesetz und den in Art. 5 genannten Gesetzen erforderlich ist, im Rahmen
ihrer Aufsicht mit den zuständigen ausländischen Behörden zusammenar-
beiten.

2) Die FMA darf zuständigen ausländischen Behörden in anderen EWR-
Mitgliedstaaten alle notwendigen Auskünfte, Berichte, Unterlagen, Infor-
mationen und personenbezogene Daten, einschliesslich personenbezogener
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Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, übermitteln,
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.102

3) Auf die Zusammenarbeit der FMA mit den zuständigen ausländischen
Behörden in Drittstaaten findet Abs. 2 mit der Massgabe Anwendung, dass
zusätzlich die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen, insbesondere Art.
44 ff. der Verordnung (EU) 2016/679, erfüllt sein müssen.

4) Die FMA kann zum Zweck der Zusammenarbeit mit zuständigen aus-
ländischen Behörden Vereinbarungen schliessen.

5) Besondere Bestimmungen nach diesem Gesetz und den in Art. 5
genannten Gesetzen bleiben vorbehalten.

Art. 27103

Mitteilungspflicht der Behörden

1) Die Staatsanwaltschaft hat die FMA über die Einleitung und Einstel-
lung von Strafverfahren zu verständigen:
a) bei welchen von der FMA beaufsichtigte Finanzintermediäre oder von

diesen in leitender Funktion tätige Personen Verdächtige sind; oder
b) die sich auf die in Art. 5 Abs. 1 genannten Gesetze beziehen.

2) Die Gerichte übermitteln der FMA Ausfertigungen von rechtskräf-
tigen Urteilen der in Abs. 1 genannten Strafverfahren.

IVa. Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden imIVa. Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden im
Bereich der WertpapieraufsichtBereich der Wertpapieraufsicht104104

Art. 27a105

Grundsatz

1) Die FMA leistet einer zuständigen ausländischen Behörde Amtshilfe
oder kann ihrerseits eine zuständige Behörde um Amtshilfe ersuchen,
soweit dies zur Durchsetzung der Wertpapieraufsicht erforderlich ist, ins-
besondere in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften betreffend:
a) Insiderhandel, Marktmanipulation, falsche Darstellung von wesentlichen

Informationen, Anlagebetrug, Wertpapierbetrug, andere betrügerische
oder manipulative Praktiken im Finanzmarktbereich, einschliesslich
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Angebotspraktiken und Umgang mit Investorengeldern und Kunden-
aufträgen im Wertpapierbereich;

b) die Eintragung, die Emission, den Handel, die Beratung, das Manage-
ment, die Verwaltung, die Aufbewahrung sowie die Veröffentlichung
von Beteiligungen an Wertpapieren und sonstigen Finanzinstrumenten;

c) Übernahmeangebote oder die Erlangung von Einfluss auf Finanzinterme-
diäre;

d) Veröffentlichungs- und Meldepflichten der Emittenten und der Anbieter
von Wertpapieren und sonstigen Finanzinstrumenten;

e) die Überwachung von Finanzmärkten, einschliesslich Börsen, Clearing-
und Abrechnungseinrichtungen sowie OTC-Transaktionen in Wertpa-
pieren und sonstigen Finanzinstrumenten, welche an einem über-
wachten Markt zugelassen sind;

f) die Bekämpfung von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Ter-
rorismusfinanzierung, sofern ein Zusammenhang mit der Wertpapier-
aufsicht besteht;

g) die Tätigkeit von Finanzintermediären, sofern ein Zusammenhang mit
der Wertpapieraufsicht besteht.

2) Die Amtshilfe im Sinne von Abs. 1 umfasst die Zusammenarbeit und
den Informationsaustausch mit den zuständigen ausländischen Behörden.

3) Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten ausschliesslich für die kun-
denbezogene Amtshilfe mit ausländischen Behörden im Bereich der Wert-
papieraufsicht. Sie gehen anderen Bestimmungen über die kundenbezogene
Amtshilfe mit ausländischen Behörden im Bereich der Wertpapieraufsicht
vor.106

4) Verzichtet eine ersuchende ausländische Behörde ausdrücklich auf
eine Informationssperre, so finden auf die kundenbezogene Amtshilfe die
jeweiligen spezialgesetzlichen Verfahrensbestimmungen Anwendung.107

Art. 27b108

Zuständigkeit der ersuchenden ausländischen Behörde

Die ersuchende ausländische Behörde muss nach der für sie geltenden
nationalen Gesetzgebung zuständig sein:
a) Wertpapieraufsicht auszuüben; insbesondere muss sie mit Aufgaben

betraut sein, die den in Art. 27a Abs. 1 genannten Bereichen entsprechen;
und
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b) Amtshilfeersuchen an die FMA zu stellen.

Art. 27c109

Form und Inhalt des Ersuchens

1) Ersuchen sind per Post, Fax oder mit einem sicheren elektronischen
Mittel an die FMA zu stellen.110

2) In dringenden Fällen kann ein Ersuchen mündlich gestellt werden.
Sofern die FMA sich nicht mit einer anderen Vorgehensweise einverstanden
erklärt, wird das mündliche Ersuchen anschliessend unverzüglich unter
Verwendung eines der in Abs. 1 genannten Mittel schriftlich nachgereicht.111

3) Das Ersuchen enthält in der Regel folgende Angaben:112

a) die Bezeichnung der ersuchenden ausländischen Behörde;

b) eine Beschreibung des Sachverhalts, auf den sich das Ersuchen stützt;113

c) eine konkrete Bezeichnung der verlangten Informationen;
d) den Grund des Ersuchens;
e) die im Staat der ersuchenden ausländischen Behörde verletzten Rechts-

vorschriften.

4) Ersuchen können in beliebiger Sprache gestellt werden. Die auslän-
dische Behörde hat eine Übersetzung in deutscher oder englischer Sprache
beizulegen.

Art. 27d114

Aufgehoben

Art. 27e115

Ausschliesslichkeit der Weiterleitung von Informationen

1) Eine Weiterleitung von Informationen durch die ersuchende auslän-
dische Behörde ist nur zulässig nach vorgängiger schriftlicher Zustimmung
durch die FMA.

2) Abs. 1 gilt sinngemäss für die Weiterleitung auf dem Amtshilfeweg
erhaltener Informationen durch die FMA.

3) Verstösst die ersuchende Behörde gegen das Gebot der Ausschliess-
lichkeit, so darf die FMA so lange keine weiteren Ersuchen dieser Behörde
mehr bewilligen, bis diese dargelegt hat, dass Massnahmen ergriffen
wurden, die solche Weiterleitungen in Zukunft verhindern.

952.3 Finanzmarktaufsichtsgesetz (FMAG)

18 Fassung: 16.04.2026



Art. 27f116

Ablehnungsgründe

1) Die FMA kann ein Ersuchen einer zuständigen ausländischen
Behörde ablehnen, wenn:117

a) dadurch die Souveränität, die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung
Liechtensteins beeinträchtigt werden könnte;

b) aufgrund desselben Sachverhalts gegen die betreffende Person bereits ein
Verfahren vor einem liechtensteinischen Strafgericht anhängig ist; oder

c) aufgrund desselben Sachverhalts gegen die betreffende Person bereits ein
rechtskräftiges Urteil eines liechtensteinischen Strafgerichts ergangen ist.

2) Die FMA kann ein Ersuchen einer zuständigen ausländischen
Behörde aus einem Drittstaat auch dann ablehnen, wenn die Vorausset-
zungen nach Art. 27a bis 27e nicht erfüllt sind.118

Art. 27g119

Prüfung der Zulässigkeit

1) Stellt die FMA bei der Überprüfung des Ersuchens fest, dass ein
Ablehnungsgrund nach Art. 27f vorliegt, so teilt sie dies der ersuchenden
ausländischen Behörde unverzüglich mit und legt die Gründe dar. Im Fall
einer Ablehnung nach Art. 27f Abs. 1 Bst. b oder c sind genaue Infor-
mationen über das gerichtliche Verfahren oder das rechtskräftige Urteil zu
übermitteln.

2) Wird die Zulässigkeit des Ersuchens oder von Teilen des Ersuchens
festgestellt, trifft die FMA sämtliche erforderlichen Vorkehrungen und
Massnahmen nach diesem Kapitel, um dem Ersuchen entsprechen zu
können.

3) Über die Feststellung der Zulässigkeit wird keine gesonderte Verfü-
gung erlassen.

Art. 27h120

Beschaffung von Informationen

1) Ist ein Ersuchen nach Art. 27g zulässig, so hat die FMA:
a) diejenige Person, die über die verlangten Informationen verfügt (Infor-

mationsinhaber), zu benachrichtigen über:

1. den Eingang des Ersuchens und die verlangten Informationen;121
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2. die Bezeichnung der ersuchenden ausländischen Behörde;
3. den dem Ersuchen zugrunde liegende Sachverhalt in zusammenge-

fasster Form;
4. die Rechtsvorschriften, die nach Ansicht der ersuchenden ausländi-

schen Behörde möglicherweise verletzt worden sind;
b) den Informationsinhaber gleichzeitig aufzufordern, ihr die verlangten

Informationen binnen zehn Tagen zukommen zu lassen, sofern ihr diese
nicht bereits bekannt sind oder vorliegen; in besonders komplexen
Fällen kann die FMA die Frist um bis zu 30 Tage verlängern;

c) dem Informationsinhaber - sofern es sich bei ihm nicht um die vom Ersu-
chen der zuständigen ausländischen Behörde betroffene Person handelt
- mitzuteilen, dass das Ersuchen und Vorgänge im Zusammenhang mit
dem Ersuchen gegenüber betroffenen Personen oder Dritten geheim zu
halten sind (Informationsverbot) und das Informationsverbot bis zur
Mitteilung über die Aufhebung durch die FMA nach Art. 27n gilt;

d) den Informationsinhaber auf die Möglichkeit hinzuweisen, sich inner-
halb der Frist nach Bst. b schriftlich zum Ersuchen zu äussern. Art. 27q
findet auf den Informationsinhaber Anwendung.

2) Verweigert ein Informationsinhaber die Herausgabe von Informa-
tionen, so erlässt die FMA eine Vollstreckungsverfügung im Sinne einer
prozessleitenden Verfügung; diese ist sofort vollstreckbar. Die FMA kann
unmittelbaren Verwaltungszwang nach Art. 131 ff. des Gesetzes über die
allgemeine Landesverwaltungspflege anwenden.

3) Die Vollstreckungsverfügung enthält die Angaben nach Abs. 1 Bst. a
und c.

4) Die Vollstreckungsverfügung und Massnahmen des unmittelbaren
Verwaltungszwangs können nur nach Art. 27p Abs. 2 angefochten werden.

5) Abs. 1 gilt sinngemäss für Informationen, die der FMA bereits
bekannt sind oder vorliegen.122

Art. 27i123

Richterliche Überprüfung

1) Liegen nach Beschaffung der Informationen gemäss Art. 27h die Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit des Ersuchens weiterhin vor, leitet die
FMA das Ersuchen, die zu übermittelnden Informationen sowie die Äus-
serung des Informationsinhabers unverzüglich an den zuständigen Richter
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des Verwaltungsgerichtshofs weiter und beantragt die Genehmigung des
Vollzugs der Amtshilfe.

2) Der zuständige Richter des Verwaltungsgerichtshofs prüft:
a) die Zulässigkeit des Ersuchens nach Art. 27g;
b) den Umfang der zu übermittelnden Informationen.

3) Der zuständige Richter des Verwaltungsgerichtshofs entscheidet als
Einzelrichter innert fünf Arbeitstagen über den Antrag der FMA. Hierüber
wird keine gesonderte Verfügung erlassen.

Art. 27k124

Übermittlung von Informationen

1) Genehmigt der zuständige Richter des Verwaltungsgerichtshofs den
Vollzug der Amtshilfe, übermittelt die FMA die Informationen an die ersu-
chende ausländische Behörde. Die FMA erlässt dazu eine Schlussverfügung;
vorbehalten bleibt Art. 27o.

2) Genehmigt der zuständige Richter des Verwaltungsgerichtshofs den
Vollzug der Amtshilfe nicht, weil ein Ablehnungsgrund vorliegt, teilt die
FMA dies der ersuchenden ausländischen Behörde unverzüglich mit.

Aufhebung des Informationsverbots125

Art. 27l126

a) Grundsatz

1) Die FMA hat das Informationsverbot nach Art. 27h Abs. 1 Bst.
c unverzüglich aufzuheben, sobald der Zweck des ausländischen Ermitt-
lungsverfahrens es zulässt.

2) Das Informationsverbot ist spätestens aufzuheben:
a) mit Ablauf einer Frist von zwölf Monaten ab Zustellung der Benachrich-

tigung des Informationsinhabers nach Art. 27h Abs. 1 Bst. a;
b) im Falle einer Verlängerung des Informationsverbots nach Art. 27m mit

Ablauf der richterlich genehmigten Frist.
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Art. 27m127

b) Verlängerung des Informationsverbots

1) Erklärt die ersuchende ausländische Behörde, dass die Vorausset-
zungen für das Informationsverbot weiterhin vorliegen, so beantragt die
FMA beim zuständigen Richter des Verwaltungsgerichtshofs eine Verlän-
gerung des Informationsverbots um höchstens weitere zwölf Monate.

2) Der zuständige Richter des Verwaltungsgerichtshofs prüft, ob die
Voraussetzungen für eine Verlängerung des Informationsverbots vorliegen.
Er entscheidet als Einzelrichter innert fünf Arbeitstagen über den Antrag
der FMA. Hierüber wird keine gesonderte Verfügung erlassen.

3) Genehmigt der zuständige Richter des Verwaltungsgerichtshofs die
Verlängerung des Informationsverbots, teilt die FMA dies dem Informati-
onsinhaber mit. Die FMA erlässt dazu eine Verfügung; vorbehalten bleibt
Art. 27o.

Art. 27n128

c) Mitteilungspflichten

1) Die FMA hat nach Aufhebung des Informationsverbots unverzüglich
zu informieren:
a) den Informationsinhaber über:

1. die Aufhebung des Informationsverbots;
2. die Mitteilungspflicht gegenüber betroffenen Personen nach Abs. 2;
3. die ihm im inländischen Verfahren zustehenden Rechte;

b) betroffene Personen, die in Liechtenstein ihren Wohnsitz oder Sitz haben
und der FMA bekannt sind, über:
1. den Eingang des Ersuchens;

2. die verlangten Informationen;129

3. die bereits erfolgte Übermittlung der Informationen an die ersuchende
ausländische Behörde; und

4. die ihnen im inländischen Verfahren zustehenden Rechte.

2) Der Informationsinhaber hat nach der Mitteilung der FMA nach Abs.
1 Bst. a allfällige betroffene Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland
über die Informationen nach Abs. 1 Bst. b in Kenntnis zu setzen.

3) Verfügt der Informationsinhaber über keine im Ersuchen verlangten
Informationen zu einer Person und hat er dies der FMA mitgeteilt, so ent-

952.3 Finanzmarktaufsichtsgesetz (FMAG)

22 Fassung: 16.04.2026



fällt eine Mitteilungspflicht nach Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 Bst. b gegenüber
dieser Person.130

Art. 27o131

Zustellung der Schlussverfügung und der Verfügung über die Verlänge-
rung des Informationsverbots

1) Betroffene Personen können innerhalb von zwei Monaten ab Zustel-
lung der Informationen nach Art. 27n von der FMA die Zustellung der
Schlussverfügung sowie der Verfügung über die Verlängerung des Infor-
mationsverbots verlangen. Betroffene Personen mit Wohnsitz oder Sitz im
Ausland haben für diesen Zweck einen inländischen Zustellungsbevoll-
mächtigten namhaft zu machen.

2) Die Schlussverfügung hat insbesondere zu enthalten:
a) Bezeichnung der ersuchenden ausländischen Behörde;
b) Angaben zu den verlangten und übermittelten Informationen;
c) eine Zusammenfassung des dem Ersuchen zugrunde liegenden relevanten

Sachverhalts;
d) die Angabe der Rechtsvorschriften, welche nach Ansicht der ersuchenden

ausländischen Behörde möglicherweise verletzt worden sind;
e) die Angabe darüber, dass der Vollzug der Amtshilfe richterlich genehmigt

wurde.

Art. 27p132

Nachträgliche Beschwerde

1) Die betroffene Person kann gegen die Schlussverfügung sowie die
Verfügung über die Verlängerung des Informationsverbots der FMA
binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde an die FMA-Beschwerdekom-
mission erheben.

2) Der Informationsinhaber kann gegen die Vollstreckungsverfügung
oder Massnahmen des unmittelbaren Verwaltungszwangs der FMA binnen
14 Tagen ab der Mitteilung der Informationen nach Art. 27n Beschwerde an
die FMA-Beschwerdekommission erheben.
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Art. 27q133

Rechte der Berechtigten

Der Informationsinhaber und die betroffene Person können zur Wah-
rung ihrer Rechte Einsicht in eine zusammenfassende Darstellung der ent-
scheidungsrelevanten Auszüge des Ersuchens nehmen. Das Akteneinsichts-
recht kann darüber hinaus nur eingeschränkt werden:
a) im Interesse des ausländischen Verfahrens;
b) zum Schutz eines wesentlichen Interesses, sofern die zuständige auslän-

dische Behörde es verlangt;
c) wegen der Natur oder der Dringlichkeit der zu treffenden Amtshilfe-

handlung;
d) zum Schutz wesentlicher privater Interessen; oder
e) im Interesse eines liechtensteinischen Verfahrens.

Art. 27r134

Feststellung der Rechtswidrigkeit

Wird gegen eine Schlussverfügung oder die Verfügung über die Ver-
längerung des Informationsverbots Beschwerde nach Art. 27p erhoben, so
kann lediglich die Feststellung der Rechtswidrigkeit der Informationsüber-
mittlung verlangt werden.

Art. 27s135

Verletzung des Informationsverbots

Wer vorsätzlich das Informationsverbot nach Art. 27h Abs. 1 Bst. c ver-
letzt, wird vom Landgericht wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft.
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V. Finanzierung; Steuer- und GebührenbefreiungV. Finanzierung; Steuer- und Gebührenbefreiung

Art. 28

Grundsatz

Die FMA finanziert sich aus einem Beitrag des Landes, den Aufsichtsab-
gaben und Gebühren sowie den Erträgen aus der Erbringung von Dienst-
leistungen.

Art. 29

Beitrag des Landes

1) Das Land leistet der FMA vorbehaltlich Art. 30b für die Jahre 2024
bis 2027 einen jährlichen Beitrag in Höhe von 6 Millionen Franken.136

2) Die FMA kann beim Land Kredite mit einer Laufzeit von bis zu 12
Monaten aufnehmen.

Art. 30137

Gebühren

1) Die FMA erhebt für die Aufsichtsverfahren im Einzelfall und für
Dienstleistungen Gebühren. Die einzelnen Gebührensätze sind in Anhang
1 aufgeführt.138

2) Gebührenpflichtig ist, wer:
a) eine Verfügung veranlasst;
b) ein Aufsichtsverfahren veranlasst, das nicht mit einer Verfügung endet

oder das eingestellt wird;
c) eine Dienstleistung der FMA beansprucht.

3) Bei Verfügungen, Aufsichtsverfahren und Dienstleistungen, die sich
durch einen aussergewöhnlichen Umfang oder besondere Schwierigkeiten
auszeichnen, kann die Gebühr anstatt des im Anhang 1 aufgeführten
Gebührensatzes nach Zeitaufwand abgerechnet werden.139

4) Der Stundenansatz für die Gebühren beträgt je nach Funktionsstufe
der ausführenden Person innerhalb der FMA und Bedeutung der Sache für
die gebührenpflichtige Person 100 bis 400 Franken.

5) Die FMA kann einen Zuschlag von bis zu 50 % der ordentlichen
Gebühr für Verfügungen, Aufsichtsverfahren und Dienstleistungen
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erheben, die sie auf Ersuchen hin dringlich oder ausserhalb der normalen
Arbeitszeit erlässt, durchführt oder verrichtet.

6) Sie kann weitere Kosten, insbesondere für den Beizug von Experten,
die Anfertigung von Gutachten und die Erteilung von Rechtsauskünften
sowie Reisespesen, in Rechnung stellen.

7) Die Regierung regelt das Nähere über die Erhebung der Gebühren
mit Verordnung.

Art. 30a140

Aufsichtsabgaben

1) Die FMA erhebt von den ihrer Aufsicht unterstehenden natürlichen
und juristischen Personen (Beaufsichtigte) jährlich eine Aufsichtsabgabe.

2) Die Aufsichtsabgabe setzt sich aus einer fixen Grundabgabe und einer
variablen Zusatzabgabe zusammen und ist auf einen jährlichen Höchstbe-
trag begrenzt.

3) Die Höhe der Grundabgabe sowie die Kriterien für die Bemessung
der Zusatzabgabe und des jährlichen Höchstbetrages sind für alle Beauf-
sichtigtenkategorien in Anhang 2 aufgeführt.

4) Verfügt ein Beaufsichtigter über Bewilligungen, Zulassungen oder
Anerkennungen verschiedener Beaufsichtigtenkategorien oder ist der
Beaufsichtigte für verschiedene Beaufsichtigtenkategorien der Aufsicht der
FMA unterstellt, ist er für jede dieser Kategorien abgabepflichtig.

5) Die Abgabepflicht beginnt mit der Erteilung der Bewilligung, der
Zulassung, der Anerkennung oder der Unterstellung unter die Aufsicht und
endet mit dem Entzug, Widerruf oder Erlöschen der Bewilligung oder der
Entlassung aus der Aufsicht.

6) Beginnt oder endet die Abgabepflicht im laufenden Geschäftsjahr, so
wird die Aufsichtsabgabe pro rata temporis erhoben.

7) Die Kriterien für die Bemessung der Zusatzabgabe werden ermittelt:
a) bei den Beaufsichtigten der Beaufsichtigtenkategorien nach Anhang 2

Kapitel I, Kapitel II Abschnitt Abis bis Aquater, B, C und F bis I sowie
Kapitel III Abschnitt A, B und D anhand der geprüften Geschäftsbe-
richte des Vorjahres; 141

b) bei den Beaufsichtigten der Beaufsichtigtenkategorien nach Anhang 2
Kapitel II Abschnitt N, Kapitel III Abschnitt C sowie Kapitel IV bis VII
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und IX anhand der nach Abs. 8 von den Beaufsichtigten per Stichtag 31.
Dezember gemeldeten Daten;142

c) bei den Beaufsichtigten der Beaufsichtigtenkategorien nach Anhang 2
Kapitel II Abschnitt A, E, L und M anhand der halbjährlich bei der FMA
einzureichenden Berichte.143

8) Der FMA sind die für die Berechnung der individuellen Aufsichts-
abgaben erforderlichen Daten, soweit es sich um Beaufsichtigte der Beauf-
sichtigtenkategorien nach Anhang 2 Kapitel II Abschnitt N, Kapitel III
Abschnitt C, Kapitel IV (mit Ausnahme von Abschnitt C) sowie Kapitel
V bis VII und IX handelt, bis spätestens 31. März des Abgabejahres zu
melden.144

9) Melden Beaufsichtigte die für die Berechnung der individuellen Auf-
sichtsabgabe erforderlichen Daten trotz Aufforderung der FMA nicht oder
nur mangelhaft, so legt die FMA die erforderlichen Daten nach freiem
Ermessen aufgrund der ihr zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informa-
tionen fest.145

10) Die Regierung regelt das Nähere über die Erhebung von Aufsichts-
abgaben, insbesondere die Rechnungsstellung, mit Verordnung.

Art. 30b146

Reserven

1) Die FMA bildet für die Ausübung ihrer Aufsichtstätigkeit jährlich
Reserven, bis die Gesamtreserve 25 % des durchschnittlichen ordentlichen
Aufwands gemäss Jahresrechnung der letzten drei Jahre erreicht oder
wieder erreicht hat.147

2) Die FMA verfügt mindestens über eine Gesamtreserve von 10 %
des durchschnittlichen ordentlichen Aufwands gemäss Jahresrechnung der
letzten drei Jahre. Wenn die Gesamtreserve unter 10 % fällt, leistet das Land
der FMA zusätzlich zum Landesbeitrag nach Art. 29 Abs. 1 einen entspre-
chenden Beitrag, um wieder eine Gesamtreserve von 10 % des durchschnitt-
lichen ordentlichen Aufwands gemäss Jahresrechnung der letzten drei Jahre
zu erreichen.

3) Sobald die Gesamtreserve der FMA 25 % des durchschnittlichen
ordentlichen Aufwands gemäss Jahresrechnung der letzten drei Jahre
erreicht hat, wird ein allfälliger Jahresüberschuss aus der Jahresrechnung der
FMA nicht den Reserven, sondern dem Land zugewiesen.148
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Art. 31149

Steuer- und Gebührenbefreiung

Die FMA ist von der Ertragssteuer sowie von allen Verwaltungs- und
Gerichtsgebühren befreit.

VI. RechnungslegungVI. Rechnungslegung

Art. 32150

Geschäftsbericht

1) Die Regierung hat den Geschäftsbericht (Jahresrechnung und Jahres-
bericht) der FMA dem Landtag zur Kenntnis zu bringen.

2) Für die Erstellung des Geschäftsberichtes sind die ergänzenden Vor-
schriften für bestimmte Gesellschaftsformen des Personen- und Gesell-
schaftsrechts massgebend. Die FMA wendet dabei die Vorschriften für
grosse Gesellschaften an.

Art. 33151

Aufbewahrungspflicht

1) Die FMA bewahrt Unterlagen und Aufzeichnungen sowie personen-
bezogene Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrecht-
liche Verurteilungen und Straftaten, mindestens zehn Jahre auf. Diese Frist
beginnt:152

a) bei Dauerrechtsverhältnissen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem das
Rechtsverhältnis geendet hat;

b) in den übrigen Fällen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die FMA
letztmalig in der betreffenden Angelegenheit tätig gewesen ist.

2) Die FMA erlässt nähere Vorschriften über die Aufbewahrung, insbe-
sondere über die Fristen und die Löschung der Daten nach Abs. 1.153
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VIa. AufsichtVIa. Aufsicht154154

Art. 33a155

Aufsichtsbehörde

1) Die FMA untersteht der Oberaufsicht der Regierung.

2) Der Regierung obliegen:
a) die Wahl des Präsidenten und der weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates;
b) die Genehmigung der Statuten;
c) die Festlegung der Entschädigung der Aufsichtsratsmitglieder;
d) die Genehmigung des Jahresbudgets, des Jahresberichtes und der Jahres-

rechnung sowie die Entlastung des Aufsichtsrates;
e) die Wahl der Revisionsstelle;
f) die Festlegung und Änderung der Eignerstrategie;
g) die Wahrnehmung weiterer ihr zugewiesener Aufgaben.

3) Die Regierung nimmt Reglemente, welche der Aufsichtsrat aufgrund
von gesetzlichen Bestimmungen zu erlassen hat, zur Kenntnis.

VIb. Ausschuss für FinanzmarktstabilitätVIb. Ausschuss für Finanzmarktstabilität156156

Art. 33b157

Grundsatz

1) Zur Stärkung der Finanzmarktstabilität und Reduzierung des sys-
temischen und prozyklisch wirkenden Risikos wird ein Ausschuss für
Finanzmarktstabilität eingerichtet.

2) Zu den Aufgaben des Ausschusses für Finanzmarktstabilität gehören
insbesondere:
a) die Erörterung der für die Finanzmarktstabilität massgeblichen Sachver-

halte;
b) die Stärkung der Zusammenarbeit der im Ausschuss für Finanzmarktsta-

bilität vertretenen Institutionen in Normal- und Krisenzeiten;
c) die Beratung über den Umgang mit Warnungen und Empfehlungen des

Europäischen Ausschusses für Systemrisiken;
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d) die Unterbreitung von Empfehlungen an die Regierung oder die FMA
in Angelegenheiten der Anwendung von Instrumenten für die Sicherung
der Finanzmarktstabilität;

e) die Abgabe und Veröffentlichung von Warnungen und Empfehlungen
nach Art. 33c;

f) eine jährliche Berichterstattung an den Landtag im Rahmen des Rechen-
schaftsberichtes der Regierung.

3) Der Ausschuss für Finanzmarktstabilität besteht aus:
a) zwei Vertretern des Ministeriums für Präsidiales und Finanzen, von

denen eine Person als Vorsitzender des Ausschusses entsandt wird; und
b) zwei Vertretern der FMA.

4) Für jeden Vertreter haben die in Abs. 3 genannten Institutionen einen
Stellvertreter zu benennen. Mitglieder des Ausschusses für Finanzmarktsta-
bilität werden für die Dauer von vier Jahren bestellt; eine Wiederbestellung
ist zulässig. Der Ausschuss konstituiert sich im Übrigen selbst.

5) Der Vorsitzende des Ausschusses für Finanzmarktstabilität hat min-
destens quartalsweise Sitzungen des Ausschusses einzuberufen. Jedes Mit-
glied des Ausschusses kann bei Vorliegen wichtiger Gründe die kurzfristige
Einberufung einer Sitzung verlangen. Zu den Sitzungen des Ausschusses
kann der Vorsitzende auch Sachverständige nach Massgabe des Verhand-
lungsgegenstandes oder der Tagesordnung als Berater hinzuziehen.

6) Beschlüsse des Ausschusses für Finanzmarktstabilität erfolgen mit
einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vor-
sitzende. Entscheidungen über Warnungen und Empfehlungen und deren
Veröffentlichung nach Art. 33c Abs. 5 müssen einstimmig getroffen werden.

7) Die Beratungen des Ausschusses für Finanzmarktstabilität sind ver-
traulich.

8) Das Ministerium für Präsidiales und Finanzen sowie die FMA stellen
dem Ausschuss für Finanzmarktstabilität die für die Besorgung seiner Auf-
gaben notwendige Infrastruktur sowie die notwendigen Personalressourcen
unentgeltlich zur Verfügung. Die Mitglieder des Ausschusses für Finanz-
marktstabilität üben ihre Tätigkeit im Rahmen ihrer Funktion bei der Lan-
desverwaltung bzw. FMA aus; sie erhalten hierfür keine gesonderte Ent-
schädigung. Die FMA führt das Sekretariat des Ausschusses.
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Art. 33c158

Warnungen und Empfehlungen

1) Der Ausschuss für Finanzmarktstabilität kann in Warnungen an einen
bestimmten Adressaten auf Gefahren hinweisen, welche die Finanzmarkt-
stabilität beeinträchtigen können. Die Warnungen sind zu begründen.

2) Der Ausschuss für Finanzmarktstabilität kann in Empfehlungen an
einen bestimmten Adressaten diejenigen Massnahmen aufzeigen, deren
Durchführung durch den Adressaten er für geeignet und erforderlich
erachtet, um Gefahren für die Finanzmarktstabilität abzuwehren.

3) Adressaten einer Warnung oder Empfehlung können alle inländischen
Behörden sein.

4) Der Adressat einer Empfehlung hat dem Ausschuss für Finanzmarkt-
stabilität in angemessener Frist mitzuteilen, auf welche Weise er beabsich-
tigt, die Empfehlung umzusetzen. Er hat den Ausschuss für Finanzmarkt-
stabilität regelmässig über den Stand der Umsetzung zu unterrichten. Sofern
der Adressat beabsichtigt, eine Empfehlung nicht umzusetzen, hat er dies
zu begründen.

5) Der Ausschuss für Finanzmarktstabilität kann die Warnungen und
Empfehlungen veröffentlichen.

Art. 33d159

Zusammenarbeit mit dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken

1) Der Ausschuss für Finanzmarktstabilität arbeitet eng mit dem Euro-
päischen Ausschuss für Systemrisiken und, soweit notwendig, mit den für
die Wahrung der Finanzmarktstabilität zuständigen Behörden der anderen
EWR-Mitgliedstaaten zusammen.

2) Der Ausschuss für Finanzmarktstabilität kann mit dem Europäischen
Ausschuss für Systemrisiken und, soweit notwendig, mit den für die Wah-
rung der Finanzmarktstabilität zuständigen Behörden der anderen EWR-
Mitgliedstaaten Informationen austauschen, soweit diese für die Wahrung
der Finanzmarktstabilität benötigt werden.

3) Der Ausschuss für Finanzmarktstabilität informiert den Europäi-
schen Ausschuss für Systemrisiken über seine Warnungen und Empfeh-
lungen. Soweit von Warnungen oder Empfehlungen wesentliche grenz-
überschreitende Auswirkungen zu erwarten sind, informiert der Ausschuss
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für Finanzmarktstabilität den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken,
bevor er die Warnung oder Empfehlung abgibt.

VII. FMA-BeschwerdekommissionVII. FMA-Beschwerdekommission

Art. 34

Bestand, Unvereinbarkeiten und Beschlussfähigkeit

1) Im Sinne von Art. 78 Abs. 3 der Verfassung wird eine Beschwerde-
kommission eingerichtet.

2) Die FMA-Beschwerdekommission besteht aus drei Mitgliedern und
zwei Ersatzmitgliedern, die vom Landtag für eine Dauer von fünf Jahre
gewählt werden. Der Landtag bestimmt den Präsidenten und den Vizeprä-
sidenten.

3) Der FMA-Beschwerdekommission dürfen nicht angehören:
a) die Mitglieder der Regierung;
b) die Mitglieder des Landtages;
c) Beamte und Angestellte der Landesverwaltung;
d) die Mitglieder der Organe und das Personal der FMA;
e) die einer laufenden Aufsicht der FMA unterliegenden natürlichen und

juristischen Personen, deren Angestellte und die Mitglieder derer
Organe.160

4) Die Beschwerdekommission ist beschlussfähig, wenn drei Mitglieder,
darunter der Präsident oder der Vizepräsident, anwesend sind.

5) Die Beschwerdekommission gibt sich selbst eine Geschäftsordnung.

6) Die Mitglieder haben bei der Regierung einen Amtseid abzulegen.
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VIIa. StrafbestimmungenVIIa. Strafbestimmungen161161

Art. 34a162

Übertretungen

1) Wer die unter Art. 30a Abs. 8 festgesetzte Frist zur Einreichung der
Daten nicht einhält oder falsche oder unvollständige Daten meldet, wird
von der FMA mit Busse von 500 Franken bis zu 20 000 Franken bestraft.

2) Wer gegen das verhängte Berufsverbot nach Art. 25b Abs. 1 verstösst,
wird von der FMA mit Busse bis zu 200 000 Franken bestraft.163

3) Wer gegen das verhängte Berufsverbot nach Art. 25b Abs. 2 verstösst,
wird von der FMA mit Busse bis zu 500 000 Franken bestraft.164

4) Bei fahrlässiger Begehung werden die Strafobergrenzen auf die Hälfte
herabgesetzt.165

VIII. Rechtsmittel und VerfahrenVIII. Rechtsmittel und Verfahren

Art. 35

Beschwerde

1) Beschwerdefähige Entscheidungen und Verfügungen der FMA
können binnen 14 Tagen ab Zustellung bei der FMA-Beschwerdekommis-
sion angefochten werden.

2) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der FMA-Beschwerdekom-
mission kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde an den Verwal-
tungsgerichtshof erhoben werden; dieses Recht steht auch der FMA zu.166

Art. 36

Verfahren

1) Soweit dieses Gesetz und die in Art. 5 Abs. 1 genannten Gesetze
nichts anderes bestimmen, findet auf das Verfahren das Gesetz über die all-
gemeine Landesverwaltungspflege und das Verwaltungsstrafgesetz Anwen-
dung.167

2) Im Verfahren vor der FMA-Beschwerdekommission ist der FMA
Gelegenheit zur Stellungnahme zu gewähren.168
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IX. Übergangs- und SchlussbestimmungenIX. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 37

Durchführungsverordnungen

Die Regierung erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes notwen-
digen Verordnungen.

Art. 38

Vereinbarungen mit der Landesverwaltung

Die FMA kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit der Landesverwaltung
Vereinbarungen zur Nutzung der Infrastruktur und der Logistik
abschliessen.

Art. 39

Übergang von Rechten und Pflichten

Die FMA wird Rechtsnachfolgerin der bisherigen Aufsichtsbehörden
und übernimmt deren Infrastruktur.

Art. 40

Übernahme des Personals

Die FMA übernimmt das bisher mit dem Vollzug der in Art. 5 Abs. 1
genannten Erlasse betraute Personal.

Art. 41

FMA-Beschwerdekommission

Die FMA-Beschwerdekommission ist zuständig für Fälle, in denen nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes eine beschwerdefähige Verfügung oder Ent-
scheidung durch die FMA erlassen wird.

Art. 42

Inkrafttreten

1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich Abs. 2 am 1. Januar 2005 in Kraft.
Zu diesem Zeitpunkt nimmt die FMA ihre Aufsichts- und Vollzugstätigkeit
auf.
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2) Art. 2, 6 bis 11, 12 Abs. 1 Bst. c, d, e, g, h sowie Abs. 2 Bst. a, b, c
und e, Art. 13 bis 16, 22 bis 24, 29, 31, 33, 34, 37 bis 39 treten am Tage der
Kundmachung in Kraft.

gez. Hans-Adam

gez. Otmar Hasler
Fürstlicher Regierungschef
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Anhang 1Anhang 1169169

(Art. 30 Abs. 1)

GebührensätzeGebührensätze

A.A. Banken,Banken, E-Geld-Institute,E-Geld-Institute, ZahlungsinstituteZahlungsinstitute sowiesowie Finanzholdinggesell-Finanzholdinggesell-
schaften und gemischte Finanzholdinggesellschaftenschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften
1. Die Gebühr für die Erteilung oder Verweigerung einer Bewilligung

sowie für die Anerkennung nach dem Bankengesetz (BankG), E-
Geldgesetz (EGG) und Zahlungsdienstegesetz (ZDG) beträgt für:
a) Banken:

aa) bei einer Bewilligung nach Art. 16 BankG: 100 000 Franken;
bb) bei einer Bewilligung nach Art. 16 iVm Art. 17 BankG: 50

000 Franken;
b) Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesell-

schaften: 50 000 Franken;
c) E-Geld-Institute: 30 000 Franken;
d) Zahlungsinstitute: 30 000 Franken;
e) Agenten:

aa) juristische Personen: 2 000 Franken, zuzüglich 200 Franken
pro Arbeitnehmer, welcher Zahlungsdienste ausführt;

bb) natürliche Personen: 1 000 Franken, zuzüglich 200 Franken
pro Arbeitnehmer, welcher Zahlungsdienste ausführt;

f) anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften: 20 000 Franken.
2. Die Gebühr für den Entzug einer Bewilligung oder den Widerruf

einer Anerkennung nach dem Bankengesetz, E-Geldgesetz oder Zah-
lungsdienstegesetz beträgt für:
a) Banken:

aa) bei einem Entzug nach Art. 33 Abs. 1 Bst. a bis l BankG: 60
000 Franken;

bb) bei einem Entzug nach Art. 33 Abs. 1 Bst. m BankG: 30 000
Franken;

b) Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesell-
schaften: 30 000 Franken;
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c) E-Geld-Institute: 30 000 Franken;
d) Zahlungsinstitute: 30 000 Franken;
e) Agenten: 1 000 Franken;
f) anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften: 20 000 Franken.

3. Die Gebühr für das Erlöschen einer Bewilligung oder einer Anerken-
nung nach dem Bankengesetz, E-Geldgesetz oder Zahlungsdienste-
gesetz beträgt für:
a) Banken: 30 000 Franken;
b) Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesell-

schaften: 15 000 Franken;
c) E-Geld-Institute: 15 000 Franken;
d) Zahlungsinstitute: 15 000 Franken;
e) Agenten: 1 000 Franken;
f) anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften: 10 000 Franken.

4. Die Gebühr für nachstehende Erledigungen im Rahmen einer Regis-
trierung von Kontoinformationsdienstleistern nach dem Zahlungs-
dienstegesetz beträgt für:
a) die Erteilung oder Verweigerung einer Registrierung: 15 000

Franken;
b) den Entzug einer Registrierung: 15 000 Franken;
c) das Erlöschen einer Registrierung: 7 500 Franken.

5. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach
dem Bankengesetz und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 beträgt
für:
a) die Anordnung von Massnahmen nach Art. 29 Abs. 3 BankG

gegenüber Finanzholdinggesellschaften oder gemischten Finanz-
holdinggesellschaften, die keine Bewilligung nach Art. 26 Abs. 1
oder 2 BankG besitzen: 10 000 Franken;

b) die Untersagung der Errichtung einer Repräsentanz einer Dritt-
staatsbank im Inland nach Art. 57 Abs. 3 BankG: 15 000 Franken;

c) die Prüfung von Anzeigen im Rahmen des Verfahrens zur Errich-
tung von Zweigstellen und zur Ausübung des freien Dienstleis-
tungsverkehrs nach Art. 40 bis 43 BankG:
aa) Anzeigen zur Errichtung einer Zweigstelle in einem anderen

EWR-Mitgliedstaat nach Art. 40 und 42 BankG: 1 000
Franken;
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bb) Anzeigen zur Aufnahme der Tätigkeit in einem anderen
EWR-Mitgliedstaat im Rahmen des freien Dienstleistungs-
verkehrs nach Art. 41 und 43 BankG: 500 Franken;

d) die Genehmigung oder den Einspruch in einem Verfahren zur
Beurteilung des Erwerbs oder der Erhöhung einer qualifizierten
Beteiligung nach Art. 59 BankG: 30 000 Franken;

e) die Erteilung oder Verweigerung einer Genehmigung nach Art. 90
Abs. 1 Bst. a bis i und l bis p BankG: je nach Aufwand und Kom-
plexität der zu erteilenden Genehmigung: 500 bis 30 000 Franken;

f) die Erteilung oder Verweigerung einer Genehmigung nach Art. 90
Abs. 1 Bst. k und q BankG: 5 000 Franken;

g) die Festlegung eines G-SRI-Puffers nach Art. 101 Abs. 1 BankG
oder eines A-SRI-Puffers nach Art. 102 Abs. 1 iVm Abs. 3
BankG: 10 000 Franken;

h) die Anordnung von Massnahmen nach Art. 154 Abs. 3 BankG
gegenüber Banken: 10 000 bis 60 000 Franken;

i) die Anordnung von Massnahmen nach Art. 154 Abs. 5 BankG
gegenüber Finanzholdinggesellschaften, gemischten Finanzhol-
dinggesellschaften oder gemischten Holdinggesellschaften: 15 000
Franken;

k) die Empfehlung für zusätzliche Eigenmittel nach Art. 156 BankG:
10 000 Franken;

l) die Vorschreibung besonderer Liquiditätsanforderungen nach Art.
157 BankG: 10 000 Franken;

m) die Anordnung von Massnahmen nach Art. 174 BankG gegenüber
natürlichen oder juristischen Personen, die ohne Bewilligung eine
Tätigkeit im Sinne von Art. 6 Abs. 1 BankG ausüben: 10 000
Franken;

n) die Genehmigung der Verringerung, der Kündigung, der Tilgung,
der Rückzahlung oder des Rückkaufs von Instrumenten des
harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals oder des
Ergänzungskapitals oder zu Verringerung, Ausschüttung oder
Neueinstufung des mit solchen Instrumenten verbundenen Agios
nach Art. 78 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013: 5 000 Franken;

o) die Genehmigung der gemeinsamen Anwendung der Kriterien des
Teils 3 Titel ll Kapitel 3 Abschnitt 6 der Verordnung (EU) Nr.
575/2013 (auf interne Beurteilungen beruhender Ansatz, IRB-
Ansatz) durch ein EWR-Mutterinstitut und seine Tochterunter-
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nehmen nach Art. 20 Abs. 6 der genannten Verordnung: 30 000
Franken;

p) die Genehmigung der gemeinsamen Anwendung der Kriterien
nach Art. 321 und 322 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (fort-
geschrittener Messansatz) durch Mutter und Töchter nach Art. 20
Abs. 6 der genannten Verordnung: 30 000 Franken;

q) die Genehmigung der Berechnung des Mindesteigenmittelerfor-
dernisses für das operationelle Risiko nach dem fortgeschrittenen
Ansatz nach Teil 3 Titel lll Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr.
575/2013 durch eine Bank nach Art. 312 Abs. 2 der genannten
Verordnung: 30 000 Franken;

r) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebühren-
tatbestand nach Bst. a bis q vorliegt: je nach Aufwand und Kom-
plexität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.
Erledigungen, die zur Durchführung des Informationsaustau-
sches zwischen der FMA und den zuständigen Behörden anderer
EWR-Mitgliedstaaten oder von Drittstaaten erlassen werden, sind
gebührenfrei.

6. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach
dem E-Geldgesetz beträgt für:
a) die Vorschreibung oder Genehmigung einer abweichenden Eigen-

kapitalunterlegung nach Art. 10 Abs. 6 EGG: 5 000 Franken;
b) die Prüfung von Anzeigen im Rahmen der Errichtung von Zweig-

stellen und zur Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs
nach Art. 23 EGG:
aa) Anzeigen zur Errichtung einer Zweigstelle in einem anderen

EWR-Mitgliedstaat nach Art. 23 Abs. 1 und 2 EGG: 1 000
Franken;

bb) Anzeigen zur Aufnahme der Tätigkeit in einem anderen
EWR-Mitgliedstaat im Rahmen des freien Dienstleistungs-
verkehrs nach Art. 23 Abs. 3 EGG: 500 Franken;

c) die Anordnung von Massnahmen nach Art. 35 Abs. 2 EGG: 1 000
bis 30 000 Franken;

d) die Abordnung eines Sachverständigen nach Art. 35 Abs. 9 EGG:
10 000 Franken;

e) die Anordnung von Massnahmen nach Art. 35 Abs. 7 EGG: 5 000
Franken;
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f) die Erteilung oder Verweigerung einer Genehmigung nach Art. 18a
Abs. 1 EGG: je nach Aufwand und Komplexität der beantragten
Genehmigung: 500 bis 30 000 Franken;

g) die Genehmigung oder den Einspruch in einem Verfahren zur
Beurteilung des Erwerbs oder der Erhöhung einer qualifizierten
Beteiligung nach Art. 9 EGG: 10 000 Franken;

h) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebühren-
tatbestand nach Bst. a bis g vorliegt: je nach Aufwand und Kom-
plexität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.
Erledigungen die zur Durchführung des Informationsaustausches
zwischen der FMA und den zuständigen Behörden anderer
EWR-Mitgliedstaaten oder von Drittstaaten erlassen werden, sind
gebührenfrei.

7. Die Gebühr für die Erledigungen der nachstehenden Tätigkeiten nach
dem Zahlungsdienstegesetz beträgt für:
a) die Festlegung einer anderen Berechnungsmethode zur Berech-

nung der Mindesthöhe der Eigenmittel nach Art. 19 Abs. 5 ZDG:
5 000 Franken;

b) die Prüfung von Anzeigen im Rahmen der Errichtung von Zweig-
stellen und der Dienstleistungsfreiheit nach Art. 27 ZDG:
aa) Anzeigen zur Errichtung einer Zweigstelle in einem anderen

EWR-Mitgliedstaat nach Art. 27 Abs. 1 bis 3 ZDG: 1 000
Franken;

bb) Anzeigen zur Aufnahme der Tätigkeit in einem anderen
EWR-Mitgliedstaat im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit
nach Art. 27 Abs. 1 bis 3 ZDG: 500 Franken;

c) die Anordnung von Massnahmen nach Art. 35 Abs. 2 ZDG: 1 000
bis 30 000 Franken;

d) die Abordnung eines Sachverständigen nach Art. 35 Abs. 6 ZDG:
10 000 Franken;

e) die Anordnung von Massnahmen nach Art. 35 Abs. 8a ZDG: 5 000
Franken;

f) die Erteilung oder Verweigerung einer Genehmigung nach Art. 26a
Abs. 1 ZDG: je nach Aufwand und Komplexität der beantragten
Genehmigung: 500 bis 30 000 Franken;

g) die Genehmigung oder den Einspruch in einem Verfahren zur
Beurteilung des Erwerbs oder der Erhöhung einer qualifizierten
Beteiligung nach Art. 17 ZDG: 10 000 Franken;
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h) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebühren-
tatbestand nach Bst. a bis g vorliegt: je nach Aufwand und Kom-
plexität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.
Erledigungen, die zur Durchführung des Informationsaustau-
sches zwischen der FMA und den zuständigen Behörden anderer
EWR-Mitgliedstaaten oder von Drittstaaten erlassen werden, sind
gebührenfrei.

8. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach
dem Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) beträgt für:
a) die Erstellung eines Abwicklungsplanes:

aa) für Unternehmen, deren Bilanzsumme des letzten geprüften
Jahresabschlusses auf Einzelbasis und auf konsolidierter
Basis 5 Milliarden Franken nicht übersteigt: 20 000 Franken;

bb) für Unternehmen, deren Bilanzsumme des letzten geprüften
Jahresabschlusses auf Einzelbasis oder konsolidierter Basis 5
Milliarden Franken übersteigt: 150 000 Franken;

b) den Erlass einer Verfügung zur Festlegung der Mindestanforde-
rung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlich-
keiten nach Art. 58b Abs. 1 SAG: 1 000 Franken;

c) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebühren-
tatbestand nach Bst. a und b vorliegt: je nach Aufwand und Kom-
plexität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.
Erledigungen, die zur Durchführung des Informationsaustau-
sches zwischen der FMA und den zuständigen Behörden anderer
EWR-Mitgliedstaaten oder von Drittstaaten erlassen werden, sind
gebührenfrei.

9. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach
dem Wertpapierdienstleistungsgesetz (WPDG) beträgt für:
a) die Eintragung eines vertraglich gebundenen Vermittlers einer

Bank in das Register nach Art. 24 Abs. 4 WPDG:
aa) für juristische Personen: 2 000 Franken, zuzüglich 200

Franken pro Arbeitnehmer, welcher die Vermittlung
betreibt;

bb) für natürliche Personen: 1 000 Franken, zuzüglich 200
Franken pro Arbeitnehmer, welcher die Vermittlung
betreibt;

b) die Löschung der Eintragung eines vertraglich gebundenen Ver-
mittlers einer Bank aus dem Register nach Bst. a: 1 000 Franken;
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c) die Anordnung von Massnahmen nach Art. 33 Abs. 3 und 4 sowie
Art. 49 WPDG gegenüber Banken: 10 000 bis 60 000 Franken;

d) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebüh-
rentatbestand nach Bst. a bis c vorliegt: je nach Aufwand und
Komplexität der zu erstellenden Erledigung 1 000 bis 10 000
Franken. Erledigungen, die zur Durchführung des Informations-
austausches zwischen der FMA und den zuständigen Behörden
anderer EWR-Mitgliedstaaten oder von Drittstaaten erlassen
werden, sind gebührenfrei.

10. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach
dem Zahlungskontengesetz (ZKG) beträgt für:
a) den Erlass von Verfügungen zur Herstellung des rechtmässigen

Zustandes und zur Beseitigung von Missständen nach Art. 32
Abs. 4 ZKG: 10 000 Franken;

b) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebühren-
tatbestand nach Bst. a vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität
der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.

Abis. Sicherungseinrichtungen. Sicherungseinrichtungen

Die Gebühren für die nachstehenden Tätigkeiten nach dem Ein-
lagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (EAG)
betragen für:
a) die Erteilung oder Verweigerung einer Anerkennung nach Art.

4 Abs. 2 und Art. 34 Abs. 1 EAG: 10 000 Franken;
b) das Erlöschen einer Anerkennung nach Art. 4 Abs. 2 und Art.

34 Abs. 1 EAG: 5 000 Franken;
c) den Entzug einer Anerkennung nach Art. 4 Abs. 2 und Art. 34

Abs. 1 EAG: 10 000 Franken;
d) den Wechsel der anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

nach Art. 25 Abs. 4 EAG: 5 000 Franken.

Ater. Kreditgeber und gebundene Kreditvermittler. Kreditgeber und gebundene Kreditvermittler

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem
Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz (HIKG) beträgt für:
a) den Erlass von Verfügungen zur Herstellung des rechtmässigen

Zustandes und zur Beseitigung von Missständen nach Art. 47 Abs. 5
HIKG: je nach Aufwand und Komplexität der zu erstellenden Ver-
fügung 500 bis 5 000 Franken;
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b) die Anerkennung oder Nichtanerkennung eines Wirtschaftsprüfers
oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als spezialgesetzliche
Revisionsstelle nach Art. 32 HIKG: 1 000 Franken;

c) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebühren-
tatbestand nach Bst. a oder b vorliegt: je nach Aufwand und Kom-
plexität der zu erstellenden Verfügung 500 bis 3 000 Franken. Ver-
fügungen, die zur Durchführung des Informationsaustausches zwi-
schen der FMA und den zuständigen Behörden anderer EWR-Mit-
gliedstaaten oder von Drittstaaten erlassen werden, sind gebühren-
frei.

Aquater.. GedeckteGedeckte SchuldverschreibungenSchuldverschreibungen emittierendeemittierende BankenBanken imim
Sinne des EuGSVGSinne des EuGSVG

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach
dem EuGSVG beträgt für:
a) die Erteilung oder Verweigerung einer Genehmigung für Pro-

gramme gedeckter Schuldverschreibungen nach Art. 26
EuGSVG: 1 000 Franken;

b) den Erlass einer sonstigen Verfügung: je nach Aufwand und Kom-
plexität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.

Aquinquies. PfandbriefinstitutePfandbriefinstitute

Die Gebühren für die nachstehenden Tätigkeiten nach dem Pfandbrief-
gesetz (PfbG) betragen für:
a) die Erteilung einer Bewilligung nach Art. 6 PfbG: 30 000 Franken;
b) das Erlöschen einer Bewilligung nach Art. 9 PfbG: 5 000 Franken;
c) den Entzug einer Bewilligung nach Art. 10 PfbG: 30 000 Franken;
d) die Anordnung von Massnahmen gegenüber Personen, die ohne

Bewilligung eine Tätigkeit im Sinne von Art. 8 Abs. 1 PfbG ausüben:
20 000 Franken;

e) die Abordnung eines Sachverständigen nach Art. 38 Abs. 2 Bst. l
PfbG: 5 000 Franken;

f) den Erlass von Verfügungen zur Herstellung des rechtmässigen
Zustandes sowie zur Beseitigung von Missständen nach Art. 38 Abs.
2 Bst. m PfbG: 10 000 Franken;

g) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebührentat-
bestand nach Bst. a bis f vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität
der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.
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B. Vermögensverwaltungsgesellschaften und WertpapierfirmenB. Vermögensverwaltungsgesellschaften und Wertpapierfirmen
1. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten

nach dem Vermögensverwaltungsgesetz (VVG) beträgt für:
a) die Erteilung oder Verweigerung einer Bewilligung nach Art. 6

VVG:
aa) für Klasse-2 Vermögensverwaltungsgesellschaften: 15 000

Franken;
bb) für Klasse-3 Vermögensverwaltungsgesellschaften: 10 000

Franken;
b) die Erteilung oder Verweigerung einer Bewilligung zur Aus-

weitung der Tätigkeiten nach Art. 9 Abs. 4 VVG: 2 000
Franken;

c) die Eintragung eines vertraglich gebundenen Vermittlers in das
Register nach Art. 23 Abs. 5 VVG für:
aa) juristische Personen: 2 000 Franken, zuzüglich jeweils

200 Franken pro Arbeitnehmer, welcher die Vermittlung
betreibt;

bb) natürliche Personen: 1 000 Franken, zuzüglich 200
Franken pro Arbeitnehmer, welcher die Vermittlung
betreibt;

d) das Erlöschen einer Bewilligung nach Art. 30 Abs. 1 Bst. a
VVG: 5 000 Franken;

e) den Entzug einer Bewilligung nach Art. 31 VVG: 10 000
Franken;

f) die Genehmigung oder den Einspruch in einem Verfahren zur
Beurteilung des Erwerbs, der Erhöhung oder Änderung einer
qualifizierten Beteiligung nach Art. 10b VVG: je nach Auf-
wand und Komplexität der zu erstellenden Verfügung 1 000
bis 15 000 Franken;

g) die Löschung der Eintragung eines vertraglich gebundenen
Vermittlers aus dem Register nach Bst. c: 1 000 Franken;

h) die Zwangsauflösung nach Art. 32 VVG: 7 500 Franken;
i) die Vorschreibung oder Empfehlung von zusätzlichen Eigen-

mitteln nach Art. 42b oder 42c VVG: 5 000 Franken;
k) die Vorschreibung besonderer Liquiditätsanforderungen nach

Art. 42d VVG: 5 000 Franken;
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l) die Anerkennung oder Nichtanerkennung eines Wirtschafts-
prüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach Art.
37a VVG: 1 000 Franken;

m) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebüh-
rentatbestand nach Bst. a bis l vorliegt, je nach Aufwand und
Komplexität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000
Franken. Verfügungen, die zur Durchführung des Informa-
tionsaustausches zwischen der FMA und den zuständigen
Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten oder von Drittlän-
dern erlassen werden, sind gebührenfrei.

2. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten
nach dem Wertpapierfirmengesetz (WPFG) beträgt für:
a) die Erteilung oder Verweigerung einer Zulassung nach Art. 6

WPFG:
aa) für Wertpapierfirmen: 35 000 Franken, zuzüglich jeweils

10 000 Franken, soweit der Betrieb eines multilateralen
Handelssystems (MTF) oder organisierten Handelssys-
tems (OTF) von der Zulassung umfasst ist;

bb) für kleine nicht verflochtene Wertpapierfirmen: 30 000
Franken, zuzüglich jeweils 10 000 Franken, soweit der
Betrieb MTF oder OTF von der Zulassung umfasst ist;

b) die Erteilung oder Verweigerung einer Zulassung zur Aus-
weitung der Tätigkeiten nach Art. 8 WPFG: 2 000 Franken,
zuzüglich jeweils 10 000 Franken, soweit der Betrieb eines
MTF oder OTF von der Ausweitung erfasst ist;

c) das Erlöschen einer Zulassung nach Art. 9 Abs. 1 Bst. a WPFG:
15 000 Franken;

d) den Entzug einer Zulassung nach Art. 10 WPFG: 25 000
Franken;

e) die Genehmigung oder den Einspruch in einem Verfahren zur
Beurteilung des Erwerbs oder der Erhöhung einer qualifi-
zierten Beteiligung nach Art. 19 WPFG: je nach Aufwand und
Komplexität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 15 000
Franken;

f) die Anerkennung oder Nichtanerkennung eines Wirtschafts-
prüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach Art.
50 WPFG: 1 000 Franken;
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g) die Anordnung oder den Widerruf der Anwendung der Anfor-
derungen nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gemäss
Art. 60 WPFG: 5 000 Franken;

h) die Vorschreibung oder Empfehlung von zusätzlichen Eigen-
mitteln nach Art. 64 oder 65 WPFG: 10 000 Franken;

i) die Vorschreibung besonderer Liquiditätsanforderungen nach
Art. 66 WPFG: 10 000 Franken;

k) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebüh-
rentatbestand nach Bst. a bis i vorliegt: je nach Aufwand und
Komplexität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000
Franken. Verfügungen, die zur Durchführung des Informa-
tionsaustausches zwischen der FMA und den zuständigen
Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten oder von Dritt-
staaten erlassen werden, sind gebührenfrei.

3. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten
nach der Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforde-
rungen an Wertpapierfirmen beträgt für:
a) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 1 Abs. 5 der Ver-

ordnung (EU) 2019/2033, auf Einzelbasis die Anforderungen
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzuwenden: 1 000
Franken;

b) die Gewährung einer Ausnahme nach Art. 7 Abs. 4 der Ver-
ordnung (EU) 2019/2033 für das Mutterunternehmen einer
Wertpapierfirmengruppe von der Einhaltung der in Teil 5 der
genannten Verordnung festgelegten Pflichten auf Basis ihrer
konsolidierten Lage: 10 000 Franken;

c) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 8 Abs. 1 der Ver-
ordnung (EU) 2019/2033 zur Anwendung des Gruppenkapi-
taltests: 1 500 Franken;

d) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 8 Abs. 4 der Ver-
ordnung (EU) 2019/2033 zum Halten eines niedrigeren Eigen-
kapitals im Rahmen des Gruppenkapitaltests: 1 500 Franken;

e) die Erteilung einer Genehmigung für die Einstufung von
Instrumenten als hartes Kernkapital nach Art. 9 Abs. 4 der
Verordnung (EU) 2019/2033: 2 500 Franken;

f) die Erteilung einer Genehmigung zur Berechnung der Eigen-
mittelanforderungen für Risikokategorien mit Hilfe eines
alternativen internen Modells nach Art. 22 Abs. 1 Bst. c der
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Verordnung (EU) 2019/2033 iVm Art. 325az der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013: 9 000 Franken;

g) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 23 Abs. 1 der Ver-
ordnung (EU) 2019/2033, die Anforderung für das Marktri-
siko im Hinblick auf die geeigneten Positionen mithilfe von
K-CMG anstelle von K-NPR zu berechnen: 7 000 Franken;

h) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 25 Abs. 3 der Ver-
ordnung (EU) 2019/2033, im Rahmen der Anforderung für
das Gegenparteiausfallrisiko bei K-TCD Geschäfte mit ver-
bundenen Gegenparteien unberücksichtigt zu lassen: 1 500
Franken;

i) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 25 Abs. 4 der Ver-
ordnung (EU) 2019/2033, den Risikopositionswert
bestimmter Geschäfte nach der Marktbewertungsmethode,
der Ursprungsrisikomethode oder einer auf einem internen
Modell beruhenden Methode zu berechnen: 9 000 Franken;

k) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 29 Abs. 6 der Ver-
ordnung (EU) 2019/2033 für die eigenständige Berechnung
des Aufsichtsdeltas im Rahmen von Optionen und Swaptions:
5 000 Franken;

l) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 41 Abs. 2 der Ver-
ordnung (EU) 2019/2033, bestimmte Risikopositionen ganz
oder teilweise von der Berechnung des Konzentrationsrisikos
auszunehmen: 5 000 Franken;

m) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 43 Abs. 1
Unterabs. 2 der Verordnung (EU) 2019/2033 für die Aus-
nahme von der Anwendung der Liquiditätsanforderungen: 1
500 Franken;

n) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 44 Abs. 1 der Ver-
ordnung (EU) 2019/2033 vorübergehend die Höhe der gehal-
tenen liquiden Aktiva zu verringern: 1 000 Franken;

o) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebüh-
rentatbestand nach Bst. a bis n vorliegt: je nach Aufwand
und Komplexität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10
000 Franken. Verfügungen, die zur Durchführung des Infor-
mationsaustausches zwischen der FMA und den zuständigen
Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten oder von Dritt-
staaten erlassen werden, sind gebührenfrei.
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4. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten
nach dem Wertpapierdienstleistungsgesetz (WPDG) beträgt für:
a) die Eintragung eines vertraglich gebundenen Vermittlers einer

Wertpapierfirma in das Register nach Art. 24 Abs. 4 WPDG:
aa) für juristische Personen: 2 000 Franken, zuzüglich jeweils

200 Franken pro Arbeitnehmer, welcher die Vermittlung
betreibt;

bb) für natürliche Personen: 1 000 Franken, zuzüglich 200
Franken pro Arbeitnehmer, welcher die Vermittlung
betreibt;

b) die Löschung der Eintragung eines vertraglich gebundenen
Vermittlers einer Wertpapierfirma aus dem Register nach Bst.
a: 1 000 Franken;

c) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebüh-
rentatbestand nach Bst. a und b vorliegt: je nach Aufwand
und Komplexität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10
000 Franken. Verfügungen, die zur Durchführung des Infor-
mationsaustausches zwischen der FMA und den zuständigen
Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten oder von Dritt-
staaten erlassen werden, sind gebührenfrei.

Bbis.. KMU-Wachstumsmarkt,KMU-Wachstumsmarkt, Börseunternehmen,Börseunternehmen, Datenbereit-Datenbereit-
stellungsdienstleister und Emittentenstellungsdienstleister und Emittenten

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten
nach dem Handelsplatz- und Börsegesetz (HPBG) und der
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 beträgt für:
a) die Registrierung bzw. deren Aufhebung eines MTF als

KMU-Wachstumsmarkt nach Art. 12 HPBG: 5 000
Franken;

b) die Erteilung oder Verweigerung einer Zulassung als Börse-
unternehmen nach Art. 16 HPBG: 50 000 Franken; zuzüg-
lich 10 000 Franken, soweit der Betrieb eines MTF oder
OTF von der Zulassung umfasst ist;

c) das Erlöschen einer Zulassung als Börseunternehmen nach
Art. 16 Abs. 7 HPBG: 15 000 Franken;

d) den Entzug einer Zulassung als Börseunternehmen nach
Art. 16 Abs. 7 HPBG: 25 000 Franken;
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e) die Genehmigung oder Verweigerung von Änderungen der
Mehrheitsbeteiligung des Börseunternehmens nach Art. 21
Abs. 3 und 4 HPBG: je nach Aufwand und Komplexität
der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 15 000 Franken;

f) die Beauftragung des Börseunternehmens mit der Prüfung
eines Widerrufs nach Art. 31 Abs. 6 HPBG: 1 000 Franken;

g) die Festlegung von Positionslimits nach Art. 43 HPBG: 3
000 Franken;

h) die Durchführung von Konsultationsverfahren nach Art. 44
HPBG: 2 000 Franken;

i) die Anerkennung oder Nichtanerkennung einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft bzw. eines Wirtschaftsprüfers
nach Art. 47 HPBG: 1 000 Franken;

k) die Gewährung des Zugangs zu einer zentralen Gegenpartei
nach Art. 35 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014: 2
000 Franken;

l) die Gewährung des Zugangs zu einem Handelsplatz nach
Art. 36 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014: 2 000
Franken;

m) die Erteilung oder Verweigerung oder Entzug einer Bewil-
ligung von Datenbereitstellungsdienstleister: 30 000
Franken; für das Erlöschen einer Bewilligung: 15 000
Franken;

n) Aufgehoben
o) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein

Gebührentatbestand nach Bst. a bis n vorliegt: je nach Auf-
wand und Komplexität der zu erstellenden Verfügung 1
000 bis 20 000 Franken. Verfügungen, die zur Durchfüh-
rung des Informationsaustausches zwischen der FMA und
den zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten
oder von Drittstaaten erlassen werden, sind gebührenfrei.

C.C. AlternativeAlternative InvestmentfondsInvestmentfonds (AIF),(AIF), EuropäischeEuropäische RisikokapitalfondsRisikokapitalfonds
(EuVECA),(EuVECA), EuropäischeEuropäische FondsFonds fürfür sozialessoziales UnternehmertumUnternehmertum (EuSEF),(EuSEF),
EuropäischeEuropäische langfristigelangfristige InvestmentfondsInvestmentfonds (ELTIF),(ELTIF), GeldmarktfondsGeldmarktfonds
(MMF),(MMF), AIFM,AIFM, Risikomanager,Risikomanager, Administratoren,Administratoren, Vertriebsträger,Vertriebsträger, Ver-Ver-
walterwalter vonvon EuropäischenEuropäischen Risikokapitalfonds,Risikokapitalfonds, VerwalterVerwalter vonvon Europäi-Europäi-
schenschen FondsFonds fürfür sozialessoziales Unternehmertum,Unternehmertum, Investmentunternehmen,Investmentunternehmen,
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OrganismenOrganismen fürfür gemeinsamegemeinsame AnlagenAnlagen inin Wertpapieren,Wertpapieren, Verwaltungsge-Verwaltungsge-
sellschaften und Wertpapierprospektesellschaften und Wertpapierprospekte
1. Die Gebühren für die nachstehenden Tätigkeiten nach dem Gesetz

über die Verwalter alternativer Investmentfonds betragen für:
a) die Erteilung einer Zulassung:

aa) AIFM und Nicht-EWR-AIFM:
- bei Zulassung in Liechtenstein als Referenzstaat: 20 000

Franken;
- bei Erteilung der Zulassung unter Auflagen: 25 000

Franken;
- bei Erteilung der zusätzlichen Zulassung nach Art. 29 Abs.

3 Bst. a und b AIFMG: 500 Franken;
bb) Aufgehoben
cc) Aufgehoben
dd) Administrator oder Risikomanager: 10 000 Franken; bei

Erteilung der Zulassung unter Auflagen: 12 500 Franken;
ee) Vertriebsträger: 5 000 Franken; bei Erteilung der Zulassung

unter Auflagen: 6 250 Franken;
ff) Umwandlung einer Vermögensverwaltungsgesellschaft in

einen AIFM: 10 000 Franken;
gg) Erweiterung einer bestehenden Zulassung des AIFM nach

Art. 31 Abs. 10 AIFMG pro Anlagestrategie: 1 000 Franken;
b) die Registrierung: kleiner AIFM 10 000 Franken, bei Registrierung

unter Auflagen: 12 500 Franken;
c) die Bearbeitung einer Vertriebs- oder Verwaltungsanzeige:

aa) in Bezug auf den Vertrieb oder die Verwaltung von AIF in
Liechtenstein:
- ohne Teilfonds: 750 Franken;
- mit Teilfonds: für den ersten Teilfonds 1 125 Franken; für

jeden weiteren Teilfonds 375 Franken;
bb) in Bezug auf den grenzüberschreitenden Vertrieb und die

grenzüberschreitende Verwaltung von AIF:
- EWR-AIF zum Vertrieb in einem anderen EWR-Mitglied-

staat nach Art. 113 AIFMG:
- ohne Teilfonds: 500 Franken;
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- mit Teilfonds: für jeden Teilfonds 500 Franken;
- EWR-AIF zum Vertrieb in Liechtenstein nach Art. 117

AIFMG:
- ohne Teilfonds: 500 Franken;
- mit Teilfonds: für jeden Teilfonds 500 Franken;

- Nicht-EWR-AIF nach Art. 126 Abs. 2 oder Art. 127
AIFMG:
- ohne Teilfonds: 500 Franken;
- mit Teilfonds: für jeden Teilfonds 500 Franken;

- Verwaltung von EWR-AIF nach Art. 120 oder Art. 124
AIFMG: 500 Franken;

cc) in Bezug auf den Widerruf des grenzüberschreitenden Ver-
triebs von EWR-AIF mit Sitz in Liechtenstein in einem
anderen EWR-Mitgliedstaat nach Art. 116a AIFMG:
- ohne Teilfonds: 250 Franken;
- mit Teilfonds: für jeden Teilfonds 250 Franken;

d) den Entzug einer Zulassung:
aa) AIFM: 20 000 Franken;
bb) Administrator oder Risikomanager: 10 000 Franken;
cc) Vertriebsträger: 5 000 Franken;

e) den Entzug der Registrierung eines kleinen AIFM: 10 000 Franken;
f) die Untersagung des Vertriebs nach Art. 112 Abs. 4 oder Art. 114

Abs. 2 AIFMG:
aa) ohne Teilfonds: 500 Franken;
bb) mit Teilfonds: 500 Franken pro Teilfonds;

g) die Untersagung von Änderungen nach Art. 116 Abs. 2 oder Art.
123 Abs. 2 AIFMG: 500 Franken;

h) Aufgehoben
i) weitere Tätigkeiten:

aa) Anerkennung einer Rechtsform nach Art. 6 Abs. 2 AIFMG:
2 500 Franken;

bb) Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung im Verfahren
betreffend die Zulassung eines AIFM nach Art. 31 Abs. 7
AIFMG:
- bei Ablehnung der Zulassung: 20 000 Franken;
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- bei Einschränkung der Zulassung: 1 000 Franken;
cc) Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung im Verfahren

betreffend die Zulassung eines Administrators oder Risiko-
managers nach Art. 66 Abs. 1 Bst. a AIFMG: bei Ablehnung
der Zulassung 10 000 Franken;

dd) Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung im Verfahren
betreffend die Zulassung eines Vertriebsträgers nach Art. 70
Abs. 1 Bst. a AIFMG: bei Ablehnung der Zulassung 5 000
Franken;

ee) Genehmigung einer Strukturmassnahme nach Art. 78 Abs. 1
und Art. 80 AIFMG: 5 000 Franken;

ff) Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung im Verfahren
betreffend den Vertrieb von EWR-AIF an professionelle
Anleger nach Art. 112a Abs. 2, Art. 114 Abs. 2 oder Art.
116 Abs. 2 AIFMG: bei Untersagung des Vertriebs 7 500
Franken;

gg) Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung im Verfahren
betreffend die grenzüberschreitende Verwaltung von EWR-
AIF nach Art. 121 und 123 Abs. 2 AIFMG: bei Untersagung
der Verwaltung 7 500 Franken;

hh) Erteilung einer verbindlichen Auskunft nach Art. 159 Abs. 2
AIFMG: 2 000 Franken;

ii) Genehmigung eines Musterdokuments nach Art. 159 Abs. 3
AIFMG: 10 000 Franken;

kk) Entgegennahme einer Mitteilung über wesentliche Ände-
rungen nach Art. 33, 112a, 116, 117 oder 123 AIFMG: 500
Franken;

ll) Gewährung einer Fristverlängerung bei Nichterreichen des
Mindestvermögens eines AIF nach Art. 29 Abs. 7 Bst. b
AIFMG: 2 000 Franken;

mm) Anerkennung oder Nichtanerkennung eines Wirtschafts-
prüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: 1 000
Franken;

nn) Vorabprüfung von Marketing-Anzeigen nach Art. 7 der Ver-
ordnung (EU) 2019/1156: 250 Franken.

1a. Die Gebühren für die nachstehenden Tätigkeiten nach der Verord-
nung (EU) Nr. 345/2013 über Europäische Risikokapitalfonds
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(EuVECA) sowie der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 über Europäi-
sche Fonds für soziales Unternehmertum (EuSEF) betragen für:
a) die Registrierung:

aa) Verwalter von Europäischen Risikokapitalfonds: 10 000
Franken; bei Registrierung unter Auflagen: 12 500 Franken;

bb) Verwalter Europäischer Fonds für soziales Unterneh-
mertum: 10 000 Franken; bei Registrierung unter Auflagen:
12 500 Franken;

cc) EuVECA ohne Teilfonds: 1 000 Franken; mit Teilfonds: für
den ersten Teilfonds 1 500 Franken, für jeden weiteren Teil-
fonds 500 Franken;

dd) EuSEF ohne Teilfonds: 1 000 Franken; mit Teilfonds: für den
ersten Teilfonds 1 500 Franken, für jeden weiteren Teilfonds
500 Franken;

b) den Entzug der Registrierung:
aa) Verwalter von Europäischen Risikokapitalfonds: 10 000

Franken;
bb) Verwalter Europäischer Fonds für soziales Unterneh-

mertum: 10 000 Franken;
cc) EuVECA ohne Teilfonds: 1 000 Franken; mit Teilfonds: für

den ersten Teilfonds 1 500 Franken, für jeden weiteren Teil-
fonds 500 Franken;

dd) EuSEF ohne Teilfonds: 1 000 Franken; mit Teilfonds: für den
ersten Teilfonds 1 500 Franken, für jeden weiteren Teilfonds
500 Franken.

1b. Die Gebühren für die nachstehenden Tätigkeiten nach der Verord-
nung (EU) 2015/760 über europäische langfristige Investmentfonds
(ELTIF) betragen für:
a) die Erteilung einer Genehmigung für einen AIFM zur Verwaltung

eines ELTIF, der konstituierenden Dokumente und der Wahl der
Verwahrstelle: 1 000 Franken;

b) die Erteilung sowie den Entzug einer Zulassung eines ELTIF ohne
Teilfonds: 1 000 Franken; mit Teilfonds: für den ersten Teilfonds
1 500 Franken, für jeden weiteren Teilfonds 500 Franken.

1c. Die Gebühren für die nachstehenden Tätigkeiten nach der Verord-
nung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds (MMF) betragen für:
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a) die Erteilung einer Genehmigung für einen AIFM zur Verwaltung
eines MMF, der konstituierenden Dokumente und der Wahl der
Verwahrstelle: 1 000 Franken;

b) die Erteilung sowie den Entzug einer Zulassung eines MMF ohne
Teilfonds: 1 000 Franken; mit Teilfonds: für den ersten Teilfonds
1 500 Franken, für jeden weiteren Teilfonds 500 Franken.

2. Die Gebühren für die nachstehenden Tätigkeiten nach dem Invest-
mentunternehmensgesetz (IUG) betragen für:
a) die Erteilung einer Bewilligung als Verwaltungsgesellschaft: 20 000

Franken;
b) die Erteilung einer Bescheinigung nach Art. 17 Abs. 2 IUG oder

im Falle einer Prospektänderung nach Art. 19 Abs. 2 Bst. b IUG:
500 Franken;

c) die Anerkennung oder Nichtanerkennung eines Wirtschaftsprü-
fers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: 1 000 Franken;

d) den Entzug einer Bewilligung als Verwaltungsgesellschaft: 20 000
Franken;

e) den Widerruf einer Bescheinigung nach Art. 62 Abs. 1 Bst. d Ziff.
2 IUG: 2000 Franken;

f) die Erteilung einer verbindlichen Auskunft nach Art. 63 IUG: 2000
Franken;

2a. Die Gebühren für die nachstehenden Tätigkeiten nach dem Gesetz
über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpa-
pieren betragen für:
a) die Erteilung einer Zulassung:

aa) Verwaltungsgesellschaften: 20 000 Franken; bei Erteilung der
Zulassung unter Auflagen 25 000 Franken; bei Erteilung der
zusätzlichen Zulassung nach Art. 14 Abs. 2 Bst a und b
UCITSG 500 Franken;

bb) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ohne
Teilfonds: 2 500 Franken; bei Erteilung der Zulassung unter
Auflagen 3 750 Franken;

cc) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren mit
Teilfonds: für den ersten Teilfonds 3 000 Franken, für jeden
weiteren Teilfonds 500 Franken; bei Erteilung einer Zulas-
sung unter Auflagen: für den ersten Teilfonds 4 250
Franken, für jeden weiteren Teilfonds 500 Franken;
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dd) ausländische mit OGAW vergleichbare Organismen für
gemeinsame Anlagen ohne Teilfonds: 1000 Franken;

ee) ausländische mit OGAW vergleichbare Organismen für
gemeinsame Anlagen mit Teilfonds: für den ersten Teilfonds
1000 Franken und 400 Franken für jeden weiteren Teilfonds;

ff) Umwandlung einer Vermögensverwaltungsgesellschaft in eine
Verwaltungsgesellschaft: 10 000 Franken;

b) den Entzug einer Zulassung:
aa) Verwaltungsgesellschaften: 20 000 Franken;
bb) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ohne

Teilfonds: 2 500 Franken;
cc) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren mit

Teilfonds: für den ersten Teilfonds 3 000 Franken, für jeden
weiteren Teilfonds 500 Franken;

c) Aufgehoben
d) weitere Tätigkeiten:

aa) Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung im Verfahren
betreffend die Zulassung eines Organismus für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren nach Art. 10 Abs. 7 UCITSG: 10
000 Franken bei Ablehnung oder Einschränkung der Zulas-
sung;

bb) Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung im Verfahren
betreffend die Zulassung einer Verwaltungsgesellschaft nach
Art. 16 Abs. 6 UCITSG: 20 000 Franken bei Ablehnung
oder Einschränkung der Zulassung;

cc) Ausnahmegenehmigung von der Pflicht zur Bestellung einer
Verwahrstelle nach Art. 34 Abs. 1 UCITSG: 2 000 Franken;

dd) Genehmigung einer Verschmelzung nach Art. 39 Abs. 1
UCITSG: 5 000 Franken;

ee) Genehmigung anderer Strukturmassnahmen nach Art. 49
UCITSG: 5 000 Franken in den Fällen nach Art. 49 Bst. a bis
c UCITSG sowie 2 500 Franken im Fall nach Art. 49 Bst. d
UCITSG;

ff) Aufgehoben
gg) Aufgehoben
hh) Aufgehoben
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ii) Genehmigung der Anlagen eines Feeder-OGAW in einen
bestimmten Master-OGAW nach Art. 61 UCITSG: 10 000
Franken;

kk) Genehmigung des Fortbestehens eines Feeder-OGAW bei
Liquidation des Master-OGAW nach Art. 62 Abs. 5
UCITSG: 10 000 Franken;

ll) Genehmigung des Fortbestehens eines Feeder-OGAW bei
Verschmelzung oder Spaltung des Master-OGAW nach Art.
62 Abs. 7 UCITSG: 10 000 Franken;

mm) Erteilung einer verbindlichen Auskunft nach Art. 130 Abs.
2 UCITSG: 2 000 Franken;

nn) Genehmigung eines Musterdokuments nach Art. 130 Abs. 3
UCITSG: 10 000 Franken;

oo) in Bezug auf den Vertrieb von Anteilen eines OGAW in
anderen EWR-Mitgliedstaaten:
- Bearbeitung einer Anzeige nach Art. 98 Abs. 1 oder Art. 99

Abs. 1 UCITSG: OGAW ohne Teilfonds 500 Franken;
OGAW mit Teilfonds 500 Franken pro Teilfonds;

- Bearbeitung einer Widerrufsanzeige des Vertriebs nach
Art. 98a Abs. 1 UCITSG: OGAW ohne Teilfonds 250
Franken; OGAW mit Teilfonds 250 Franken pro Teil-
fonds;

pp) in Bezug auf die Notifizierung für Zweigniederlassungen in
anderen EWR-Mitgliedstaaten:
- Bearbeitung einer Anzeige nach Art. 103 Abs. 3 und 4

UCITSG: 1 000 Franken bei Mitteilung an die Verwal-
tungsgesellschaft und Übermittlung an die Aufnahme-
mitgliedstaatsbehörden sowie 1 000 Franken bei Ableh-
nung der Übermittlung;

- Bearbeitung einer Änderung nach Art. 104 Abs. 1
UCITSG: 500 Franken;

qq) in Bezug auf die Notifizierung für grenzüberschreitenden
Dienstleistungsverkehr:
- Bearbeitung einer Anzeige nach Art. 105 UCITSG: 1 000

Franken;
- Bearbeitung einer Änderung nach Art. 106 Abs. 1

UCITSG: 500 Franken;
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- die Untersagung von Änderungen nach Art. 98 Abs. 8 oder
Art. 104 Abs. 2 UCITSG: 500 Franken;

rr) Gewährung einer Fristverlängerung bei Nichterreichung des
Mindestnettovermögens eines Organismus für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren nach Art. 9 Abs. 4 UCITSG: 2 000
Franken;

ss) Genehmigung einer Änderung der konstituierenden Doku-
mente nach Art. 11 UCITSG: 500 Franken;

tt) Anerkennung oder Nichtanerkennung eines Wirtschaftsprü-
fers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: 1 000
Franken;

uu) Vorabprüfung von Marketing-Anzeigen nach Art. 7 der Ver-
ordnung (EU) 2019/1156: 250 Franken.

3. Die Gebühren für die nachstehenden Tätigkeiten nach den Verord-
nungen (EU) 2017/1129 und (EU) 2023/2631 sowie dem EWR-
Wertpapierprospekt-Durchführungsgesetz betragen für:
a) die Billigung und Hinterlegung eines aus einem Dokument oder

mehreren Einzeldokumenten bestehenden Prospekts bzw. Basis-
prospekts: 5 000 Franken;

b) die Billigung und Hinterlegung eines Prospekt- bzw. Basispro-
spektnachtrags: 500 Franken;

c) die Hinterlegung der endgültigen Bedingungen beim Basispro-
spekt: 200 Franken;

d) die Billigung und Hinterlegung eines einheitlichen Registrierungs-
formulars: 3 500 Franken;

e) die Hinterlegung eines einheitlichen Registrierungsformulars: 200
Franken;

f) die Billigung und Hinterlegung einer Wertpapierbeschreibung und
einer Zusammenfassung: 1 500 Franken;

g) die Billigung und Hinterlegung eines Nachtrags zum Registrie-
rungsformular: 200 Franken;

h) die Billigung und Hinterlegung eines vereinfachten Prospekts: 3
000 Franken;

i) die Billigung und Hinterlegung eines EWR-Wachstumsprospekts:
3 000 Franken;

k) die Genehmigung der Nichtaufnahme von Informationen: 200
Franken;
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l) die Aussetzung der Werbung: 1 500 Franken;
m) die Untersagung der Werbung: 2 500 Franken;
n) die Untersagung eines öffentlichen Angebots oder einer Zulassung

zum Handel an einem geregelten Markt: 5 000 Franken;

nbis) die Aussetzung eines öffentlichen Angebots oder einer Zulas-
sung zum Handel an einem geregelten Markt: 4 000 Franken;

o) die Aussetzung oder die Untersagung des Handels an einem gere-
gelten Markt, MTF oder OTF: 2 500 Franken;

p) die Billigung eines Prospekts eines Emittenten, einschliesslich
eines Emittenten einer europäischen grünen Anleihe, mit Sitz in
einem Drittstaat: 5 000 Franken;

q) den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung bei Verweigerung
der Billigung nach Bst. a, b, d, f, g, h, i und p: dieselbe Gebühr wie
für die Billigung;

r) die Untersagung der Emission von europäischen grünen Anleihen:
5 000 Franken;

s) die Anordnung von Veröffentlichungspflichten nach Art. 10 Abs.
2 Bst. r bis w EWR-WPPDG: 1 000 Franken.

4. Die Gebühr für den Erlass einer sonstigen Verfügung nach dem
UCITSG, IUG, AIFMG, EWR-WPPDG, EWR-WPFGDG oder
den anwendbaren EWR-Rechtsvorschriften beträgt, sofern kein
Gebührentatbestand nach Ziff. 1 bis 3 vorliegt, je nach Aufwand und
Komplexität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.

D. VersicherungsunternehmenD. Versicherungsunternehmen
1. Die Gebühr für die Erteilung oder Verweigerung der Bewilligung

nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz beträgt für:
a) Versicherungsunternehmen: 80 000 Franken;
b) Eigenversicherungen (Captives): 40 000 Franken;
c) kleine Versicherungsunternehmen: 30 000 Franken;
d) Zweckgesellschaften: 30 000 Franken;
e) versicherungsaufsichtsrechtliche Revisionsstellen: 20 000 Franken.

2. Die Gebühr für den Entzug einer Bewilligung nach dem Versiche-
rungsaufsichtsgesetz beträgt für:
a) Versicherungsunternehmen:
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aa) nach Art. 128 Abs. 1 Bst. a bis c sowie Abs. 2 VersAG: 60 000
Franken;

bb) nach Art. 128 Abs. 1 Bst. d VersAG: 30 000 Franken;
b) Eigenversicherungen:

aa) nach Art. 128 Abs. 1 Bst. a bis c sowie Abs. 2 VersAG: 40 000
Franken;

bb) nach Art. 128 Abs. 1 Bst. d VersAG: 20 000 Franken;
c) kleine Versicherungsunternehmen:

aa) nach Art. 128 Abs. 1 Bst. a bis c sowie Abs. 2 VersAG: 30 000
Franken;

bb) nach Art. 128 Abs. 1 Bst. d VersAG: 15 000 Franken;
d) Zweckgesellschaften:

aa) nach Art. 128 Abs. 1 Bst. a bis c sowie Abs. 2 VersAG: 30 000
Franken;

bb) nach Art. 128 Abs. 1 Bst. d VersAG: 15 000 Franken;
e) versicherungsaufsichtsrechtliche Revisionsstellen: 20 000 Franken.

3. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach
dem Versicherungsaufsichtsgesetz beträgt für die:
a) Erweiterung der Geschäftstätigkeit um zusätzliche Versicherungs-

zweige: 10 000 Franken pro Versicherungszweig;
b) Sitzverlegung, Spaltung und den Zusammenschluss von Versiche-

rungsunternehmen: 30 000 bis 60 000 Franken;
c) Genehmigung der ergänzenden Eigenmittel nach Art. 46 Abs. 1

VersAG: 10 000 bis 20 000 Franken;
d) Genehmigung oder Ablehnung eines internen Modells nach Art.

61 Abs. 3 bzw. Abs. 5 VersAG: 30 000 bis 50 000 Franken. Wei-
tere Kosten, die durch den Beizug von Experten entstehen, sind
nach Art. 30 Abs. 6 dieses Gesetzes gesondert zu erstatten;

e) Genehmigung oder Ablehnung eines Teilmodells nach Art. 62
Abs. 1 VersAG: 15 000 bis 30 000 Franken. Weitere Kosten, die
durch den Beizug von Experten entstehen, sind nach Art. 30 Abs.
6 dieses Gesetzes gesondert zu erstatten;

f) Genehmigung von grösseren Änderungen des internen Modells
sowie Änderungen der Leitlinien eines Versicherungsunterneh-
mens zur Änderung des Modells nach Art. 63 Abs. 3 VersAG: 10
000 bis 25 000 Franken. Weitere Kosten, die durch den Beizug
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von Experten entstehen, sind nach Art. 30 Abs. 6 dieses Gesetzes
gesondert zu erstatten;

g) Anordnung zur Vorlage eines Plans zur Wiederherstellung
gesunder Finanzverhältnisse (Sanierungsplan) nach Art. 83 Abs. 2
VersAG: 30 000 Franken;

h) Anordnung zur Vorlage eines kurzfristigen Finanzierungsplans
nach Art. 84 Abs. 2 VersAG: 40 000 Franken;

i) Übertragung von Versicherungsbeständen nach Art. 124 Abs. 1
VersAG: 5 000 bis 15 000 Franken;

k) Beurteilung eines beabsichtigten Erwerbs einer Beteiligung nach
Art. 92 ff. VersAG zu Lasten des interessierten Erwerbers: 30 000
Franken;

l) Anordnung der Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes
bei Verzicht auf die Bewilligung nach Art. 132 Abs. 1 VersAG: 10
000 bis 60 000 Franken;

m) Anordnung von Massnahmen nach Art. 182 VersAG: 10 000 bis
60 000 Franken.

4. Die Gebühr für die Anordnung von Massnahmen nach Art. 11 Abs. 1
des Gebäudeversicherungsgesetzes beträgt 1 000 Franken.

5. Die Gebühr für den Erlass einer sonstigen Verfügung nach dem Ver-
sicherungsaufsichtsgesetz oder Gebäudeversicherungsgesetz beträgt,
sofern kein Gebührentatbestand nach Ziff. 1 bis 4 vorliegt, je nach
Aufwand und Komplexität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis
10 000 Franken.

E. VorsorgeeinrichtungenE. Vorsorgeeinrichtungen

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem
Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge oder dem Gesetz über die
betriebliche Personalvorsorge des Staates (SBPVG) beträgt für die:
a) Übernahme der Aufsicht (einschliesslich Urkundenprüfung): 10 000

Franken;
b) Zusammenlegung oder Liquidation von Vorsorgeeinrichtungen: 5 000

Franken;
c) Anerkennung oder Nichtanerkennung von Revisionsstellen, die nicht

bereits über eine Bewilligung nach dem VersAG verfügen: 20 000
Franken;

d) Anerkennung oder Nichtanerkennung von Pensionsversicherungsex-
perten:
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aa) bei juristischen Personen: 2 000 Franken, zuzüglich 500 Franken
pro natürlicher Person, welche als anerkannter Pensionsversi-
cherungsexperte bei der juristischen Person tätig wird;

bb) bei natürlichen Personen: 2 000 Franken;
e) Zuweisung des säumigen Arbeitgebers an eine Vorsorgeeinrichtung

nach Art. 4a Abs. 4 BPVG: 1 000 Franken;
f) Überprüfung der Anschlusspflicht eines versicherungspflichtigen

Arbeitgebers nach Art. 4a BPVG, welche nicht mit einer Verfügung
endet: 500 Franken;

g) Bestätigung der selbständigen Erwerbstätigkeit in den Fällen nach
Art. 3 Abs. 3 Bst. b und c BPVG: 100 Franken;

h) Entscheidung über den Antrag auf Barauszahlung der Freizügigkeits-
leistung nach Art. 12 Abs. 5 BPVG:
aa) in den Fällen nach Art. 12 Abs. 3 BPVG: 100 Franken;
bb) in den Fällen nach Art. 12 Abs. 4 BPVG: 200 Franken;

i) Anordnung und Genehmigung eines Sanierungsplans: 5 000 bis 10 000
Franken;

k) Anordnung von Massnahmen zur Herstellung des rechtmässigen
Zustandes nach Art. 23 Abs. 4 BPVG: je nach Aufwand und Kom-
plexität des jeweiligen Falles 5 000 bis 20 000 Franken;

l) Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern kein Gebührentatbestand
nach Bst. a bis i vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität der zu
erstellenden Verfügung 1 000 bis 5 000 Franken.

F.F. Versicherungsvermittler,Versicherungsvermittler, RückversicherungsvermittlerRückversicherungsvermittler undund Versiche-Versiche-
rungsvermittler in Nebentätigkeit (Versicherungsvertrieb)rungsvermittler in Nebentätigkeit (Versicherungsvertrieb)

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem
Versicherungsvertriebsgesetz beträgt für:
a) die Erteilung der Bewilligung für die Ausübung des Versicherungs-

und Rückversicherungsvertriebs und die Eintragung in das Register:
aa) bei juristischen Personen: 4 000 Franken, zuzüglich 200 Franken

pro Arbeitnehmer, welcher den Versicherungs- oder Rückver-
sicherungsvertrieb ausübt;

bb) bei natürlichen Personen: 2 000 Franken, zuzüglich 200 Franken
pro Arbeitnehmer, welcher den Versicherungs- oder Rückver-
sicherungsvertrieb ausübt;
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cc) bei Versicherungsvermittlern in Nebentätigkeit, unabhängig
davon, ob es sich um eine juristische oder natürliche Person han-
delt: 500 Franken, zuzüglich 200 Franken pro Arbeitnehmer,
welcher den Versicherungs- oder Rückversicherungsvertrieb in
Nebentätigkeit ausübt;

b) die Erweiterung der Versicherungsvertriebstätigkeit um zusätzliche
Versicherungszweige: 200 Franken pro Versicherungszweig;

c) die Eintragung zusätzlicher natürlicher Personen in das Register: 200
Franken pro Person;

d) die Verweigerung oder den Entzug einer Bewilligung:
aa) bei juristischen Personen: 4 000 Franken;
bb) bei natürlichen Personen: 2 000 Franken;

e) die Löschung einer Bewilligung: 500 Franken;
f) den Erlass einer Verfügung betreffend Aufforderung zur Herstellung

des rechtmässigen Zustandes nach Art. 62 Abs. 4 VersVertG: je nach
Aufwand und Komplexität der zu erstellenden Verfügung 500 bis 5
000 Franken;

g) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern kein Gebührentatbe-
stand nach Bst. a bis f vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität der
zu erstellenden Verfügung 500 bis 3 000 Franken.

G. Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (Pensionsfonds)G. Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (Pensionsfonds)

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem
Pensionsfondsgesetz beträgt für:
a) die Erteilung der Bewilligung als Pensionsfonds und die Eintragung in

das Register: 30 000 Franken;
b) die Verweigerung der Bewilligung nach Art. 10 PFG: 30 000 Franken;
c) den Entzug der Bewilligung:

aa) nach Art. 85 Abs. 1 Bst. a bis c und e PFG: 30 000 Franken;
bb) nach Art. 85 Abs. 1 Bst. d PFG: 15 000 Franken;

d) die Zusammenlegung und Sitzverlegung von Pensionsfonds: 20 000
Franken;

e) die Genehmigung der Übertragung der Rechte und Pflichten eines
Altersversorgungssystems nach Art. 79 Abs. 1 PFG: 1 000 bis 10 000
Franken;

f) die Anordnung der Erstellung eines Sanierungsplanes: 15 000 Franken;
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g) die Untersagung der Geschäftstätigkeit in Drittstaaten nach Art. 71
Abs. 2 PFG: 10 000 Franken;

h) die Einschränkung oder Untersagung der freien Verfügung über Ver-
mögenswerte der Einrichtung nach Art. 93 und Art. 100 Abs. 5 PFG:
15 000 Franken;

i) Aufgehoben
k) die Übertragung von Befugnissen, die Organen der Einrichtung

zustehen, auf einen Sonderbeauftragten nach Art. 92 Abs. 6 PFG: 15
000 Franken;

l) die Anordnung von Massnahmen zur Herstellung des rechtmässigen
Zustandes nach Art. 92 Abs. 1, 2 und 7 PFG: je nach Aufwand und
Komplexität des jeweiligen Falles 5 000 bis 30 000 Franken;

m) die Anordnung von Massnahmen gegenüber Mitgliedern des Ver-
waltungs- beziehungsweise Aufsichtsrates oder der Geschäftsleitung
nach Art. 85 Abs. 3 PFG: 15 000 Franken;

n) Aufgehoben
o) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern kein Gebührentatbe-

stand nach Bst. a bis m vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität
der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 7 500 Franken.

H. Emittenten nach dem OffenlegungsgesetzH. Emittenten nach dem Offenlegungsgesetz

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten im
Zusammenhang mit dem Speichersystem nach Art. 19a des Offenle-
gungsgesetzes beträgt für:
a) die Entgegennahme und Speicherung von Informationen nach Art. 19

Abs. 1 und 2 OffG:
aa) für den Jahres- bzw. Halbjahresfinanzbericht: 300 Franken (im

PDF-Format) oder 400 Franken (im ESEF-Format);
bb) für sonstige Dokumente: 150 Franken;
cc) für die Korrektur eines Dokuments nach Unterbst. aa und bb: 100

Franken;
b) die Entgegennahme und Speicherung von Informationen nach Art. 19

Abs. 3 OffG: 100 Franken.
I. Andere FinanzintermediäreI. Andere Finanzintermediäre

1. Aufgehoben
2. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach

dem Treuhändergesetz beträgt für:
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a) die Treuhänderprüfung: 1 000 Franken;
b) die Zusatzprüfung: 1 000 Franken;
c) die Eignungsprüfung: 1 000 Franken;
d) die Erteilung einer Treuhänderbewilligung mit umfassender Tätig-

keit: 2 000 Franken;
e) die Erteilung einer Treuhänderbewilligung mit eingeschränkter

Tätigkeit: 2 000 Franken;
f) die Erteilung einer Bewilligung einer Treuhandgesellschaft mit

umfassender Tätigkeit: 3 000 Franken;
g) die Erteilung einer Bewilligung einer Treuhandgesellschaft mit

eingeschränkter Tätigkeit: 3 000 Franken;
h) die Genehmigung der Änderung der Firma einer Treuhandgesell-

schaft: 500 Franken;
i) die Genehmigung des Wechsels der tatsächlich leitenden Person,

eines Mitgliedes der Verwaltung oder eines weiteren Mitgliedes
der Geschäftsleitung einer Treuhandgesellschaft: 500 Franken;

k) die Erteilung einer Bewilligung einer Niederlassung nach Art. 29
TrHG: 2 000 Franken;

l) die Genehmigung der Änderung einer qualifizierten Beteiligung
einer Treuhandgesellschaft: 1 000 Franken;

m) die Genehmigung der Änderung einer Haftpflichtversicherung
oder einer anderen finanziellen Sicherheit: 1 000 Franken;

n) die Prüfung einer Meldung zur Aufnahme der Tätigkeit eines
Treuhänders im freien Dienstleistungsverkehr: 1 000 Franken;

o) die Prüfung der jährlichen Meldung eines Treuhänders zur Aus-
übung der Tätigkeit im freien Dienstleistungsverkehr: 500
Franken;

p) die Untersagung der Ausübung von Tätigkeiten eines Treuhänders
im freien Dienstleistungsverkehr: 2 000 Franken;

q) die Entgegennahme einer Verzichtserklärung im Zusammenhang
mit der Ausübung der Tätigkeit eines Treuhänders im freien
Dienstleistungsverkehr: 250 Franken;

r) den Widerruf oder den Entzug einer Bewilligung:
aa) eines Treuhänders: 2 000 Franken;

bb) einer Treuhandgesellschaft: 3 000 Franken;
s) das Erlöschen einer Bewilligung: 500 Franken;
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t) die Anordnung von Massnahmen zur Herstellung des rechtmäs-
sigen Zustandes: 1 500 Franken;

u) die Ablehnung eines Antrages nach Bst. a bis k: die Gebühr ent-
spricht jener nach Bst. a bis k;

v) für die Behandlung eines Antrages nach Art. 11 Abs. 1 Bst. d und
Art. 24 Abs. 2 TrHG: 1 000 Franken;

w) die Zwangsauflösung nach Art. 26 TrHG: 3 000 Franken;
x) die Information der Öffentlichkeit über das Fehlen der Bewil-

ligung zur Ausübung von Tätigkeiten nach dem TrHG: 100
Franken;

y) den Erlass einer Strafverfügung bei einer Übertretung nach Art.
81 TrHG: 1 000 Franken. Im Falle einer Verwarnung beträgt die
Gebühr 250 Franken;

z) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern kein Gebührentatbe-
stand nach Bst. a bis y vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität
der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.

3. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach
dem Patentanwaltsgesetz beträgt für:
a) die Patentanwaltsprüfung: 1 000 Franken;
b) die Eignungsprüfung: 1 000 Franken;
c) die Erteilung einer Patentanwaltsbewilligung: 2 000 Franken;
d) die Erteilung einer Bewilligung an eine Patentanwaltsgesellschaft:

2 500 Franken;
e) die Erteilung einer Bewilligung einer Änderung der Firma einer

Patentanwaltsgesellschaft: 500 Franken;
f) die Erteilung einer Bewilligung eines Geschäftsführerwechsels

einer Patentanwaltsgesellschaft: 500 Franken;
g) die Erteilung einer Bewilligung einer Niederlassung nach Art. 31

PAG: 2 000 Franken;
h) die Einstellung der Ausübung der Tätigkeit als Patentanwalt oder

Patentanwaltsgesellschaft nach Art. 17 Abs. 2 PAG: 1 000
Franken;

i) die Aufhebung einer angeordneten Einstellung nach Art. 17 PAG:
500 Franken;

k) die Prüfung einer Meldung zur Aufnahme der Tätigkeit eines
Patentanwaltes im freien Dienstleistungsverkehr: 1 000 Franken;
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l) die Prüfung der jährlichen Meldung eines Patentanwaltes zur Aus-
übung der Tätigkeit im freien Dienstleistungsverkehr: 500
Franken;

m) die Untersagung der Ausübung von Tätigkeiten des Patentan-
waltes im freien Dienstleistungsverkehr: 2 000 Franken;

n) die Entgegennahme einer Verzichtserklärung im Zusammenhang
mit der Ausübung der Tätigkeit eines Patentanwaltes im freien
Dienstleistungsverkehr: 250 Franken;

o) den Widerruf oder den Entzug einer Bewilligung:
aa) eines Patentanwaltes: 2 000 Franken;
bb) einer Patentanwaltsgesellschaft: 2 500 Franken;

p) das Erlöschen einer Bewilligung: 500 Franken;
q) die Anordnung von Massnahmen zur Herstellung des rechtmäs-

sigen Zustandes: 1 500 Franken;
r) die Ablehnung eines Antrages nach Bst. a bis g: die Gebühr ent-

spricht jener nach Bst. a bis g;
s) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern kein Gebührentatbe-

stand nach Bst. a bis r vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität
der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.

4. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach
dem Wirtschaftsprüfergesetz beträgt für:
a) die Wirtschaftsprüferprüfung: 1 000 Franken;
b) die Eignungsprüfung: 1 000 Franken;
c) die Erteilung einer Wirtschaftsprüferbewilligung: 2 000 Franken;
d) die Erteilung einer Bewilligung einer Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft: 3 000 Franken;
e) die Genehmigung der Änderung der Firma einer Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft: 500 Franken;
f) die Genehmigung des Wechsels des Eigentümers an der Kapital-

mehrheit, eines Mitglieds der Verwaltung oder eines Mitglieds
der Geschäftsleitung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: 500
Franken;

g) die Erteilung einer Bewilligung einer Niederlassung nach Art. 58
WPG: 2 000 Franken;

h) die Erteilung einer Bewilligung einer Niederlassung nach Art. 61
WPG: 3 000 Franken;
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i) die Genehmigung der Änderung einer Haftpflichtversicherung: 1
000 Franken;

k) die Erteilung einer Bewilligung im freien Dienstleistungsverkehr
nach Art. 66 WPG: 2 000 Franken;

l) die Erteilung einer Registrierung im freien Dienstleistungsverkehr
nach Art. 69 WPG: 3 000 Franken;

m) die Erteilung einer Bewilligung im freien Dienstleistungsverkehr
nach Art. 70 WPG: 3 000 Franken;

n) den Widerruf oder den Entzug einer Bewilligung oder Registrie-
rung:
aa) eines Wirtschaftsprüfers: 2 000 Franken;
bb) einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: 3 000 Franken;

o) das Erlöschen einer Bewilligung oder Registrierung: 500 Franken;
p) die Anordnung von Massnahmen zur Herstellung des rechtmäs-

sigen Zustandes: 1 500 Franken;
q) die Ablehnung eines Antrages nach Bst. a bis m: die Gebühr ent-

spricht jener nach Bst. a bis m;
r) die Entscheidung über einen Antrag nach Art. 10 Abs. 1 Bst. d und

Art. 54 Abs. 2 WPG: 1 000 Franken;
s) die Zwangsauflösung nach Art. 56 WPG: 3 000 Franken;
t) die Information der Öffentlichkeit über das Fehlen der Bewilli-

gung oder Registrierung zur Ausübung von Tätigkeiten nach dem
WPG: 100 Franken;

u) den Erlass einer Verfügung nach Art. 80 oder 101 WPG: 1 000
Franken. Im Falle einer mittels Verfügung ausgesprochenen Ver-
warnung in den Fällen nach Art. 101 Abs. 1 Bst. a WPG beträgt
die Gebühr 250 Franken;

v) die Ausstellung eines Registerauszuges oder einer Bescheinigung
nach Art. 18 Abs. 3 WPG: 50 Franken;

w) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern kein Gebührentatbe-
stand nach Bst. a bis v vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität
der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.

5. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach
dem Gesetz betreffend die Aufsicht über Personen nach Art. 180a des
Personen- und Gesellschaftsrechts beträgt für:
a) die Erteilung einer Bewilligung nach Art. 3: 2 000 Franken;
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b) die Erteilung einer Zulassung nach Art. 25 Abs. 6: 2 000 Franken;
c) den Widerruf oder den Entzug einer Bewilligung oder Zulassung:

2 000 Franken;
d) das Erlöschen einer Bewilligung oder Zulassung: 500 Franken;
e) die Anordnung von Massnahmen nach Art. 16: 1 000 Franken;
f) die Information der Öffentlichkeit nach Art. 12 Abs. 2, Art. 13

Abs. 3, Art. 14 Abs. 2 oder Art. 16 Abs. 3: 100 Franken;
g) den Erlass einer Strafverfügung bei einer Übertretung nach Art.

23: 1 000 Franken. Im Falle einer Verwarnung beträgt die Gebühr
250 Franken;

h) die Ablehnung eines Antrages nach Bst. a oder b: die Gebühr ent-
spricht jener nach Bst. a und b;

i) die Aktivierung einer ruhenden Bewilligung: 500 Franken;
k) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern kein Gebührentatbe-

stand nach Bst. a bis i vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität
der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.

6. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach
dem Geldspielgesetz beträgt für:
a) die Prüfung des Sorgfaltspflichtkonzepts einer Spielbank: 5 000

Franken;
b) die Prüfung des Sorgfaltspflichtkonzepts eines Veranstalters von

Online-Geldspielen: 2 500 Franken;
c) den Erlass einer Verfügung im Zusammenhang mit dem Sorgfalts-

pflichtkonzept: 1 000 Franken.

I.I.bis ZentraleZentrale Gegenparteien,Gegenparteien, finanziellefinanzielle Gegenparteien,Gegenparteien, nichtfinanziellenichtfinanzielle
GegenparteienGegenparteien undund HandelsplätzeHandelsplätze imim SinneSinne derder VerordnungVerordnung (EU)(EU) Nr.Nr.
648/2012648/2012

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach der
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und nach dem EMIR-DG beträgt für:
a) die Prüfung der Befreiung von der Clearingpflicht für gruppeninterne

Geschäfte nach Art. 4 Abs. 2 Bst. a und b der Verordnung (EU) Nr.
648/2012: 2 000 Franken;

b) die Prüfung der Befreiung von der Meldepflicht für gruppeninterne
Geschäfte nach Art. 9 Abs. 1 Unterabs. 3 und 4 der Verordnung (EU)
Nr. 648/2012: 2 000 Franken;
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c) die Prüfung der Befreiung von Risikominderungstechniken für grup-
peninterne Geschäfte nach Art. 11 Abs. 6 bis 10 der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012: 3 000 Franken;

d) die Erteilung oder Verweigerung der Zulassung einer zentralen
Gegenpartei nach Art. 14 i.V.m. 17 der Verordnung (EU) Nr. 648/
2012: 50 000 Franken. Weitere Kosten, die durch den Beizug von
Experten entstehen, sind nach Art. 30 Abs. 6 dieses Gesetzes geson-
dert zu erstatten;

e) die Erweiterung einer bestehenden Zulassung einer zentralen Gegen-
partei nach Art. 15 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012: 10 000
Franken;

f) den Entzug der Zulassung einer zentralen Gegenpartei nach Art. 20
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012: 30 000 Franken;

g) die Beurteilung der Meldung eines Gesellschafterwechsels bzw.
Erwerbs einer qualifizierten Beteiligung nach Art. 31 und 32 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 648/2012: 1 500 Franken;

h) die Genehmigung der Auslagerung von wichtigen, mit dem Risiko-
management zusammenhängenden Tätigkeiten nach Art. 35 Abs. 1
Unterabs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012: 2 000 Franken;

i) die Validierung von wesentlichen Änderungen der Modelle und Para-
meter nach Art. 49 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012: 5 000
Franken;

k) die Genehmigung einer Interoperabilitätsvereinbarung nach Art. 54
Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012: 5 000 Franken;

l) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern kein Gebührentatbestand
nach Bst. a bis k vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität der zu
erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.

I.I.ter Zentralverwahrer im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 909/2014Zentralverwahrer im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 909/2014
1. Die Gebühr für die Erteilung oder Verweigerung der Zulassung eines

Zentralverwahrers nach der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 beträgt
50 000 Franken. Weitere Kosten, die durch den Beizug von Experten
entstehen, sind nach Art. 30 Abs. 6 dieses Gesetzes gesondert zu
erstatten.

2. Die Gebühr für den Entzug der Zulassung eines Zentralverwahrers
nach der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 beträgt 30 000 Franken.
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3. Die Gebühr für nachstehende Erledigungen im Rahmen einer beson-
deren Genehmigung nach der Verordnung (EU) 2022/858 beträgt
für:
a) die Erteilung, die Verweigerung sowie den Entzug einer beson-

deren Genehmigung nach Art. 9 der Verordnung (EU) 2022/858,
einschliesslich der beantragten Ausnahmen nach Art. 5 Abs. 2 bis
9 der genannten Verordnung: 5 000 Franken;

b) die Erteilung, die Verweigerung sowie den Entzug einer beson-
deren Genehmigung nach Art. 10 der Verordnung (EU) 2022/
858, einschliesslich der beantragten Ausnahmen nach Art. 5 Abs.
2 bis 9 der genannten Verordnung: 10 000 Franken;

c) die Änderung einer besonderen Genehmigung nach Art. 9 oder
10 der Verordnung (EU) 2022/858, einschliesslich der beantragten
Ausnahmen nach Art. 5 Abs. 2 bis 9 der genannten Verordnung:
2 000 Franken.

4. Die Gebühr für den Erlass einer sonstigen Verfügung nach den Ver-
ordnungen (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 2022/858 sowie dem EWR-
Zentralverwahrer-Durchführungsgesetz beträgt, je nach Aufwand
und Komplexität der zu erstellenden Verfügung, 1 000 bis 10 000
Franken.

I.I.quater VT-DienstleisterVT-Dienstleister

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem
TVTG beträgt für:
a) die Vornahme oder Verweigerung der Registrierung als VT-Dienst-

leister, unabhängig von der Anzahl der VT-Dienstleistungen: 3 500
Franken; wurde eine Gebühr nach Bst. h bereits entrichtet: 1 500
Franken. Im Falle von VT-Agenten beträgt die Gebühr 700 Franken;

b) die nachträgliche Registrierung von zusätzlichen VT-Dienstleis-
tungen: 700 Franken;

c) den Entzug einer Registrierung: 250 Franken;
d) das Erlöschen einer Registrierung: 250 Franken;
e) die Prüfung einer Änderung der Registrierungsvoraussetzungen: 700

Franken;
f) die Ausstellung einer Bestätigung über einen Registereintrag: 50

Franken;
g) die Einsichtnahme in das VT-Dienstleisterregister am Sitz der FMA:

50 Franken;
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h) die Erteilung einer Auskunft nach Art. 43 Abs. 2 Bst. b TVTG: 2 000
Franken;

i) Aufgehoben
k) den Erlass von Verfügungen zur Herstellung des rechtmässigen

Zustandes sowie zur Beseitigung von Missständen nach Art. 43 Abs.
4 TVTG: 1 000 Franken;

l) die Abordnung eines Sachverständigen nach Art. 43 Abs. 5 TVTG: 1
000 Franken;

m) die Anordnung von Massnahmen gegenüber Personen, die unerlaubt
VT-Dienstleistungen nach Art. 43 Abs. 6 TVTG erbringen: 1 000
Franken;

n) den Erlass einer Strafverfügung bei einer Übertretung nach Art. 47
Abs. 2 TVTG: 1 000 Franken;

o) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern kein Gebührentatbe-
stand nach Bst. a bis n vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität
der zu erstellenden Verfügung 500 bis 10 000 Franken.

I.I.quinquies ReferenzwerteReferenzwerte undund AdministratorenAdministratoren imim SinneSinne derder Verord-Verord-
nung (EU) 2016/1011nung (EU) 2016/1011

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach
der Verordnung (EU) 2016/1011 beträgt für:
1. die Zustimmung zur Übertragung eines kritischen Referenzwertes

auf einen neuen Administrator oder zur Einstellung der Bereit-
stellung des Referenzwertes nach Art. 21 Abs. 2 der Verordnung
(EU) 2016/1011: 1 000 Franken;

2. die Entscheidung über eine Anzeige der Nichtanwendung von
spezifischen Anforderungen für signifikante Referenzwerte nach
Art. 25 der Verordnung (EU) 2016/1011: 2 000 Franken;

3. die Anerkennung eines in einem Drittstaat angesiedelten Adminis-
trators nach Art. 32 Abs. 5 der Verordnung (EU) 2016/1011: 10
000 Franken;

4. die Zulassung der Übernahme von einem in einem Drittstaat
bereitgestellten Referenzwert nach Art. 33 Abs. 1 der Verordnung
(EU) 2016/1011: 2 000 Franken;

5. die Erteilung oder Verweigerung der Zulassung eines Administra-
tors nach Art. 34 Abs. 1 Bst. a der Verordnung (EU) 2016/1011:
10 000 Franken sowie zusätzlich für:
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a) die Berücksichtigung von Referenzwerten nach Art. 20 der
Verordnung (EU) 2016/1011: 500 Franken je Referenzwert;

b) die Berücksichtigung von Referenzwerten nach Art. 24 der
Verordnung (EU) 2016/1011: 300 Franken je Referenzwert;

c) die Berücksichtigung von Referenzwerten nach Art. 26 der
Verordnung (EU) 2016/1011: 200 Franken je Referenzwert;

6. die Registrierung oder Verweigerung der Registrierung eines
Administrators nach Art. 34 Abs. 1 Bst. b der Verordnung (EU)
2016/1011: 5 000 Franken sowie zusätzlich für:
a) die Berücksichtigung von Referenzwerten im Sinne von Art.

24 der Verordnung (EU) 2016/1011: 300 Franken je Referenz-
wert;

b) die Berücksichtigung von Referenzwerten im Sinne von Art.
26 der Verordnung (EU) 2016/1011: 200 Franken je Referenz-
wert;

7. die Registrierung oder Verweigerung der Registrierung eines
Administrators nach Art. 34 Abs. 1 Bst. c der Verordnung (EU)
2016/1011: 2 500 Franken sowie zusätzlich für die Berücksichti-
gung von Referenzwerten im Sinne von Art. 26 der Verordnung
(EU) 2016/1011: 200 Franken je Referenzwert;

8. die Bearbeitung der Anzeige betreffend die Bereitstellung eines
neuen Referenzwertes nach Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EU)
2016/1011:
a) je Referenzwert im Sinne von Art. 20 der Verordnung (EU)

2016/1011: 500 Franken;
b) je Referenzwert im Sinne von Art. 24 der Verordnung (EU)

2016/1011: 300 Franken;
c) je Referenzwert im Sinne von Art. 26 der Verordnung (EU)

2016/1011: 200 Franken;
9. den Entzug der Zulassung eines Administrators nach der Verord-

nung (EU) 2016/1011: 5 000 Franken;
10. den Entzug der Registrierung eines Administrators nach der Ver-

ordnung (EU) 2016/1011: 2 500 Franken;
11. den Erlass einer sonstigen Verfügung nach der Verordnung (EU)

2016/1011 oder nach dem EWR-RWDG, sofern kein Gebühren-
tatbestand nach Ziff. 1 bis 10 vorliegt: je nach Aufwand und Kom-
plexität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.
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I.I.sexies FinanzmarktteilnehmerFinanzmarktteilnehmer undund FinanzberaterFinanzberater imim SinneSinne derder Verord-Verord-
nungen (EU) 2019/2088 und 2020/852nungen (EU) 2019/2088 und 2020/852

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach den
Verordnungen (EU) 2019/2088 und 2020/852 sowie nach dem EWR-
FNDG beträgt für:
a) den Erlass einer Verfügung in einem Verfahren nach Art. 5 EWR-

FNDG: je nach Aufwand und Komplexität der zu erstellenden Ver-
fügung 5 000 bis 10 000 Franken;

b) den Erlass einer Entscheidung bei einer Übertretung nach Art. 8 Abs.
1 EWR-FNDG: je nach Aufwand und Komplexität der zu erstel-
lenden Verfügung 500 bis 5 000 Franken;

c) den Erlass von Verfügungen zur Herstellung des rechtmässigen
Zustandes sowie zur Beseitigung von Missständen nach Art. 9 Abs. 1
Bst. a EWR-FNDG: 15 000 Franken;

d) die Anordnung von Verwaltungsmassnahmen nach Art. 9 Abs. 1 Bst.
b bis e EWR-FNDG: je nach Aufwand und Komplexität des jewei-
ligen Falles 1 000 bis 10 000 Franken;

e) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebührentat-
bestand nach Bst. a bis d vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität
der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.

I.I.septies DritteDritte imim SinneSinne vonvon Art.Art. 2828 Abs.Abs. 11 derder VerordnungVerordnung (EU)(EU) 2017/2017/24022402
1. Die Gebühr für die Erteilung oder Verweigerung einer Zulassung an

Dritte für die Überprüfung der STS-Kriterien nach Art. 28 Abs. 1
der Verordnung (EU) 2017/2402 oder deren Entzug beträgt 5 000
Franken. Weitere Kosten, die durch den Beizug von Experten ent-
stehen, sind nach Art. 30 Abs. 6 dieses Gesetzes gesondert zu erstatten.

2. Die Gebühr für den Erlass einer sonstigen Verfügung nach der Verord-
nung (EU) 2017/2402 oder dem EWR-Verbriefungs-Durchführungs-
gesetz beträgt, je nach Aufwand und Komplexität der zu erstellenden
Verfügung, 1 000 bis 10 000 Franken.

I.I.octies Liechtensteinische Post AktiengesellschaftLiechtensteinische Post Aktiengesellschaft

Die Gebühr für den Erlass einer Verfügung nach dem Gesetz über die
Liechtensteinische Post beträgt, je nach Aufwand und Komplexität der
zu erstellenden Verfügung, 1 000 bis 10 000 Franken.

I.I.nonies PersonenPersonen undund andereandere Unternehmen,Unternehmen, diedie imim SinneSinne derder VerordnungVerordnung
(EU)(EU) 2023/2023/11141114 mitmit derder Ausgabe,Ausgabe, demdem öffentlichenöffentlichen AngebotAngebot undund derder
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ZulassungZulassung zumzum HandelHandel vonvon KryptowertenKryptowerten befasstbefasst sindsind oderoder diedie Dienst-Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit Kryptowerten erbringenleistungen im Zusammenhang mit Kryptowerten erbringen

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach der
Verordnung (EU) 2023/1114 und dem EWR-MiCA-Durchführungsge-
setz beträgt für:
a) die Erteilung oder Verweigerung einer Zulassung nach Art. 21 der

Verordnung (EU) 2023/1114: 30 000 Franken. Weitere Kosten, die
durch den Beizug von Experten entstehen, sind nach Art. 30 Abs. 6
dieses Gesetzes gesondert zu erstatten;

b) die Erteilung oder Verweigerung einer Zulassung nach Art. 63 der
Verordnung (EU) 2023/1114 für die Erbringung von zumindest einer
Kryptowerte-Dienstleistung nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 16 Bst. a bis
d der genannten Verordnung: 30 000 Franken. Weitere Kosten, die
durch den Beizug von Experten entstehen, sind nach Art. 30 Abs. 6
dieses Gesetzes gesondert zu erstatten;

c) die Erteilung oder Verweigerung einer Zulassung nach Art. 63 der
Verordnung (EU) 2023/1114 für die ausschliessliche Erbringung von
Kryptowerte-Dienstleistungen nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 16 Bst. e bis
j der genannten Verordnung: 10 000 Franken. Weitere Kosten, die
durch den Beizug von Experten entstehen, sind nach Art. 30 Abs. 6
dieses Gesetzes gesondert zu erstatten;

d) die Erweiterung der Zulassung nach Art. 59 Abs. 8 der Verordnung
(EU) 2023/1114: 2 000 Franken; zuzüglich 10 000 Franken, soweit
die Erweiterung die Erbringung von zumindest einer Kryptowerte-
Dienstleistung nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 16 Bst. a bis d der genannten
Verordnung umfasst;

e) den Entzug einer Zulassung nach Art. 4 EWR-MiCA-DG oder Art.
24 oder 64 der Verordnung (EU) 2023/1114: 10 000 Franken;

f) die Erteilung der Genehmigung oder die Ablehnung eines
Kryptowerte-Whitepapers sowie die Prüfung der Informationen
nach Art. 17 der Verordnung (EU) 2023/1114: 20 000 Franken;

g) die Erteilung der Genehmigung oder die Ablehnung eines geänderten
Kryptowerte-Whitepapers nach Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU)
2023/1114: 5 000 Franken;

h) die Übermittlung des Kryptowerte-Whitepapers bzw. des geänderten
Kryptowerte-Whitepapers sowie von weiteren Informationen nach
Art. 8, 12 und 51 der Verordnung (EU) 2023/1114: 500 Franken;
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i) die Überprüfung der Anwendbarkeit von Art. 16 Abs. 2 der Verord-
nung (EU) 2023/1114 nach Eingang des Kryptowerte-Whitepapers:
2 500 Franken;

k) die Prüfung der Informationen nach Art. 60 Abs. 7 der Verordnung
(EU) 2023/1114:
aa) für die Erbringung von zumindest einer Kryptowerte-Dienstleis-

tung nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 16 Bst. a bis d der Verordnung
(EU) 2023/1114: 10 000 Franken;

bb) für die ausschliessliche Erbringung von Kryptowerte-Dienst-
leistungen nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 16 Bst. e bis j der Verordnung
(EU) 2023/1114: 5 000 Franken;

l) die Genehmigung eines Plans zur Einstellung der Ausgabe eines ver-
mögenswertereferenzierten Token nach Art. 34 Abs. 7 der Verord-
nung (EU) 2023/1114: 2 500 Franken;

m) die Beurteilung der Änderung einer qualifizierten Beteiligung nach
Art. 41 oder 83 der Verordnung (EU) 2023/1114: je nach Aufwand
und Komplexität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 15 000
Franken;

n) die Erteilung einer Auskunft nach Art. 21 Abs. 2 EWR-MiCA-DG: 2
000 Franken;

o) den Erlass einer sonstigen Verfügung nach der Verordnung (EU)
2023/1114 oder dem EWR-MiCA-DG, sofern kein Gebührentatbe-
stand nach Bst. a bis m vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität
der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.

I.I.decies FinanzunternehmenFinanzunternehmen undund IKT-DrittdienstleisterIKT-Drittdienstleister imim SinneSinne derder Ver-Ver-
ordnung (EU) 2022/2554ordnung (EU) 2022/2554

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach der
Verordnung (EU) 2022/2554 und dem EWR-DORA-Durchführungs-
gesetz beträgt für:
a) den Erlass einer Verfügung in einem Verfahren nach Art. 5 EWR-

DORA-DG: je nach Aufwand und Komplexität der zu erstellenden
Verfügung 5 000 bis 10 000 Franken;

b) den Erlass einer Entscheidung bei einer Übertretung nach Art. 9
Abs. 2 EWR-DORA-DG: je nach Aufwand und Komplexität der zu
erstellenden Verfügung 500 bis 5 000 Franken;
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c) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebührentat-
bestand nach Bst. a oder b vorliegt: je nach Aufwand und Komple-
xität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.

K. Gebühren für weitere TätigkeitenK. Gebühren für weitere Tätigkeiten
1. Die Gebühr für den Erlass einer Verfügung betreffend Aufsichts-

abgaben nach dem FMAG beträgt 500 Franken. Im Falle einer
Verwarnung beträgt die Gebühr 250 Franken.

2. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten
nach dem Sorgfaltspflichtgesetz beträgt für:
a) den Erlass einer Verfügung in einem Verfahren nach Art. 28

Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 24 SPG: 1 000 Franken;
b) den Erlass einer Verfügung in einem Verfahren nach Art. 28

Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 25 SPG: 1 000 Franken;
c) den Erlass einer Verfügung in einem Verfahren nach Art. 28

Abs. 1 Bst. d, f, g, h und k SPG: 1 000 Franken;
d) die Anordnung anderer Aufsichtsmassnahmen nach Art. 28

SPG: 1 000 Franken;
e) den Erlass einer Verfügung nach Art. 31 SPG: 1 000 Franken.

Im Falle einer Verwarnung beträgt die Gebühr 250 Franken.
2a. Die Gebühr für den Erlass einer Entscheidung nach dem EWR-

Leerverkaufsverordnung-Durchführungsgesetz beträgt je nach
Aufwand und Komplexität der zu erstellenden Entscheidung 1
000 bis 10 000 Franken.

2b. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten
nach dem Gesetz über die Durchsetzung internationaler Sank-
tionen beträgt für:
a) den Erlass einer Verfügung in einem Verfahren nach Art. 5b

ISG: 1 000 Franken;
b) den Erlass einer Strafverfügung bei einer Übertretung nach

Art. 11 Abs. 1a ISG: je nach Aufwand und Komplexität der zu
erstellenden Verfügung 500 bis 5 000 Franken.

2c. Die Gebühr für den Erlass einer Entscheidung nach dem EWR-
Marktmissbrauchsverordnung-Durchführungsgesetz beträgt je
nach Aufwand und Komplexität der zu erstellenden Entschei-
dung 1 000 bis 10 000 Franken.
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2d. Die Gebühr für den Erlass einer Verfügung in einem Verfahren
nach Art. 21b FMAG beträgt je nach Aufwand und Komplexität
der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.

2e. Die Gebühr für den Erlass einer Verfügung nach Art. 25b FMAG
beträgt je nach Aufwand und Komplexität der zu erstellenden
Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken.

3. Für die Erteilung einer verbindlichen Rechtsauskunft an nicht von
der FMA beaufsichtigte Personen zu den Gesetzen und Durch-
führungsverordnungen, für welche der FMA nach Art. 5 Abs. 1
die Aufsicht und der Vollzug obliegen, kann eine Gebühr nach
Zeitaufwand erhoben werden. Der Stundensatz bestimmt sich
nach Art. 30 Abs. 4.

4. Die Gebühr für allgemeine Erledigungen für nicht von der FMA
beaufsichtigte Personen beträgt für:
a) einfache Bestätigungen: 100 Franken;
b) Fotokopien: 1 Franken je Stück.
c) Akteneinsicht: 50 bis 1 000 Franken;
d) Verfügungen: je nach Aufwand und Komplexität der zu erstel-

lenden Verfügung 250 bis 10 000 Franken.
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Anhang 2Anhang 2170170

(Art. 30a Abs. 3, 7 und 8)

AufsichtsabgabenAufsichtsabgaben

I. Aufsichtsbereich BankenI. Aufsichtsbereich Banken
A. BankenA. Banken

1. Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für:
a) Banken, die nicht der konsolidierten Aufsicht durch die FMA

unterliegen: 100 000 Franken, zuzüglich eines Zuschlags von:
aa) 50 000 Franken je Zweigstelle einer liechtensteinischen

Bank;
bb) 10 000 Franken je Repräsentanz einer liechtensteinischen

Bank im Ausland oder einer dieser gleichzustellenden
ausländischen Gesellschaft;

b) Gruppen, die der konsolidierten Aufsicht durch die FMA
unterliegen: 200 000 Franken, zuzüglich eines Zuschlags von:

aa) 25 000 Franken je Zweigstelle einer liechtensteinischen
Bank, sowie zusätzlich bei Gruppen je ausländische
Tochtergesellschaft, die als Bank tätig ist;

bb) 10 000 Franken je Repräsentanz einer liechtensteinischen
Bank im Ausland oder einer dieser gleichzustellenden
ausländischen Gesellschaft.

c) Banken und Gruppen mit einem reduzierten Anfangskapital
nach Art. 18 Abs. 3 BankG: 50 000 Franken, zuzüglich eines
Zuschlags von:

aa) 25 000 Franken je Zweigstelle einer liechtensteinischen
Bank sowie zusätzlich bei Gruppen je ausländische Toch-
tergesellschaft, die als Bank tätig ist;

bb) 5 000 Franken je Repräsentanz einer liechtensteinischen
Bank im Ausland oder einer dieser gleichzustellenden
ausländischen Gesellschaft.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Banken 0.001 % der Bilanzsumme.
Massgebend ist die Bilanzsumme per Ende des letzten abgeschlos-
senen Geschäftsjahres.
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2a. Die Zusatzabgabe beträgt für Banken, die nach der Verordnung
(EU) 2023/1114 öffentlich vermögensreferenzierte Token oder E-
Geld-Token anbieten, 0.1 % des Gegenwerts aller während der
Emission eingenommenen Kryptowerte und Gelder in Franken.
Als Stichtag für die Berechnung des Wechselkurses dient der Tag
des erstmaligen Angebots. Massgebend für die Abgabe ist der
Gegenwert zum 31. Dezember des dem Abgabejahr vorange-
henden Jahres. Die Zusatzabgabe nach Ziff. 2 bleibt davon unbe-
rührt.

3. Bei im Abgabejahr neu bewilligten Banken ist die Bilanzsumme
per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die Bemessung der
Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr
erhoben.

4. Bei neu bewilligten Banken, deren erster Jahresabschluss mehr
als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den
letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis
auf Basis der Bilanzsumme des ersten zu erstellenden Jahresab-
schlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeit-
gleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes Geschäfts-
jahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss bezieht.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für:
a) Banken: höchstens 250 000 Franken;
b) Banken mit Zweigstellen, ausländischen Repräsentanzen oder

Gruppen, die der konsolidierten Aufsicht unterliegen: höchs-
tens 1 300 000 Franken.

6. Die jährliche Aufsichtsabgabe beträgt für Zweigstellen von
Banken:
a) mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum: 10 000 Franken;
b) mit Sitz ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes: 20

000 Franken.

Abis.. FinanzholdinggesellschaftenFinanzholdinggesellschaften undund gemischtegemischte Finanzholdinggesell-Finanzholdinggesell-
schaftenschaften
1. Die Zusatzabgabe beträgt für Finanzholdinggesellschaften oder

gemischte Finanzholdinggesellschaften mit einer Bewilligung

nach Art. 30aquater Abs. 1 oder 2, die der konsolidierten Über-
wachung durch die FMA unterliegen, 0.001 % der Bilanzsumme.
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Massgebend ist die Bilanzsumme per Ende des letzten abgeschlos-
senen Geschäftsjahres.

2. Bei im Abgabejahr neu bewilligten Finanzholdinggesellschaften
oder gemischten Finanzholdinggesellschaften, die der konsoli-
dierten Aufsicht durch die FMA unterliegen, ist die Bilanzsumme
per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die Bemessung der
Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr
erhoben.

3. Bei neu bewilligten Finanzholdinggesellschaften oder gemischten
Finanzholdinggesellschaften, die der konsolidierten Aufsicht
durch die FMA unterliegen, deren erster Jahresabschluss mehr
als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den
letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis
auf Basis der Bilanzsumme des ersten zu erstellenden Jahresab-
schlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeit-
gleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes Geschäfts-
jahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss bezieht.

B. AufgehobenB. Aufgehoben
C. E-Geld-InstituteC. E-Geld-Institute

1. Die Grundabgabe beträgt für E-Geld-Institute 20 000 Franken pro
Jahr zuzüglich eines Zuschlags von:
a) 5 000 Franken je Zweigstelle eines liechtensteinischen E-Geld-

Instituts;
b) 1 000 Franken je Repräsentanz eines liechtensteinischen E-

Geld-Institutes im Ausland oder einer dieser gleichzustel-
lenden ausländischen Gesellschaft.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für E-Geld-Institute 0.001 % der
Bilanzsumme. Massgebend ist die Bilanzsumme per Ende des
letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres.

2a. Die Zusatzabgabe beträgt für E-Geld-Institute, die nach der Ver-
ordnung (EU) 2023/1114 öffentlich E-Geld-Token anbieten, 0.1
% des Gegenwerts aller während der Emission eingenommenen
Kryptowerte und Gelder in Franken. Als Stichtag für die Berech-
nung des Wechselkurses dient der Tag des erstmaligen Angebots.
Massgebend für die Abgabe ist der Gegenwert zum 31. Dezember
des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres. Die Zusatzabgabe
nach Ziff. 2 bleibt davon unberührt.
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3. Bei im Abgabejahr neu bewilligten E-Geld-Instituten ist die
Bilanzsumme per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die
Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im
Folgejahr erhoben.

4. Bei neu bewilligten E-Geld-Instituten, deren erster Jahresab-
schluss mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe
für die den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro
rata temporis auf Basis der Bilanzsumme des ersten zu erstel-
lenden Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzab-
gabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für
jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss
bezieht.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für:
a) E-Geld-Institute: höchstens 120 000 Franken;
b) E-Geld-Institute mit Zweigstellen oder ausländischen Reprä-

sentanzen, die der konsolidierten Aufsicht unterliegen: höchs-
tens 500 000 Franken.

6. Die jährliche Aufsichtsabgabe beträgt für Zweigstellen von E-
Geld-Instituten mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum 3 000
Franken.

D. ZahlungsinstituteD. Zahlungsinstitute
1. Die Grundabgabe beträgt für Zahlungsinstitute 20 000 Franken

pro Jahr zuzüglich eines Zuschlags von:
a) 5 000 Franken je Zweigstelle eines liechtensteinischen Zah-

lungsinstituts;
b) 1 000 Franken je Repräsentanz eines liechtensteinischen Zah-

lungsinstitutes im Ausland oder einer dieser gleichzustel-
lenden ausländischen Gesellschaft.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Zahlungsinstitute 0.001 % der
Bilanzsumme. Massgebend ist die Bilanzsumme per Ende des
letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres.

3. Bei im Abgabejahr neu bewilligten Zahlungsinstituten ist die
Bilanzsumme per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die
Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im
Folgejahr erhoben.

4. Bei neu bewilligten Zahlungsinstituten, deren erster Jahresab-
schluss mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe
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für die den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro
rata temporis auf Basis der Bilanzsumme des ersten zu erstel-
lenden Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzab-
gabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für
jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss
bezieht.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für:
a) Zahlungsinstitute: höchstens 120 000 Franken;
b) Zahlungsinstitute mit Zweigstellen oder ausländischen Reprä-

sentanzen, die der konsolidierten Aufsicht unterliegen: höchs-
tens 500 000 Franken.

5a. Die Grundabgabe und der Zuschlag für registrierte Kontoinfor-
mationsdienstleister mit Zweigstellen oder ausländischen Reprä-
sentanzen, die der konsolidierten Aufsicht unterliegen, richtet
sich nach Ziff. 1; die jährliche Aufsichtsabgabe beträgt höchstens
80 000 Franken.

6. Die jährliche Aufsichtsabgabe beträgt für:
a) Zweigstellen von Zahlungsinstituten mit Sitz im Europäischen

Wirtschaftsraum: 3 000 Franken;
b) registrierte Kontoinformationsdienstleister: 20 000 Franken;
c) Zweigstellen von registrierten Kontoinformationsdienstleistern

mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum: 3 000 Franken.
E. Liechtensteinische Post AktiengesellschaftE. Liechtensteinische Post Aktiengesellschaft

1. Die Grundabgabe beträgt für die Liechtensteinische Post Aktien-
gesellschaft 5 000 Franken pro Jahr.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für die Liechtensteinische Post Aktien-
gesellschaft 0.1 % der Bilanzsumme des Einzelabschlusses. Mass-
gebend ist die Bilanzsumme des Einzelabschlusses des letzten
abgeschlossenen Geschäftsjahres.

3. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe der Liechtensteinischen
Post Aktiengesellschaft beträgt höchstens 100 000 Franken.

F.F. SanierungSanierung undund AbwicklungAbwicklung vonvon Banken,Banken, FinanzholdinggesellschaftenFinanzholdinggesellschaften
undund WertpapierfirmenWertpapierfirmen nachnach demdem Sanierungs-Sanierungs- undund Abwicklungsge-Abwicklungsge-
setz (SAG)setz (SAG)
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1. Die Grundabgabe für die Tätigkeit der FMA als Abwicklungsbe-
hörde nach dem Sanierungs- und Abwicklungsgesetz beträgt pro
Jahr für:
a) Banken, bei denen:

aa) die Bilanzsumme des letzten geprüften Jahresabschlusses
auf Einzelbasis 5 Milliarden Franken nicht übersteigt: 10
000 Franken;

bb) die Bilanzsumme des letzten geprüften Jahresab-
schlusses auf Einzelbasis 5 Milliarden Franken über-
steigt: 120 000 Franken;

b) Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholding-
gesellschaften mit einer Bewilligung nach Art. 26 Abs. 1 oder
2 BankG: 20 000 Franken;

c) Wertpapierfirmen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Ziff. 106 SAG:
20 000 Franken.

2. Bei neu bewilligten Banken, Finanzholdinggesellschaften und
Wertpapierfirmen nach Ziff. 1 wird die Grundabgabe im ersten
Jahr pro rata temporis erhoben.

G.G. Personen,Personen, diedie nachnach Art.Art. 1616 derder VerordnungVerordnung (EU)(EU) 2023/2023/11141114 vermö-vermö-
genswertereferenziertegenswertereferenzierte TokenToken öffentlichöffentlich anbietenanbieten oderoder derenderen Zulas-Zulas-
sung zum Handel beantragensung zum Handel beantragen
1. Die Grundabgabe beträgt für zugelassene Personen, die nach Art.

16 der Verordnung (EU) 2023/1114 öffentlich vermögensrefe-
renzierte Token anbieten oder deren Zulassung zum Handel
beantragen: 20 000 Franken pro Jahr.

2. Die Zusatzabgabe für zugelassene Personen nach Ziff. 1 beträgt
0.1 % des Gegenwerts aller während der Emission eingenom-
menen Kryptowerte und Gelder in Franken. Als Stichtag für die
Berechnung des Wechselkurses dient der Tag des erstmaligen
Angebots. Massgebend für die Abgabe ist der Gegenwert zum
31. Dezember des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres.

3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen Personen nach Ziff. 1 ist der
Gegenwert aller per 31. Dezember des laufenden Jahres durchge-
führten Emissionen für die Bemessung der Zusatzabgabe mass-
gebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben.

4. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Personen nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken.
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H.H. SanierungSanierung vonvon EmittentenEmittenten vermögenswertereferenziertervermögenswertereferenzierter TokenToken undund
E-Geld-TokenE-Geld-Token sowiesowie RücktauschRücktausch vonvon vermögenswertereferenziertenvermögenswertereferenzierten
Token und E-Geld-TokenToken und E-Geld-Token

Die Grundabgabe für die Tätigkeit der FMA als Abwicklungsbe-
hörde nach der Verordnung (EU) 2023/1114 beträgt für Emittenten
von vermögenswertereferenzierten Token und von E-Geld-Token
10 000 Franken pro Jahr.

I. AufgehobenI. Aufgehoben
K. SicherungseinrichtungenK. Sicherungseinrichtungen

Die Grundabgabe für Sicherungseinrichtungen beträgt 30 000
Franken pro Jahr.

L. Gebundene KreditvermittlerL. Gebundene Kreditvermittler
1. Die Grundabgabe für gebundene Kreditvermittler nach dem

Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz beträgt pro Jahr für:
a) juristische Personen, Kommandit- und Kollektivgesellschaften:

2 500 Franken;
b) natürliche Personen: 1 250 Franken.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für gebundene Kreditvermittler 0.25 %
der Bruttoerträge. Massgebend sind die Bruttoerträge des dem
Abgabejahr vorangehenden Jahres.

3. Bei im Abgabejahr neu bewilligten gebundenen Kreditvermittlern
sind die Bruttoerträge des laufenden Jahres für die Bemessung
der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr
erhoben.

4. Falls sich die für die Bemessung der Zusatzabgabe relevanten Brut-
toerträge nicht auf ein ganzes Jahr beziehen, werden diese für die
Bemessung annualisiert.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für gebundene Kreditvermittler höchstens 6 500 Franken.

M. PfandbriefinstituteM. Pfandbriefinstitute

Die Grundabgabe für Pfandbriefinstitute beträgt 20 000 Franken pro
Jahr.

II. Aufsichtsbereich Asset Management und MärkteII. Aufsichtsbereich Asset Management und Märkte
A. VermögensverwaltungsgesellschaftenA. Vermögensverwaltungsgesellschaften

1. Die Grundabgabe beträgt für:
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a) Klasse-2 Vermögensverwaltungsgesellschaften: 8 000 Franken,
zuzüglich eines Zuschlags von 1 000 Franken je ausländische
Zweigniederlassung;

b) Klasse-3 Vermögensverwaltungsgesellschaften: 5 000 Franken,
zuzüglich eines Zuschlags von 1 000 Franken je ausländische
Zweigniederlassung;

c) EWR-Mutterwertpapierfirmen, EWR-Mutterinvestmenthol-
dinggesellschaften und gemischte EWR-Mutterfinanzholding-
gesellschaften einer Wertpapierfirmengruppe, die der konsoli-
dierten Aufsicht nach Art. 7 der Verordnung (EU) 2019/2033
durch die FMA nach Kapitel VI Abschnitt G Unterabschnitt 1
des Vermögensverwaltungsgesetzes unterliegen, unbeschadet
Bst. a und b: 5 000 Franken zuzüglich eines Zuschlags von 1
000 Franken je ausländische Tochtergesellschaft, die als Wert-
papierfirma im Sinne des Vermögensverwaltungsgesetzes tätig
ist, und je ausländische Zweigniederlassung;

d) EWR-Mutterwertpapierfirmen, EWR-Mutterinvestmenthol-
dinggesellschaften und gemischte EWR-Mutterfinanzholding-
gesellschaften einer Wertpapierfirmengruppe, die der Anwen-
dung des Gruppenkapitaltests nach Art. 8 der Verordnung
(EU) 2019/2033 durch die FMA nach Kapitel VI Abschnitt
G Unterabschnitt 1 des Vermögensverwaltungsgesetzes unter-
liegen, unbeschadet Bst. a und b: 5 000 Franken.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Vermögensverwaltungsgesell-
schaften 0.0015 % des verwalteten Vermögens. Massgebend ist
das verwaltete Vermögen per Ende des letzten abgeschlossenen
Geschäftsjahres.

3. Bei im Abgabejahr neu bewilligten Vermögensverwaltungsgesell-
schaften ist das verwaltete Vermögen per Ende des laufenden
Geschäftsjahres für die Bemessung der Zusatzabgabe massge-
bend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben.

4. Bei neu bewilligten Vermögensverwaltungsgesellschaften, deren
erstes Geschäftsjahr mehr als zwölf Monate umfasst, wird die
Zusatzabgabe für die den letzten zwölf Monaten vorangehenden
Monate pro rata temporis auf Basis des verwalteten Vermögens
des ersten zu erstellenden Jahresabschlusses erhoben. Die Ein-
hebung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung
der Zusatzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste
erstellte Jahresabschluss bezieht.
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5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für:
a) Vermögensverwaltungsgesellschaften, die nicht der konsoli-

dierten Aufsicht durch die FMA unterliegen: höchstens 100
000 Franken;

b) Vermögensverwaltungsgesellschaften mit ausländischen
Zweigniederlassungen oder Wertpapierfirmengruppen, die
der konsolidierten Aufsicht oder der Anwendung des Grup-
penkapitaltests durch die FMA nach Kapitel VI Abschnitt G
Unterabschnitt 1 des Vermögensverwaltungsgesetzes unter-
liegen: höchstens 100 000 Franken.

6. Die jährliche Aufsichtsabgabe beträgt für Zweigniederlassungen
von Vermögensverwaltungsgesellschaften mit Sitz im Europäi-
schen Wirtschaftsraum: 5 000 Franken.

Abis. Wertpapierfirmen. Wertpapierfirmen
1. Die Grundabgabe beträgt für:

a) Wertpapierfirmen: 100 000 Franken, zuzüglich eines Zuschlags
von 50 000 Franken je ausländische Zweigniederlassung;

b) kleine nicht verflochtene Wertpapierfirmen: 80 000 Franken,
zuzüglich eines Zuschlags von 50 000 Franken je ausländische
Zweigniederlassung;

c) EWR-Mutterwertpapierfirmen, EWR-Mutterinvestmenthol-
dinggesellschaften und gemischte EWR-Mutterfinanzholding-
gesellschaften einer Wertpapierfirmengruppe, die der konsoli-
dierten Aufsicht nach Art. 7 der Verordnung (EU) 2019/2033
durch die FMA nach Kapitel VI Abschnitt B Unterabschnitt 4
Bst. a des Wertpapierfirmengesetzes unterliegen, unbeschadet
Bst. a und b: 200 000 Franken, zuzüglich eines Zuschlags von
50 000 Franken je ausländische Tochtergesellschaft, die als
Wertpapierfirma tätig ist, und je ausländische Zweigniederlas-
sung;

d) EWR-Mutterwertpapierfirmen, EWR-Mutterinvestmenthol-
dinggesellschaften und gemischte EWR-Mutterfinanzholding-
gesellschaften einer Wertpapierfirmengruppe, die der Anwen-
dung des Gruppenkapitaltests nach Art. 8 der Verordnung
(EU) 2019/2033 durch die FMA nach Kapitel VI Abschnitt B
Unterabschnitt 4 Bst. a des Wertpapierfirmengesetzes unter-
liegen, unbeschadet Bst. a und b: 100 000 Franken.
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2. Die Zusatzabgabe beträgt für Wertpapierfirmen 0.1 % des Net-
toumsatzerlöses per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäfts-
jahres.

3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen Wertpapierfirmen ist der
Nettoumsatzerlös per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die
Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im
Folgejahr erhoben.

4. Bei neu zugelassenen Wertpapierfirmen, deren erster Jahresab-
schluss mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe
für die den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro
rata temporis auf Basis des Nettoumsatzerlöses des ersten zu
erstellenden Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung erfolgt
zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes
Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss
bezieht.

5. Falls sich der für die Bemessung der Zusatzabgabe relevante Net-
toumsatzerlös nicht auf ein ganzes Jahr oder mehr als ein ganzes
Jahr bezieht, wird dieser für die Bemessung annualisiert.

6. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für:
a) Wertpapierfirmen, die nicht der konsolidierten Aufsicht durch

die FMA unterliegen: höchstens 250 000 Franken;
b) Wertpapierfirmen mit ausländischen Zweigniederlassungen

oder Wertpapierfirmengruppen, die der konsolidierten Auf-
sicht oder der Anwendung des Gruppenkapitaltests durch die
FMA nach Kapitel VI Abschnitt B Unterabschnitt 4 Bst. a171

des Wertpapierfirmengesetzes unterliegen: höchstens 1 300
000 Franken.

7. Die jährliche Aufsichtsabgabe beträgt für Zweigniederlassungen
von Wertpapierfirmen mit Sitz im Europäischen Wirtschafts-
raum: 5 000 Franken.

Ater. Börseunternehmen. Börseunternehmen
1. Die Grundabgabe beträgt für Börseunternehmen 100 000 Franken

pro Jahr.
2. Die Zusatzabgabe beträgt für Börseunternehmen 0.1 % des Net-

toumsatzerlöses per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäfts-
jahres.
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3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen Börseunternehmen ist der
Nettoumsatzerlös per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die
Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im
Folgejahr erhoben.

4. Bei neu zugelassenen Börseunternehmen, deren erster Jahresab-
schluss mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe
für die den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro
rata temporis auf Basis des Nettoumsatzerlöses des ersten zu
erstellenden Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung erfolgt
zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes
Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss
bezieht.

5. Falls sich der für die Bemessung der Zusatzabgabe relevante Net-
toumsatzerlös nicht auf ein ganzes Jahr oder mehr als ein ganzes
Jahr bezieht, wird dieser für die Bemessung annualisiert.

6. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Börseunternehmen höchstens 500 000 Franken.

Aquater. Datenbereitstellungsdienstleister. Datenbereitstellungsdienstleister
1. Die Grundabgabe beträgt für Datenbereitstellungsdienstleister 20

000 Franken pro Jahr.
2. Die Zusatzabgabe beträgt für Datenbereitstellungsdienstleister 0.1

% des Nettoumsatzerlöses per Ende des letzten abgeschlossenen
Geschäftsjahres.

3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen Datenbereitstellungsdienst-
leister ist der Nettoumsatzerlös per Ende des laufenden
Geschäftsjahres für die Bemessung der Zusatzabgabe massge-
bend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben.

4. Bei neu zugelassenen Datenbereitstellungsdienstleistern, deren
erster Jahresabschluss mehr als zwölf Monate umfasst, wird die
Zusatzabgabe für die den letzten zwölf Monaten vorangehenden
Monate pro rata temporis auf Basis des Nettoumsatzerlöses des
ersten zu erstellenden Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung
erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes
Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss
bezieht.

5. Falls sich der für die Bemessung der Zusatzabgabe relevante Net-
toumsatzerlös nicht auf ein ganzes Jahr oder mehr als ein ganzes
Jahr bezieht, wird dieser für die Bemessung annualisiert.
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6. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Datenbereitstellungsdienstleister höchstens 150 000 Franken.

B.B. InländischeInländische alternativealternative InvestmentfondsInvestmentfonds (AIF),(AIF), EuropäischeEuropäische Risiko-Risiko-
kapitalfondskapitalfonds (EuVECA),(EuVECA), EuropäischeEuropäische FondsFonds fürfür sozialessoziales Unterneh-Unterneh-
mertummertum (EuSEF),(EuSEF), EuropäischeEuropäische langfristigelangfristige InvestmentfondsInvestmentfonds (ELTIF)(ELTIF)
und Geldmarktfonds (MMF) als AIFund Geldmarktfonds (MMF) als AIF
1. Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für:

a) AIF, EuVECA, EuSEF, ELTIF und MMF ohne Teilfonds: 2
000 Franken;

b) AIF, EuVECA, EuSEF, ELTIF und MMF mit Teilfonds: für
den ersten Teilfonds 2 000 Franken; für jeden weiteren Teil-
fonds 1 000 Franken.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für AIF, EuVECA, EuSEF, ELTIF und
MMF 0.0015 % der Summe des verwalteten Vermögens aller Teil-
fonds. Massgebend ist das verwaltete Vermögen per Ende des
letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres.

3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen AIF, ELTIF und MMF oder
neu registrierten EuVECA und EuSEF ist das verwaltete Ver-
mögen per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die Bemessung
der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr
erhoben.

4. Bei neu zugelassenen AIF, ELTIF und MMF oder neu registrierten
EuVECA und EuSEF, deren erstes Geschäftsjahr mehr als zwölf
Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den letzten zwölf
Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis des
verwalteten Vermögens des ersten zu erstellenden Jahresab-
schlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeit-
gleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes Geschäfts-
jahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss bezieht.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für AIF, EuVECA, EuSEF, ELTIF und MMF höchstens 50 000
Franken.

C. InvestmentunternehmenC. Investmentunternehmen
1. Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für:

a) Investmentunternehmen ohne Segmente: 2 000 Franken;
b) Investmentunternehmen mit Segmenten: 2 000 Franken für das

erste Segment, 1 000 Franken je Segment für jedes weitere Seg-
ment.
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2. Die Zusatzabgabe beträgt für Investmentunternehmen 0.0015 %
der Summe des verwalteten Vermögens aller Segmente. Massge-
bend ist das verwaltete Vermögen per Ende des letzten abge-
schlossenen Geschäftsjahres.

3. Bei im Abgabejahr neu bescheinigten Investmentunternehmen ist
das verwaltete Vermögen per Ende des laufenden Geschäftsjahres
für die Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe
wird im Folgejahr erhoben.

4. Bei neu bescheinigten Investmentunternehmen, deren erstes
Geschäftsjahr mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzab-
gabe für die den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate
pro rata temporis auf Basis des verwalteten Vermögens des ersten
zu erstellenden Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung der
Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzab-
gabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahres-
abschluss bezieht.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Investmentunternehmen höchstens 50 000 Franken.

D.D. AusländischeAusländische alternativealternative InvestmentfondsInvestmentfonds (AIF),(AIF), EuropäischeEuropäische lang-lang-
fristigefristige InvestmentfondsInvestmentfonds (ELTIF)(ELTIF) undund GeldmarktfondsGeldmarktfonds (MMF)(MMF) alsals
AIFAIF

Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für:
a) AIF, ELTIF und MMF ohne Teilfonds: 1 250 Franken;
b) AIF, ELTIF und MMF mit Teilfonds: nach Massgabe der in

Liechtenstein zum Vertrieb zugelassenen Teilfonds: 1 250
Franken je Teilfonds.

E.E. VerwalterVerwalter alternativeralternativer InvestmentfondsInvestmentfonds (AIFM),(AIFM), VerwalterVerwalter vonvon
EuVECA und Verwalter von EuSEFEuVECA und Verwalter von EuSEF
1. Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für:

a) kleine AIFM nach Art. 3 AIFMG, Verwalter Europäischer
Risikokapitalfonds oder Verwalter Europäischer Fonds für
soziales Unternehmertum: 6 000 Franken;

b) übrige AIFM: 10 000 Franken;
c) Aufgehoben
d) Aufgehoben

2. Die Zusatzabgabe beträgt für AIFM, Verwalter Europäischer
Risikokapitalfonds und Verwalter Europäischer Fonds für
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soziales Unternehmertum 0.0015 % der Summe des verwal-
teten Vermögens der verwalteten liechtensteinischen AIF,
EuVECA oder EuSEF. Massgebend ist das verwaltete Ver-
mögen per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres.

3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen AIFM, registrierten Ver-
waltern von Europäischen Risikokapitalfonds und regis-
trierten Verwaltern von Europäischen Fonds für soziales
Unternehmertum ist das verwaltete Vermögen per Ende des
laufenden Geschäftsjahres für die Bemessung der Zusatzab-
gabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben.

4. Bei neu zugelassenen AIFM, neu registrierten Verwaltern von
Europäischen Risikokapitalfonds oder neu registrierten Ver-
waltern von Europäischen Fonds für soziales Unterneh-
mertum, deren erstes Geschäftsjahr mehr als zwölf Monate
umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den letzten zwölf
Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis
des verwalteten Vermögens des ersten zu erstellenden Jahres-
abschlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt
zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes
Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss
bezieht.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten
beträgt für:
a) kleine AIFM nach Art. 3 AIFMG, Verwalter Europäischer

Risikokapitalfonds oder Verwalter Europäischer Fonds für
soziales Unternehmertum: höchstens 25 000 Franken;

b) übrige AIFM: höchstens 50 000 Franken;
c) Aufgehoben

F. Administratoren nach dem AIFMGF. Administratoren nach dem AIFMG
1. Die Grundabgabe beträgt für Administratoren 2 000 Franken pro

Jahr.
2. Die Zusatzabgabe beträgt für Administratoren 0,5 % des Netto-

umsatzerlöses per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäfts-
jahres.

3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen Administratoren ist das ver-
waltete Vermögen per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die
Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im
Folgejahr erhoben.
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4. Bei neu zugelassenen Administratoren, deren erstes Geschäftsjahr
mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die
den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro rata tem-
poris auf Basis des Nettoumsatzerlöses des ersten zu erstellenden
Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe
erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes
Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss
bezieht.

4a. Falls sich der für die Bemessung der Zusatzabgabe relevante Net-
toumsatzerlös nicht auf ein ganzes Jahr oder mehr als ein ganzes
Jahr bezieht, wird dieser für die Bemessung annualisiert.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Administratoren höchstens 50 000 Franken.

G. Vertriebsträger nach dem AIFMGG. Vertriebsträger nach dem AIFMG
1. Die Grundabgabe beträgt für Vertriebsträger 2 000 Franken pro

Jahr.
2. Die Zusatzabgabe beträgt für Vertriebsträger 0,5 % des Nettoum-

satzerlöses per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres.
3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen Vertriebsträgern ist das ver-

waltete Vermögen per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die
Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im
Folgejahr erhoben.

4. Bei neu zugelassenen Vertriebsträgern, deren erstes Geschäftsjahr
mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die
den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro rata tem-
poris auf Basis des Nettoumsatzerlöses des ersten zu erstellenden
Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe
erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes
Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss
bezieht.

4a. Falls sich der für die Bemessung der Zusatzabgabe relevante Net-
toumsatzerlös nicht auf ein ganzes Jahr oder mehr als ein ganzes
Jahr bezieht, wird dieser für die Bemessung annualisiert.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Vertriebsträger höchstens 50 000 Franken.

H. Risikomanager nach dem AIFMGH. Risikomanager nach dem AIFMG
1. Die Grundabgabe beträgt für Risikomanager 2 000 Franken pro

Jahr.
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2. Die Zusatzabgabe beträgt für Risikomanager 0,5 % des Nettoum-
satzerlöses per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres.

3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen Risikomanagern ist das ver-
waltete Vermögen per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die
Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im
Folgejahr erhoben.

4. Bei neu zugelassenen Risikomanagern, deren erstes Geschäftsjahr
mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die
den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro rata tem-
poris auf Basis des Nettoumsatzerlöses des ersten zu erstellenden
Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe
erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes
Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss
bezieht.

4a. Falls sich der für die Bemessung der Zusatzabgabe relevante Net-
toumsatzerlös nicht auf ein ganzes Jahr oder mehr als ein ganzes
Jahr bezieht, wird dieser für die Bemessung annualisiert.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Risikomanager höchstens 50 000 Franken.

I.I. InländischeInländische OrganismenOrganismen fürfür gemeinsamegemeinsame AnlagenAnlagen inin WertpapierenWertpapieren
(OGAW) und Geldmarktfonds (MMF) als OGAW(OGAW) und Geldmarktfonds (MMF) als OGAW
1. Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für:

a) inländische OGAW oder MMF ohne Teilfonds: 2 000 Franken;
b) inländische OGAW oder MMF mit Teilfonds: 2 000 Franken

für den ersten Teilfonds, 1 000 Franken für jeden weiteren
Teilfonds.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für inländische OGAW oder MMF
0.0015 % der Summe des verwalteten Vermögens aller Teilfonds.
Massgebend ist das verwaltete Vermögen per Ende des letzten
abgeschlossenen Geschäftsjahres.

3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen OGAW oder MMF ist das
verwaltete Vermögen per Ende des laufenden Geschäftsjahres für
die Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird
im Folgejahr erhoben.

4. Bei neu zugelassenen OGAW oder MMF, deren erstes Geschäfts-
jahr mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für
die den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro rata
temporis auf Basis des verwalteten Vermögens des ersten zu
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erstellenden Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung der
Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzab-
gabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahres-
abschluss bezieht.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für inländische OGAW und MMF höchstens 50 000 Franken.

K.K. AusländischeAusländische OrganismenOrganismen fürfür gemeinsamegemeinsame AnlagenAnlagen inin WertpapierenWertpapieren
(OGAW),(OGAW), mitmit OGAWOGAW vergleichbarevergleichbare OrganismenOrganismen fürfür gemeinsamegemeinsame
Anlagen und Geldmarktfonds (MMF) als OGAWAnlagen und Geldmarktfonds (MMF) als OGAW

Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für:
a) ausländische OGAW oder MMF ohne Teilfonds: 1 250 Franken;
b) ausländische OGAW oder MMF mit Teilfonds nach Massgabe

der in Liechtenstein zum Vertrieb zugelassenen Teilfonds: 1 250
Franken je Teilfonds;

c) ausländische mit OGAW vergleichbare Organismen für gemein-
same Anlagen ohne Teilfonds: 1 250 Franken;

d) ausländische mit OGAW vergleichbare Organismen für gemein-
same Anlagen mit Teilfonds nach Massgabe der in Liechtenstein
zum Vertrieb zugelassenen Teilfonds: 1 250 Franken je Teilfonds.

L. Verwaltungsgesellschaften nach dem UCITSGL. Verwaltungsgesellschaften nach dem UCITSG
1. Die Grundabgabe beträgt für Verwaltungsgesellschaften 10 000

Franken pro Jahr.
2. Die Zusatzabgabe beträgt für Verwaltungsgesellschaften 0.0015 %

der Summe des verwalteten Vermögens der verwalteten OGAW.
Massgebend ist das verwaltete Vermögen per Ende des letzten
abgeschlossenen Geschäftsjahres.

3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen Verwaltungsgesellschaften ist
das verwaltete Vermögen per Ende des laufenden Geschäftsjahres
für die Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe
wird im Folgejahr erhoben.

4. Bei neu zugelassenen Verwaltungsgesellschaften, deren erstes
Geschäftsjahr mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzab-
gabe für die den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate
pro rata temporis auf Basis des verwalteten Vermögens des ersten
zu erstellenden Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung der
Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzab-
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gabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahres-
abschluss bezieht.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Verwaltungsgesellschaften höchstens 50 000 Franken.

M. Verwaltungsgesellschaften nach dem IUGM. Verwaltungsgesellschaften nach dem IUG
1. Die Grundabgabe beträgt für Verwaltungsgesellschaften 10 000

Franken pro Jahr.
2. Die Zusatzabgabe beträgt für Verwaltungsgesellschaften 0.0015 %

der Summe des verwalteten Vermögens der verwalteten Invest-
mentunternehmen. Massgebend ist das verwaltete Vermögen per
Ende des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres.

3. Bei im Abgabejahr neu bewilligten Verwaltungsgesellschaften ist
das verwaltete Vermögen per Ende des laufenden Geschäftsjahres
für die Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe
wird im Folgejahr erhoben.

4. Bei neu bewilligten Verwaltungsgesellschaften, deren erstes
Geschäftsjahr mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzab-
gabe für die den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate
pro rata temporis auf Basis des verwalteten Vermögens des ersten
zu erstellenden Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung der
Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzab-
gabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahres-
abschluss bezieht.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Verwaltungsgesellschaften höchstens 50 000 Franken.

N.N. AnbieterAnbieter vonvon Kryptowerte-DienstleistungenKryptowerte-Dienstleistungen mitmit einereiner ZulassungZulassung
nach Art. 63 der Verordnung (EU) 2023/1114nach Art. 63 der Verordnung (EU) 2023/1114
1. Die Grundabgabe beträgt für Anbieter von Kryptowerte-Dienst-

leistungen mit einer Zulassung nach Art. 63 im Sinne der Verord-
nung (EU) 2023/1114:
a) 50 000 Franken pro Jahr, wenn die Zulassung zumindest eine

Tätigkeit nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 16 Bst. a bis d der Verord-
nung (EU) 2023/1114 umfasst, zuzüglich eines Zuschlags von:

aa) 25 000 Franken je ausländische Zweigniederlassung eines
liechtensteinischen Anbieters von Kryptowerte-Dienst-
leistungen, wenn diese als Anbieter von Kryptowerte-
Dienstleistungen tätig ist und keiner Repräsentanz gleich-
zustellen ist;
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bb) 10 000 Franken je Repräsentanz eines liechtensteinischen
Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen im Aus-
land oder einer dieser gleichzustellenden ausländischen
Gesellschaft;

b) 8 000 Franken pro Jahr, wenn die Zulassung ausschliesslich
Tätigkeiten nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 16 Bst. e bis j der Verord-
nung (EU) 2023/1114 umfasst, zuzüglich eines Zuschlags von:

aa) 5 000 Franken je ausländische Zweigniederlassung eines
liechtensteinischen Anbieters von Kryptowerte-Dienst-
leistungen, wenn diese als Anbieter von Kryptowerte-
Dienstleistungen tätig ist und keiner Repräsentanz gleich-
zustellen ist;

bb) 1 000 Franken je Repräsentanz eines liechtensteinischen
Anbieters von Kryptowerte-Dienstleistungen im Aus-
land oder einer dieser gleichzustellenden ausländischen
Gesellschaft.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Anbieter von Kryptowerte-Dienst-
leistungen mit einer Zulassung nach Art. 63 der Verordnung (EU)
2023/1114 0.1 % des Nettoumsatzerlöses. Massgebend ist der
Nettoumsatzerlös des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres.

3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen Anbietern von Kryptowerte-
Dienstleistungen ist der Nettoumsatzerlös per Ende des lau-
fenden Geschäftsjahres für die Bemessung der Zusatzabgabe
massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben.

4. Bei neu zugelassenen Anbietern von Kryptowerte-Dienstleis-
tungen, deren erstes Geschäftsjahr mehr als zwölf Monate
umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den letzten zwölf
Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis des
Nettoumsatzerlöses des ersten zu erstellenden Jahresabschlusses
erhoben. Die Einhebung erfolgt zeitgleich mit der Einhebung
der Zusatzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste
erstellte Jahresabschluss bezieht.

5. Falls sich der für die Bemessung der Zusatzabgabe relevante Net-
toumsatzerlös nicht auf ein ganzes Jahr oder mehr als ein ganzes
Jahr bezieht, wird dieser für die Bemessung annualisiert.

6. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen mit einer Zulas-
sung nach Art. 63 der Verordnung (EU) 2023/1114 höchstens 250
000 Franken.
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7. Die jährliche Aufsichtsabgabe beträgt für Zweigniederlassungen
von Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen mit einer
Zulassung nach Art. 63 der Verordnung (EU) 2023/1114 mit Sitz
im Europäischen Wirtschaftsraum 5 000 Franken.

III. Aufsichtsbereich Versicherungen und VorsorgeeinrichtungenIII. Aufsichtsbereich Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen
A. VersicherungsunternehmenA. Versicherungsunternehmen

1. Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für:
a) Versicherungsunternehmen: 75 000 Franken;
b) Eigenversicherungen (Captives): 25 000 Franken;
c) kleine Versicherungsunternehmen: 25 000 Franken;
d) Zweckgesellschaften: 20 000 Franken.

2. In Fällen, in denen die FMA in die Gruppenaufsicht involviert ist,
wird jährlich folgender Zuschlag erhoben:
a) 50 000 bis 200 000 Franken, wenn die FMA in leitender Funk-

tion die Gruppenaufsicht wahrnimmt;
b) 25 000 bis 100 000 Franken, wenn die FMA eine Subgruppen-

aufsicht wahrnimmt;
c) 15 000 bis 50 000 Franken, wenn die FMA im Kollegium der

Aufsichtsbehörden teilnimmt.
3. Die Zusatzabgabe beträgt für Versicherungsunternehmen, Eigen-

versicherungen, Zweckgesellschaften und kleine Versicherungs-
unternehmen 0.0025 % der Bilanzsumme. Massgebend ist die
Bilanzsumme per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäfts-
jahres.

4. Bei im Abgabejahr neu bewilligten Versicherungsunternehmen,
Eigenversicherungen, Zweckgesellschaften und kleinen Versiche-
rungsunternehmen ist die Bilanzsumme per Ende des laufenden
Geschäftsjahres für die Bemessung der Zusatzabgabe massge-
bend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben.

5. Bei neu bewilligten Versicherungsunternehmen, Eigenversiche-
rungen, Zweckgesellschaften und kleinen Versicherungsunter-
nehmen, deren erster Jahresabschluss mehr als zwölf Monate
umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den letzten zwölf
Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis der
Bilanzsumme des ersten zu erstellenden Jahresabschlusses
erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit
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der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das
sich der erste erstellte Jahresabschluss bezieht.

6. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für:
a) Versicherungsunternehmen: höchstens 200 000 Franken;
b) Versicherungsunternehmen, die Teil einer Versicherungs-

gruppe sind: höchstens 500 000 Franken;
c) Eigenversicherungen: höchstens 100 000 Franken;
d) kleine Versicherungsunternehmen: höchstens 100 000 Franken;
e) Zweckgesellschaften: höchstens 100 000 Franken.

B. VorsorgeeinrichtungenB. Vorsorgeeinrichtungen
1. Die Grundabgabe beträgt für Vorsorgeeinrichtungen 5 000

Franken pro Jahr.
2. Die Zusatzabgabe beträgt für Vorsorgeeinrichtungen 0.005 % der

Summe des Vorsorgekapitals und der versicherungstechnischen
Rückstellungen. Massgebend sind das Vorsorgekapital und die
versicherungstechnischen Rückstellungen per Ende des letzten
abgeschlossenen Geschäftsjahres.

3. Bei im Abgabejahr neu unter die Aufsicht der FMA unterstellten
Vorsorgeeinrichtungen ist die Summe des Vorsorgekapitals und
der versicherungstechnischen Rückstellungen per Ende des lau-
fenden Geschäftsjahres für die Bemessung der Zusatzabgabe
massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben.

4. Bei neu unter die Aufsicht der FMA unterstellten Vorsorgeein-
richtungen, deren erster Jahresabschluss mehr als zwölf Monate
umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den letzten zwölf
Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis der
Summe des Vorsorgekapitals und der versicherungstechnischen
Rückstellungen des ersten zu erstellenden Jahresabschlusses
erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit
der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das
sich der erste erstellte Jahresabschluss bezieht.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Vorsorgeeinrichtungen höchstens 100 000 Franken.

C.C. Versicherungsvermittler,Versicherungsvermittler, RückversicherungsvermittlerRückversicherungsvermittler undund Versiche-Versiche-
rungsvermittler in Nebentätigkeit (Versicherungsvermittler)rungsvermittler in Nebentätigkeit (Versicherungsvermittler)
1. Die Grundabgabe für Versicherungsvermittler beträgt pro Jahr für:
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a) juristische Personen: 2 500 Franken;
b) natürliche Personen: 1 250 Franken;
c) Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit: 250 Franken bei

juristischen Personen und 125 Franken bei natürlichen Per-
sonen.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Versicherungsvermittler 0.25 % der
Bruttoerträge. Massgebend sind die Bruttoerträge des dem Abga-
bejahr vorangehenden Jahres.

3. Bei im Abgabejahr neu bewilligten Versicherungsvermittlern sind
die Bruttoerträge des laufenden Jahres für die Bemessung der
Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr
erhoben.

4. Falls sich die für die Bemessung der Zusatzabgabe relevanten Brut-
toerträge nicht auf ein ganzes Jahr beziehen, werden diese für die
Bemessung annualisiert.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Versicherungsvermittler höchstens 6 500 Franken.

D. PensionsfondsD. Pensionsfonds
1. Die Grundabgabe beträgt für Einrichtungen der betrieblichen

Altersversorgung (Pensionsfonds) 25 000 Franken pro Jahr.
2. Pensionsfonds, die von der Aufsicht freigestellt werden (Art. 2

Abs. 2 PFG), haben eine ermässigte Aufsichtsabgabe zu ent-
richten. Diese beträgt pro Jahr bei:
a) gänzlicher Freistellung: 5 000 Franken;
b) teilweiser Freistellung: 10 000 Franken.

3. Die Zusatzabgabe beträgt für Pensionsfonds 0.01 % des Brutto-
vermögens, welches auch die Aktiven aus Versicherungsverträgen
umfasst. Massgebend ist die Bilanzsumme per Ende des letzten
abgeschlossenen Geschäftsjahres.

4. Bei im Abgabejahr neu bewilligten Pensionsfonds ist das Brutto-
vermögen per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die Bemes-
sung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folge-
jahr erhoben.

5. Bei neu bewilligten Pensionsfonds, deren erster Jahresabschluss
mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die
den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro rata tem-
poris auf Basis des Bruttovermögens des ersten zu erstellenden
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Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe
erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes
Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss
bezieht.

6. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Pensionsfonds höchstens 100 000 Franken.

IV. Aufsichtsbereich Andere FinanzintermediäreIV. Aufsichtsbereich Andere Finanzintermediäre
A.A. Rechtsanwälte,Rechtsanwälte, diedie DienstleistungenDienstleistungen nachnach Art.Art. 33 Abs.Abs. 11 Bst.Bst. kk SPGSPG

erbringenerbringen
1. Die Grundabgabe beträgt für Rechtsanwälte (Rechtsanwälte,

Rechtsanwaltsgesellschaften mit einer Zulassung nach dem
Rechtsanwaltsgesetz sowie Rechtsagenten nach Art. 108 des
Rechtsanwaltsgesetzes), die im Abgabejahr sorgfaltspflichtrele-
vante Dienstleistungen nach Art. 3 Abs. 1 Bst. k SPG ausgeübt
haben, 750 Franken pro Jahr.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Rechtsanwälte nach Ziff. 1 50
Franken pro sorgfaltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Mass-
gebend ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbe-
ziehungen per 31. Dezember des dem Abgabejahr vorangehenden
Jahres.

3. Bei neu der Aufsicht der FMA unterstellten Rechtsanwälten nach
Ziff. 1 ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbe-
ziehungen per 31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemes-
sung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folge-
jahr erhoben.

4. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Rechtsanwälte nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken.

B. Treuhänder und TreuhandgesellschaftenB. Treuhänder und Treuhandgesellschaften
1. Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für:

a) Treuhänder: 1 500 Franken;
b) Treuhandgesellschaften: 3 000 Franken.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Treuhänder und Treuhandgesell-
schaften, die im Abgabejahr sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten
ausgeübt haben, 50 Franken pro sorgfaltspflichtrelevante
Geschäftsbeziehung. Massgebend ist die Anzahl der sorgfalts-
pflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen per 31. Dezember des
dem Abgabejahr vorangehenden Jahres.
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3. Bei im Abgabejahr neu bewilligten Treuhändern und Treuhand-
gesellschaften ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten
Geschäftsbeziehungen per 31. Dezember des laufenden Jahres für
die Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird
im Folgejahr erhoben.

4. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Treuhänder und Treuhandgesellschaften höchstens 100 000
Franken.

C. Spielbanken und Anbieter von Online-GeldspielenC. Spielbanken und Anbieter von Online-Geldspielen
1. Die Grundabgabe beträgt für Spielbanken und Anbieter von

Online-Geldspielen 10 000 Franken pro Jahr.
2. Die Zusatzabgabe beträgt für Spielbanken und Anbieter von

Online-Geldspielen, die im Abgabejahr sorgfaltspflichtrelevante
Tätigkeiten ausgeübt haben, 0.5 % des Bruttospielertrages. Mass-
gebend ist der Bruttospielertrag des dem Abgabejahr vorange-
henden Geschäftsjahres.

3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen Spielbanken und Anbietern
von Online-Geldspielen ist der Bruttospielertrag des laufenden
Jahres für die Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die
Abgabe wird im Folgejahr erhoben.

4. Bei neu zugelassenen Spielbanken und Anbietern von Online-
Geldspielen, deren erster Jahresabschluss mehr als zwölf Monate
umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den letzten zwölf
Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis des
Bruttospielertrages des ersten zu erstellenden Jahresabschlusses
erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit
der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das
sich der erste erstellte Jahresabschluss bezieht.

5. Falls sich der für die Bemessung der Zusatzabgabe relevante Brut-
tospielertrag nicht auf ein ganzes Jahr bezieht, wird dieser für die
Bemessung annualisiert.

6. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Spielbanken und Anbieter von Online-Geldspielen höchstens
100 000 Franken.

D. WechselstubenD. Wechselstuben
1. Die Grundabgabe beträgt für Wechselstuben nach Art. 3 Abs. 1

Bst. f SPG, welche im dem Abgabejahr vorausgehenden Jahr sorg-
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faltspflichtrelevante Tätigkeiten ausgeübt haben, 750 Franken pro
Jahr.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Wechselstuben nach Ziff. 1 50
Franken pro sorgfaltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Mass-
gebend ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäfts-
beziehungen per 31. Dezember des dem Abgabejahr vorausge-
henden Jahres.

3. Bei neu der Aufsicht der FMA unterstellten Wechselstuben ist die
Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen per
31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemessung der Zusatz-
abgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben.

4. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Wechselstuben nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken.

E.E. PersonenPersonen nachnach demdem GesetzGesetz betreffendbetreffend diedie AufsichtAufsicht überüber PersonenPersonen
nach Art. 180a PGRnach Art. 180a PGR
1. Die Grundabgabe für Personen mit einer Bewilligung oder einer

sonstigen Berechtigung nach dem Gesetz betreffend die Aufsicht
über Personen nach Art. 180a des Personen- und Gesellschafts-
rechts beträgt 750 Franken pro Jahr.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Personen nach Ziff. 1, welche im
Abgabejahr sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten ausgeübt haben,
50 Franken pro sorgfaltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung.
Massgebend ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten
Geschäftsbeziehungen per 31. Dezember des dem Abgabejahr
vorangehenden Jahres.

3. Bei im Abgabejahr neu bewilligten Personen nach Ziff. 1 ist die
Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen per
31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemessung der Zusatz-
abgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben.

4. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Personen nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken.

F. ImmobilienmaklerF. Immobilienmakler
1. Die Grundabgabe beträgt für Immobilienmakler nach Art. 3 Abs.

1 Bst. p SPG, welche im dem Abgabejahr vorausgehenden Jahr
sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten ausgeübt haben, 750 Franken
pro Jahr.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Immobilienmakler nach Ziff. 1 50
Franken pro sorgfaltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Mass-
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gebend ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäfts-
beziehungen per 31. Dezember des dem Abgabejahr vorausge-
henden Jahres.

3. Bei neu der Aufsicht der FMA unterstellten Immobilienmaklern ist
die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen
per 31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemessung der
Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr
erhoben.

4. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Immobilienmakler nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken.

G. Personen, die mit Gütern handelnG. Personen, die mit Gütern handeln
1. Die Grundabgabe beträgt für Personen, die nach Art. 3 Abs. 1 Bst.

q SPG mit Gütern handeln und im dem Abgabejahr vorausge-
henden Jahr sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten ausgeübt haben,
750 Franken pro Jahr.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Personen nach Ziff. 1 50 Franken pro
sorgfaltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Massgebend ist die
Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen per
31. Dezember des dem Abgabejahr vorausgehenden Jahres.

3. Bei neu der Aufsicht der FMA unterstellten Personen nach Ziff.
1 ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbezie-
hungen per 31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemessung
der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr
erhoben.

4. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Personen nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken.

H. RepräsentanzenH. Repräsentanzen
1. Die Grundabgabe beträgt für natürliche und juristische Personen

nach Art. 3 Abs. 1 Bst. k Ziff. 3 SPG, welche im dem Abgabejahr
vorausgehenden Jahr sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten aus-
geübt haben, 750 Franken pro Jahr.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Personen nach Ziff. 1 50 Franken pro
sorgfaltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Massgebend ist die
Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen per
31. Dezember des dem Abgabejahr vorausgehenden Jahres.

3. Bei neu der Aufsicht der FMA unterstellten Personen nach Ziff.
1 ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbezie-
hungen per 31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemessung
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der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr
erhoben.

4. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Personen nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken.

I. Nominelle AnteilseignerI. Nominelle Anteilseigner
1. Die Grundabgabe beträgt für natürliche und juristische Personen

nach Art. 3 Abs. 1 Bst. k Ziff. 5 SPG, welche im dem Abgabejahr
vorausgehenden Jahr sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten aus-
geübt haben, 750 Franken pro Jahr.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Personen nach Ziff. 1 50 Franken pro
sorgfaltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Massgebend ist die
Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen per
31. Dezember des dem Abgabejahr vorausgehenden Jahres.

3. Bei neu der Aufsicht der FMA unterstellten Personen nach Ziff.
1 ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbezie-
hungen per 31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemessung
der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr
erhoben.

4. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Personen nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken.

K. OrganfunktionenK. Organfunktionen
1. Die Grundabgabe beträgt für natürliche und juristische Personen

nach Art. 3 Abs. 1 Bst. k Ziff. 2 oder 4 SPG, welche im dem Abga-
bejahr vorausgehenden Jahr sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten
ausgeübt haben, 750 Franken pro Jahr.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Personen nach Ziff. 1 50 Franken pro
sorgfaltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Massgebend ist die
Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen per
31. Dezember des dem Abgabejahr vorausgehenden Jahres.

3. Bei neu der Aufsicht der FMA unterstellten Personen nach Ziff.
1 ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbezie-
hungen per 31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemessung
der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr
erhoben.

4. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Personen nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken.

L. Externe BuchhalterL. Externe Buchhalter
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1. Die Grundabgabe beträgt für externe Buchhalter nach Art. 3 Abs.
1 Bst. n SPG, welche im dem Abgabejahr vorausgehenden Jahr
sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten ausgeübt haben, 750 Franken
pro Jahr. Nicht darunter fallen Treuhänder und Treuhandgesell-
schaften mit einer Bewilligung zur umfassenden Tätigkeit sowie
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Personen nach Ziff. 1 50 Franken pro
sorgfaltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Massgebend ist die
Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen per
31. Dezember des dem Abgabejahr vorausgehenden Jahres.

3. Bei neu der Aufsicht der FMA unterstellten Personen nach Ziff.
1 ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbezie-
hungen per 31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemessung
der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr
erhoben.

4. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Personen nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken.

M. Angehörige von steuerberatenden BerufenM. Angehörige von steuerberatenden Berufen
1. Die Grundabgabe beträgt für Angehörige von steuerberatenden

Berufen nach Art. 3 Abs. 1 Bst. n SPG, welche im dem Abga-
bejahr vorausgehenden Jahr sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten
ausgeübt haben, 750 Franken pro Jahr. Nicht darunter fallen
Treuhänder und Treuhandgesellschaften mit einer Bewilligung
zur umfassenden Tätigkeit sowie Wirtschaftsprüfer und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Personen nach Ziff. 1 50 Franken pro
sorgfaltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Massgebend ist die
Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen per
31. Dezember des dem Abgabejahr vorausgehenden Jahres.

3. Bei neu der Aufsicht der FMA unterstellten Personen nach Ziff.
1 ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbezie-
hungen per 31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemessung
der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr
erhoben.

4. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Personen nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken.

N.N. Personen,Personen, diedie mitmit KunstwerkenKunstwerken handelnhandeln oderoder beimbeim HandelHandel mitmit
Kunstwerken als Vermittler tätig werdenKunstwerken als Vermittler tätig werden
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1. Die Grundabgabe beträgt für Personen nach Art. 3 Abs. 1 Bst. u
SPG, die im Abgabejahr sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten aus-
geübt haben, 750 Franken pro Jahr.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Personen nach Ziff. 1 50 Franken pro
sorgfaltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Massgebend ist die
Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen per
31. Dezember des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres.

3. Bei neu der Aufsicht der FMA unterstellten Personen nach Ziff.
1 ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbezie-
hungen per 31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemessung
der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr
erhoben.

4. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Personen nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken.

O.O. Personen,Personen, diedie berufsmässigberufsmässig fremdefremde VermögenswerteVermögenswerte verwahrenverwahren
sowiesowie RäumlichkeitenRäumlichkeiten undund BehältnisseBehältnisse zurzur WertaufbewahrungWertaufbewahrung ver-ver-
mietenmieten
1. Die Grundabgabe beträgt für Personen nach Art. 3 Abs. 1 Bst.

v SPG, die im Abgabejahr sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten
ausgeübt haben, 750 Franken pro Jahr.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Personen nach Ziff. 1 15 Franken
pro sorgfaltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Massgebend
ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbezie-
hungen per 31. Dezember des dem Abgabejahr vorangehenden
Jahres.

3. Bei neu der Aufsicht der FMA unterstellten Personen nach Ziff.
1 ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbezie-
hungen per 31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemes-
sung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folge-
jahr erhoben.

4. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Personen nach Ziff. 1 höchstens 30 000 Franken.

P.P. Aufgehoben
Q. Betreiber von Handelsplattformen für nicht-fungible TokenQ. Betreiber von Handelsplattformen für nicht-fungible Token

1. Die Grundabgabe für Betreiber von Handelsplattformen für
nicht-fungible Token nach Art. 3 Abs. 1 Bst. t SPG beträgt 500
Franken pro Jahr.
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2. Die Zusatzabgabe für Betreiber nach Ziff. 1 beträgt 0.25 % der
Bruttoumsatzerlöse aus sämtlichen Tätigkeiten abzüglich der
Mehrwertsteuer sowie sonstiger direkt mit dem Umsatz verbun-
dener Steuern eines Geschäftsjahres. Die Zusatzabgabe bemisst
sich aufgrund der Bruttoumsatzerlöse aus den Dienstleistungen
des dem Abgabejahr vorangehenden Geschäftsjahres.

3. Bei neu der Aufsicht der FMA unterstellten Betreibern nach Ziff.
1 sind die Bruttoumsatzerlöse aus sämtlichen Tätigkeiten im
Rahmen des Betriebs der Handelsplattform des laufenden Jahres
bis zum 31. Dezember massgebend. Die Abgabe wird im Folge-
jahr erhoben.

4. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Betreiber nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken.

V.V. Wirtschaftsprüfer,Wirtschaftsprüfer, WirtschaftsprüfungsgesellschaftenWirtschaftsprüfungsgesellschaften undund Revisions-Revisions-
stellen nach einem der in Art. 5 Abs. 1 genannten Erlassestellen nach einem der in Art. 5 Abs. 1 genannten Erlasse
1. Die Grundabgabe beträgt für:

a) Wirtschaftsprüfer: 500 Franken pro Jahr;
b) Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Revisionsstellen nach

einem der in Art. 5 Abs. 1 genannten Erlasse: 1 000 Franken pro
Jahr.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften und Revisionsstellen nach Ziff. 1 3.5 % der
Summe der bei der spezialgesetzlichen Prüfung für Kontrollen,
Revisionen und Abschlussprüfungen erzielten Honorare. Massge-
bend ist die Honorarsumme des dem Abgabejahr vorangehenden
Jahres.

3. Bei im Abgabejahr neu bewilligten Wirtschaftsprüfern, Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften und Revisionsstellen nach Ziff. 1 ist die
Summe der Honorare des laufenden Jahres für die Bemessung der
Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben.

4. Falls sich die für die Bemessung der Zusatzabgabe relevanten Hono-
rare nicht auf ein ganzes Jahr beziehen, werden diese für die Bemes-
sung annualisiert.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Revi-
sionsstellen nach Ziff. 1 höchstens 250 000 Franken.

VI. Zentrale Gegenparteien im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 648/2012VI. Zentrale Gegenparteien im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
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1. Die Grundabgabe beträgt für zentrale Gegenparteien nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 648/2012 50 000 Franken pro Jahr.

2. Die Zusatzabgabe beträgt für zentrale Gegenparteien nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 648/2012 0.001 % des Gesamtvolumens aller
Transaktionen in Finanzinstrumenten nach Anhang 2 Abschnitt C
des Bankengesetzes. Massgebend ist das Gesamtvolumen aller
Transaktionen in Finanzinstrumenten nach Anhang 2 Abschnitt C
des Bankengesetzes im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr.

3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen zentralen Gegenparteien ist das
Gesamtvolumen aller Transaktionen in Finanzinstrumenten nach
Anhang 2 Abschnitt C des Bankengesetzes per Ende des laufenden
Geschäftsjahres für die Bemessung der Zusatzabgabe massgebend.
Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben.

4. Bei neu zugelassenen zentralen Gegenparteien, deren erster Jahresab-
schluss mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für
die den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro rata tem-
poris auf Basis des Gesamtvolumens aller Transaktionen in Finanz-
instrumenten nach Anhang 2 Abschnitt C des Bankengesetzes im
ersten zu erstellenden Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung
der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatz-
abgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahres-
abschluss bezieht.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für zentrale Gegenparteien höchstens 250 000 Franken.

VII. Zentralverwahrer im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 909/2014VII. Zentralverwahrer im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 909/2014
1. Die Grundabgabe beträgt für Zentralverwahrer nach der Verordnung

(EU) Nr. 909/2014 50 000 Franken pro Jahr.
2. Die Zusatzabgabe beträgt für Zentralverwahrer nach der Verordnung

(EU) Nr. 909/2014:
a) 0.0001 % des Gesamtvolumens aller Transaktionen in Finanzin-

strumenten nach Anhang 1 Abschnitt C des Wertpapierdienst-
leistungsgesetzes im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr in
jedem vom Zentralverwahrer betriebenen Wertpapierabwick-
lungssystem; und

b) 0.0001% des Werts der beim Zentralverwahrer per Ende des
letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres verwahrten Wertpa-
piere.
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3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen Zentralverwahrern ist für die
Bemessung der Zusatzabgabe massgebend:
a) in den Fällen nach Ziff. 2 Bst. a das Gesamtvolumen aller Trans-

aktionen in Finanzinstrumenten nach Anhang 1 Abschnitt C des
Wertpapierdienstleistungsgesetzes;

b) in den Fällen nach Ziff. 2 Bst. b der Wert aller verwahrten Wert-
papiere per Ende des laufenden Geschäftsjahres.

Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben.
4. Bei neu zugelassenen Zentralverwahrern, deren erster Jahresabschluss

mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe wie folgt
erhoben:
a) in den Fällen nach Ziff. 2 Bst. a für die den letzten zwölf Monaten

vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis des Gesamt-
volumens aller abgewickelten Transaktionen in Finanzinstru-
menten nach Anhang 1 Abschnitt C des Wertpapierdienstleis-
tungsgesetzes im ersten zu erstellenden Jahresabschluss. Die Ein-
hebung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung
der Zusatzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste
erstellte Jahresabschluss bezieht;

b) in den Fällen nach Ziff. 2 Bst. b auf Basis des Werts aller ver-
wahrten Wertpapiere per Ende des Geschäftsjahres des ersten zu
erstellenden Jahresabschlusses.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für Zentralverwahrer höchstens 250 000 Franken.

VIII. Administratoren im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011VIII. Administratoren im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011

Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für:
a) nach der Verordnung (EU) 2016/1011 zugelassene Administratoren: 2

000 Franken;
b) nach der Verordnung (EU) 2016/1011 registrierte Administratoren: 1

000 Franken.
IX. VT-Dienstleister nach dem TVTGIX. VT-Dienstleister nach dem TVTG

A.A. Token-Emittenten,Token-Emittenten, VT-Verwahrer,VT-Verwahrer, physischephysische ValidatorenValidatoren undund
TokendarlehensunternehmenTokendarlehensunternehmen
1. Die Grundabgabe für Token-Emittenten, VT-Verwahrer, physi-

sche Validatoren und Tokendarlehensunternehmen beträgt 500
Franken pro Jahr. VT-Dienstleister, die für mehrere VT-Dienst-
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leistungen registriert sind, haben die Grundabgabe nur einmal zu
entrichten.

2. Die Zusatzabgabe für VT-Dienstleister nach Ziff. 1 beträgt 0.25
% der Bruttoumsatzerlöse aus sämtlichen VT-Dienstleistungen
abzüglich der Mehrwertsteuer sowie sonstiger direkt mit dem
Umsatz verbundener Steuern eines Geschäftsjahres. Die Zusatz-
abgabe bemisst sich aufgrund der Bruttoumsatzerlöse aus den
VT-Dienstleistungen des dem Abgabejahr vorangehenden
Geschäftsjahres. VT-Dienstleister, die nach Art. 19a TVTG
registriert sind, haben keine Zusatzabgabe zu entrichten.

3. Bei neu registrierten VT-Dienstleistern nach Ziff. 1 sind die Brut-
toumsatzerlöse aus sämtlichen VT-Dienstleistungen des lau-
fenden Jahres bis zum 31. Dezember massgebend. Die Abgabe
wird im Folgejahr erhoben.

4. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt
für VT-Dienstleister nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken.

B.B. Aufgehoben
C.C. Aufgehoben
D.D. Token-Erzeuger,Token-Erzeuger, Tokenisierungsdienstleister,Tokenisierungsdienstleister, VT-Prüfstellen,VT-Prüfstellen, VT-VT-

Identitätsdienstleister und VT-PreisdienstleisterIdentitätsdienstleister und VT-Preisdienstleister

Die jährliche Aufsichtsabgabe für Token-Erzeuger, Tokenisierungs-
dienstleister, VT-Prüfstellen, VT-Identitätsdienstleister und VT-
Preisdienstleister beträgt 250 Franken. Die Abgabe entfällt für VT-
Dienstleister, die bereits eine Aufsichtsabgabe nach Abschnitt A ent-
richten.

X. Dritte im Sinne von Art. 28 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/2402X. Dritte im Sinne von Art. 28 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/2402

Die Grundabgabe für nach Art. 28 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/
2402 zugelassene Dritte beträgt 2 000 Franken pro Jahr.

XI. Emittenten nach dem OffenlegungsgesetzXI. Emittenten nach dem Offenlegungsgesetz

Die Grundabgabe für Emittenten beträgt 2 500 Franken pro Jahr. Die
Abgabepflicht beginnt zum Zeitpunkt der erstmaligen Hinterlegung von
vorgeschriebenen Informationen bei der FMA nach Art. 19 OffG, die
im Speichersystem der FMA nach Art. 19a OffG erfasst werden, und
endet mit der Bekanntgabe des Widerrufs des letzten an einem gere-
gelten Markt im EWR zugelassenen Wertpapiers des Emittenten.
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Übergangs- und InkrafttretensbestimmungenÜbergangs- und Inkrafttretensbestimmungen
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2011 Nr. 44 ausgegeben am 1. Februar 2011Jahrgang 2011 Nr. 44 ausgegeben am 1. Februar 2011

GesetzGesetz
vom 15. Dezember 2010

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-
gesetzesgesetzes

......

II.II.
ÜbergangsbestimmungÜbergangsbestimmung

Auf die für das Jahr 2010 zu erhebenden Aufsichtsabgaben sowie
Gebühren für Aufsichtsverfahren im Einzelfall und für Dienstleistungen
findet die Verordnung vom 21. Dezember 2004 über die Erhebung von Auf-
sichtsabgaben und Gebühren nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz, LGBl.
2004 Nr. 288172, in der Fassung des LGBl. 2008 Nr. 365, Anwendung.

......
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2013 Nr. 53 ausgegeben am 8. Februar 2013Jahrgang 2013 Nr. 53 ausgegeben am 8. Februar 2013

GesetzGesetz
vom 19. Dezember 2012

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-
gesetzesgesetzes

......

II.II.
ÜbergangsbestimmungÜbergangsbestimmung

Vorzeitige Anträge auf Zulassung eines AIFM und auf Autorisierung
oder Zulassung eines AIF nach Art. 189 AIFMG sind nach diesem Gesetz
zu beurteilen.

......

Finanzmarktaufsichtsgesetz (FMAG) 952.3

Fassung: 16.04.2026 113



Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2013 Nr. 430 ausgegeben am 23. Dezember 2013Jahrgang 2013 Nr. 430 ausgegeben am 23. Dezember 2013

GesetzGesetz
vom 8. November 2013

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-
gesetzesgesetzes

......

II.II.
ÜbergangsbestimmungÜbergangsbestimmung

Auf Verwaltungsgesellschaften und Investmentunternehmen für andere
Werte oder Immobilien, die nach Aufhebung des Investmentunternehmens-
gesetzes nach Massgabe des Gesetzes über die Verwalter alternativer Invest-
mentfonds weiterhin Tätigkeiten nach dem IUG ausüben, findet das bishe-
rige Recht Anwendung.

......
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2015 Nr. 337 ausgegeben am 10. Dezember 2015Jahrgang 2015 Nr. 337 ausgegeben am 10. Dezember 2015

GesetzGesetz
vom 5. November 2015

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-
gesetzesgesetzes

......

II.II.
ÜbergangsbestimmungÜbergangsbestimmung

Auf Verfahren, die bei Inkrafttreten173 dieses Gesetzes hängig sind, findet
das bisherige Recht Anwendung.

......
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2016 Nr. 47 ausgegeben am 4. Februar 2016Jahrgang 2016 Nr. 47 ausgegeben am 4. Februar 2016

GesetzGesetz
vom 2. Dezember 2015

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-
gesetzesgesetzes

......

II.II.
ÜbergangsbestimmungÜbergangsbestimmung

Auf Verwaltungsgesellschaften und Investmentunternehmen für andere
Werte oder Immobilien, die ab Inkrafttreten174 des Investmentunterneh-
mensgesetzes vom 2. Dezember 2015 nach Massgabe des Investmentunter-
nehmensgesetzes oder des Gesetzes vom 2. Dezember 2015 betreffend die
Abänderung des Gesetzes über die Verwalter alternativer Investmentfonds
weiterhin Tätigkeiten nach dem Gesetz über Investmentunternehmen für
andere Werte oder Immobilien ausüben, findet das bisherige Recht Anwen-
dung.

III.III.
InkrafttretenInkrafttreten

1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich Abs. 2 gleichzeitig mit dem Invest-
mentunternehmensgesetz vom 2. Dezember 2015 in Kraft.

2) Anhang 1 Abschnitt C Überschrift, Ziff. 1 Einleitungssatz, Bst. g und
h sowie Anhang 2 Abschnitt II Unterabschnitt B, D und E Überschrift, Ziff.
1 Bst. c und d sowie Ziff. 2 bis 4 und 5 Bst. c treten gleichzeitig mit dem
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Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses betreffend die Übernahme
der Verordnungen (EU) Nr. 345/2013 und 346/2013 in Kraft.175

......
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2016 Nr. 158 ausgegeben am 28. April 2016Jahrgang 2016 Nr. 158 ausgegeben am 28. April 2016

GesetzGesetz
vom 2. März 2016

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-
gesetzesgesetzes

......

II.II.
InkrafttretenInkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 2. März 2016 zur
Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 über OTC-Derivate,
zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister in Kraft.176

......
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2016 Nr. 492 ausgegeben am 23. Dezember 2016Jahrgang 2016 Nr. 492 ausgegeben am 23. Dezember 2016

GesetzGesetz
vom 4. November 2016

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-
gesetzesgesetzes

......

II.II.
KoordinationsbestimmungenKoordinationsbestimmungen

1) Mit Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses betreffend die Übernahme der Richtlinie 2011/61/EU lautet
Anhang 1 Abschnitt C Ziff. 2 Bst. b, e und f wie folgt:177

"2. Die Gebühren für die nachstehenden Tätigkeiten nach dem Invest-
mentunternehmensgesetz (IUG) betragen für:
b) die Erteilung einer Bescheinigung nach Art. 17 Abs. 2 IUG oder

im Falle einer Prospektänderung nach Art. 19 Abs. 2 Bst. b IUG:
500 Franken;

e) den Widerruf einer Bescheinigung nach Art. 62 Abs. 1 Bst. d Ziff.
2 IUG: 2000 Franken;

f) die Erteilung einer verbindlichen Auskunft nach Art. 63 IUG: 2000
Franken;"

2) Mit Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses betreffend die Übernahme der Verordnungen (EU) Nr. 345/2013
und 346/2013 lautet Anhang 2 Kapitel II Abschnitt E Ziff. 5 Bst. c wie
folgt:178

"c) Verwalter von EuVECA oder EuSEF: höchstens 25 000 Franken."
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3) Soweit der Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses betreffend
die Übernahme der Richtlinie 2011/61/EU bis zum 1. Januar 2017 noch
nicht in Kraft ist, lautet Anhang 1 Abschnitt C Ziff. 2 Bst. a Unterbst. bb
und cc vom 1. Januar 2017 bis zum Inkrafttreten des Beschlusses:

"2. Die Gebühr für die Erteilung einer Bewilligung nach dem Invest-
mentunternehmensgesetz beträgt für:
a) die Erteilung einer Bewilligung:

bb) nicht segmentierte Investmentunternehmen: 2 500 Franken;
cc) segmentierte Investmentunternehmen: für das erste Segment

2 500 Franken und 500 Franken für jedes weitere Segment;"

......

952.3 Finanzmarktaufsichtsgesetz (FMAG)

120 Fassung: 16.04.2026



Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2019 Nr. 300 ausgegeben am 2. Dezember 2019Jahrgang 2019 Nr. 300 ausgegeben am 2. Dezember 2019

GesetzGesetz
vom 3. Oktober 2019

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-
gesetzesgesetzes

......

II.II.
ÜbergangsbestimmungÜbergangsbestimmung

Abweichend von Art. 30b beträgt die maximale Gesamtreserve der
FMA:
a) für das Geschäftsjahr 2020: 40 % des durchschnittlichen ordentlichen

Aufwands gemäss Jahresrechnung der letzten drei Jahre;
b) für das Geschäftsjahr 2021: 30 % des durchschnittlichen ordentlichen

Aufwands gemäss Jahresrechnung der letzten drei Jahre;
c) für das Geschäftsjahr 2022: 25 % des durchschnittlichen ordentlichen

Aufwands gemäss Jahresrechnung der letzten drei Jahre.

III.III.
KoordinationsbestimmungKoordinationsbestimmung

Mit Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) Nr. 909/2014179 lautet Art.
30a Abs. 7 Bst. a wie folgt:
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"a) bei den Beaufsichtigten der Beaufsichtigtenkategorien nach Anhang 2
Kapitel I, Kapitel II Abschnitt B, C und F bis I, Kapitel III Abschnitt A,
B und D, Kapitel VI sowie Kapitel VII anhand der geprüften Geschäfts-
berichte des Vorjahres;"

......
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2020 Nr. 11 ausgegeben am 29. Januar 2020Jahrgang 2020 Nr. 11 ausgegeben am 29. Januar 2020

GesetzGesetz
vom 4. Dezember 2019

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-
gesetzesgesetzes

......

II.II.
KoordinationsbestimmungenKoordinationsbestimmungen

1) Mit Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 18/2019 vom 8. Februar 2019 zur Änderung von Anhang IX
(Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens180 lautet Art. 30a Abs. 7
Bst. a und b sowie Abs. 8 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes wie folgt:

"7) Die Kriterien für die Bemessung der Zusatzabgabe werden ermittelt:
a) bei den Beaufsichtigten der Beaufsichtigtenkategorien nach Anhang 2

Kapitel I, Kapitel II Abschnitt B, C und F bis I sowie Kapitel III
Abschnitt A, B und D anhand der geprüften Geschäftsberichte des Vor-
jahres;

b) bei den Beaufsichtigten der Beaufsichtigtenkategorien nach Anhang 2
Kapitel III Abschnitt C sowie Kapitel IV bis VII und IX anhand der
nach Abs. 8 von den Beaufsichtigten per Stichtag 31. Dezember gemel-
deten Daten;

8) Der FMA sind die für die Berechnung der individuellen Aufsichtsab-
gaben erforderlichen Daten, soweit es sich um Beaufsichtigte der Beaufsich-
tigtenkategorien nach Anhang 2 Kapitel III Abschnitt C, Kapitel IV (mit
Ausnahme von Abschnitt C) sowie Kapitel V bis VII und IX handelt, bis
spätestens 31. März des Abgabejahres zu melden."
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2) Mit Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 64/2018 vom 23. März 2018 zur Änderung von Anhang IX
(Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens lauten die nachstehenden
Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes wie folgt:181

a) Anhang 2 Kapitel II Abschnitt B Ziff. 4 und 5:
"4. Bei neu zugelassenen AIF oder neu registrierten EuVECA und

EuSEF, deren erstes Geschäftsjahr mehr als zwölf Monate umfasst,
wird die Zusatzabgabe für die den letzten zwölf Monaten vorange-
henden Monate pro rata temporis auf Basis des verwalteten Vermö-
gens des ersten zu erstellenden Jahresabschlusses erhoben. Die Ein-
hebung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der
Zusatzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte
Jahresabschluss bezieht.

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt für
AIF, EuVECA und EuSEF höchstens 50 000 Franken."

b) Anhang 2 Kapitel II Abschnitt E Ziff. 4:
"4. Bei neu zugelassenen AIFM, neu registrierten Verwaltern von Euro-

päischen Risikokapitalfonds oder neu registrierten Verwaltern von
Europäischen Fonds für soziales Unternehmertum, deren erstes
Geschäftsjahr mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe
für die den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro rata
temporis auf Basis des verwalteten Vermögens des ersten zu erstel-
lenden Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe
erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes
Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss
bezieht."

III.III.
InkrafttretenInkrafttreten

1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich Abs. 2 und 3 gleichzeitig mit dem
Gesetz vom 4. Dezember 2019 betreffend die Abänderung des Gesetzes
über die Verwalter alternativer Investmentfonds in Kraft.182

2) Art. 30a Abs. 7 Bst. a, b und Abs. 8 sowie Anhang 2 Kapitel II
Abschnitt A Ziff. 4, Abschnitt B Ziff. 4 und 5, Abschnitt C Ziff. 4 und
5, Abschnitt E Ziff. 4, Abschnitt I Ziff. 4 und 5, Abschnitt L Ziff. 4 und
Abschnitt M Ziff. 4 treten am 1. Januar 2020 in Kraft.
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3) Anhang 1 Abschnitt C Überschrift und Ziff. 4 sowie Anhang 2
Abschnitt E Überschrift treten gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemein-
samen EWR-Ausschusses Nr. 64/2018 vom 23. März 2018 zur Änderung
von Anhang IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens in Kraft.183

......
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2020 Nr. 320 ausgegeben am 27. Oktober 2020Jahrgang 2020 Nr. 320 ausgegeben am 27. Oktober 2020

GesetzGesetz
vom 3. September 2020

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-
gesetzesgesetzes

......

II.II.
InkrafttretenInkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen
EWR-Ausschusses Nr. 19/2020 vom 7. Februar 2020 zur Änderung von
Anhang IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens in Kraft.184

......
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2020 Nr. 323 ausgegeben am 27. Oktober 2020Jahrgang 2020 Nr. 323 ausgegeben am 27. Oktober 2020

GesetzGesetz
vom 3. September 2020

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-
gesetzesgesetzes

......

II.II.
InkrafttretenInkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen
EWR-Ausschusses Nr. 22/2020 vom 7. Februar 2020 zur Änderung von
Anhang IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens in Kraft.185

......
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2021 Nr. 231 ausgegeben am 6. Juli 2021Jahrgang 2021 Nr. 231 ausgegeben am 6. Juli 2021

GesetzGesetz
vom 6. Mai 2021

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-
gesetzesgesetzes

......

II.II.
Anwendbarkeit von EU-RechtsvorschriftenAnwendbarkeit von EU-Rechtsvorschriften

1) Bis zu ihrer Übernahme in das EWR-Abkommen gelten als nationale
Rechtsvorschriften:
a) die Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 17. April 2013 über Europäische Risikokapitalfonds (ABl. L
293 vom 10.11.2017, S. 1);

b) die Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 17. April 2013 über Europäische Fonds für soziales
Unternehmertum (ABl. L 115 vom 25.4.2013, S. 18);

c) die Verordnung (EU) 2015/760 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 29. April 2015 über europäische langfristige Investmentfonds
(ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 98);

d) die Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (ABl. L 169 vom
30.6.2017, S. 8);

e) die Verordnung (EU) 2019/1156 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 20. Juni 2019 zur Erleichterung des grenzüberschreitenden
Vertriebs von Organismen für gemeinsame Anlagen (ABl. L 188 vom
12.7.2019, S. 55);
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f) die Durchführungsrechtsakte zu den EU-Rechtsvorschriften nach Bst. a
bis e.

2) Der vollständige Wortlaut der in Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften
ist im Amtsblatt der Europäischen Union unter http://eur-lex.europa.eu
veröffentlicht; er kann auch auf der Internetseite der FMA unter www.fma-
li.li abgerufen werden.

III.III.
KoordinationsbestimmungKoordinationsbestimmung

1) Gleichzeitig mit diesem Gesetz treten in Kraft:
a) die Vorschriften, auf die in Kapitel III Abs. 2 des Gesetzes vom 2.

Dezember 2015 über die Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes,
LGBl. 2016 Nr. 47, Bezug genommen wird;

b) die Vorschriften, auf die in Kapitel II Abs. 2 des Gesetzes vom 4.
November 2016 über die Abänderung des Finanzmarktaufsichtsge-
setzes, LGBl. 2016 Nr. 492, Bezug genommen wird;

c) die Vorschriften, auf die in Kapitel II Abs. 2 und Kapitel III Abs. 3 des
Gesetzes vom 4. Dezember 2019 über die Abänderung des Finanzmarkt-
aufsichtsgesetzes, LGBl. 2020 Nr. 11, Bezug genommen wird;

d) das Gesetz vom 3. September 2020 über die Abänderung des Finanz-
marktaufsichtsgesetzes, LGBl. 2020 Nr. 320;

e) das Gesetz vom 3. September 2020 über die Abänderung des Finanz-
marktaufsichtsgesetzes, LGBl. 2020 Nr. 323.

2) Die Inkraftsetzung der Vorschriften nach Abs. 1 erfolgt in zeitlich
aufsteigender Reihenfolge ihrer Kundmachung im Liechtensteinischen Lan-
desgesetzblatt.

IV.IV.
InkrafttretenInkrafttreten

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Refe-
rendumsfrist am 2. August 2021 in Kraft, andernfalls am Tag nach der
Kundmachung.
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2022 Nr. 113 ausgegeben am 25. April 2022Jahrgang 2022 Nr. 113 ausgegeben am 25. April 2022

GesetzGesetz
vom 11. März 2022

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-
gesetzesgesetzes

......

II.II.
ÜbergangsbestimmungÜbergangsbestimmung

Abweichend von Anhang 1 Abschnitt A Ziff. 1 Bst. d beträgt die Gebühr
für die Erteilung oder Verweigerung einer Bewilligung für Finanzholding-
gesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften, die vor dem 1.
Mai 2022 bereits bestanden haben, 30 000 Franken.

......
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2025 Nr. 411 ausgegeben am 25. August 2025Jahrgang 2025 Nr. 411 ausgegeben am 25. August 2025

GesetzGesetz
vom 13. Juni 2025

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-über die Abänderung des Finanzmarktaufsichts-
gesetzesgesetzes

......

II.II.
ÜbergangsbestimmungÜbergangsbestimmung

Auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes186 hängige Ver-
fahren findet das bisherige Recht Anwendung.

......
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1 Art. 1 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

2 Art. 1 Abs. 3 eingefügt durch LGBl. 2009 Nr. 362.

3 Art. 2 abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

4 Art. 5 Abs. 1 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2018 Nr. 10.

5 Art. 5 Abs. 1 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 94.

6 Art. 5 Abs. 1 Bst. abis eingefügt durch LGBl. 2019 Nr. 104.

7 Art. 5 Abs. 1 Bst. ater eingefügt durch LGBl. 2019 Nr. 366.

8 Art. 5 Abs. 1 Bst. aquater eingefügt durch LGBl. 2021 Nr. 27.

9 Art. 5 Abs. 1 Bst. aquinquies eingefügt durch LGBl. 2023 Nr. 143.

10 Art. 5 Abs. 1 Bst. asexies eingefügt durch LGBl. 2025 Nr. 110.

11 Art. 5 Abs. 1 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2011 Nr. 155.

12 Art. 5 Abs. 1 Bst. d abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 273.

13 Art. 5 Abs. 1 Bst. dbis eingefügt durch LGBl. 2019 Nr. 102.

14 Art. 5 Abs. 1 Bst. dter eingefügt durch LGBl. 2021 Nr. 360.

15 Art. 5 Abs. 1 Bst. dquater eingefügt durch LGBl. 2024 Nr. 265.

16 Art. 5 Abs. 1 Bst. f abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 360.

17 Art. 5 Abs. 1 Bst. g abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 509.

18 Art. 5 Abs. 1 Bst. h abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 53.

19 Art. 5 Abs. 1 Bst. hbis abgeändert durch LGBl. 2016 Nr. 47.

20 Art. 5 Abs. 1 Bst. i abgeändert durch LGBl. 2023 Nr. 156.

21 Art. 5 Abs. 1 Bst. k abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 114.

22 Art. 5 Abs. 1 Bst. l abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 423.

23 Art. 5 Abs. 1 Bst. m abgeändert durch LGBl. 2019 Nr. 27.

24 Art. 5 Abs. 1 Bst. nbis eingefügt durch LGBl. 2013 Nr. 429.

25 Art. 5 Abs. 1 Bst. p abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 50.

26 Art. 5 Abs. 1 Bst. r eingefügt durch LGBl. 2005 Nr. 1.

27 Art. 5 Abs. 1 Bst. s eingefügt durch LGBl. 2005 Nr. 280.

28 Art. 5 Abs. 1 Bst. sbis eingefügt durch LGBl. 2025 Nr. 74.

29 Art. 5 Abs. 1 Bst. ster eingefügt durch LGBl. 2025 Nr. 74.
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30 Art. 5 Abs. 1 Bst. squater eingefügt durch LGBl. 2025 Nr. 106.

31 Art. 5 Abs. 1 Bst. t abgeändert durch LGBl. 2018 Nr. 10.

32 Art. 5 Abs. 1 Bst. u eingefügt durch LGBl. 2007 Nr. 12.

33 Art. 5 Abs. 1 Bst. v abgeändert durch LGBl. 2020 Nr. 156.

34 Art. 5 Abs. 1 Bst. w eingefügt durch LGBl. 2007 Nr. 234.

35 Art. 5 Abs. 1 Bst. x eingefügt durch LGBl. 2007 Nr. 277.

36 Art. 5 Abs. 1 Bst. y abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 334.

37 Art. 5 Abs. 1 Bst. z eingefügt durch LGBl. 2011 Nr. 306.

38 Art. 5 Abs. 1 Bst. zbis eingefügt durch LGBl. 2016 Nr. 148.

39 Art. 5 Abs. 1 Bst. zter eingefügt durch LGBl. 2016 Nr. 158.

40 Art. 5 Abs. 1 Bst. zquater eingefügt durch LGBl. 2016 Nr. 514.

41 Art. 5 Abs. 1 Bst. zquinquies abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 427.

42 Art. 5 Abs. 1 Bst. zsexies eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 23.

43 Art. 5 Abs. 1 Bst. zsepties eingefügt durch LGBl. 2019 Nr. 303.

44 Art. 5 Abs. 1 Bst. zocties eingefügt durch LGBl. 2019 Nr. 256.

45 Art. 5 Abs. 1 Bst. znovies eingefügt durch LGBl. 2019 Nr. 365.

46 Art. 5 Abs. 1 Bst. zdecies eingefügt durch LGBl. 2020 Nr. 505.

47 Art. 5 Abs. 1 Bst. zundecies eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 121.

48 Art. 5 Abs. 1 Bst. zquaterdecies eingefügt durch LGBl. 2025 Nr. 122.

49 Art. 5 Abs. 1a eingefügt durch LGBl. 2020 Nr. 15.

50 Art. 5 Abs. 4 aufgehoben durch LGBl. 2019 Nr. 366.

51 Art. 5 Abs. 5 abgeändert durch LGBl. 2019 Nr. 366.

52 Art. 5 Abs. 5 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2016 Nr. 155.

53 Art. 6 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

54 Art. 6 Abs. 2 aufgehoben durch LGBl. 2009 Nr. 362.

55 Art. 7 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

56 Art. 7 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

57 Art. 7 Abs. 2 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

58 Art. 7 Abs. 2 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.
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/chrono/2025106000
/chrono/2018010000
/chrono/2007012000
/chrono/2020156000
/chrono/2007234000
/chrono/2007277000
/chrono/2013334000
/chrono/2011306000
/chrono/2016148000
/chrono/2016158000
/chrono/2016514000
/chrono/2017427000
/chrono/2017023000
/chrono/2019303000
/chrono/2019256000
/chrono/2019365000
/chrono/2020505000
/chrono/2022121000
/chrono/2025122000
/chrono/2020015000
/chrono/2019366000
/chrono/2019366000
/chrono/2016155000
/chrono/2009362000
/chrono/2009362000
/chrono/2009362000
/chrono/2009362000
/chrono/2009362000
/chrono/2009362000


59 Art. 7 Abs. 2 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

60 Art. 7 Abs. 2 Bst. c abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

61 Art. 7 Abs. 2 Bst. d abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 430.

62 Art. 7 Abs. 2 Bst. d Ziff. 3 abgeändert durch LGBl. 2016 Nr. 47.

63 Art. 7 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

64 Art. 7 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

65 Art. 7 Abs. 5 abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

66 Art. 8 abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

67 Art. 9 bis 11 aufgehoben durch LGBl. 2009 Nr. 362.

68 Art. 12 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

69 Art. 12 Abs. 1 Bst. c abgeändert durch LGBl. 2024 Nr. 395.

70 Art. 12 Abs. 2 aufgehoben durch LGBl. 2009 Nr. 362.

71 Art. 14 abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

72 Art. 15 abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

73 Art. 16 aufgehoben durch LGBl. 2009 Nr. 362.

74 Überschrift vor Art. 17 abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

75 Art. 17 abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

76 Art. 18 aufgehoben durch LGBl. 2009 Nr. 362.

77 Art. 19 abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

78 Art. 19 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2019 Nr. 27.

79 Art. 19 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2024 Nr. 395.

80 Art. 20 aufgehoben durch LGBl. 2009 Nr. 362.

81 Überschrift vor Art. 21 abgeändert durch LGBl. 2018 Nr. 294.

82 Art. 21 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 53.

83 Überschrift vor Art. 21a eingefügt durch LGBl. 2019 Nr. 366.

84 Sachüberschrift vor Art. 21a eingefügt durch LGBl. 2025 Nr. 134.

85 Art. 21a eingefügt durch LGBl. 2019 Nr. 366.

86 Art. 21a Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 134.

87 Art. 21a Abs. 5 abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 134.
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/chrono/2009362000
/chrono/2009362000
/chrono/2013430000
/chrono/2016047000
/chrono/2009362000
/chrono/2009362000
/chrono/2009362000
/chrono/2009362000
/chrono/2009362000
/chrono/2009362000
/chrono/2024395000
/chrono/2009362000
/chrono/2009362000
/chrono/2009362000
/chrono/2009362000
/chrono/2009362000
/chrono/2009362000
/chrono/2009362000
/chrono/2009362000
/chrono/2019027000
/chrono/2024395000
/chrono/2009362000
/chrono/2018294000
/chrono/2013053000
/chrono/2019366000
/chrono/2025134000
/chrono/2019366000
/chrono/2025134000
/chrono/2025134000


88 Art. 21b eingefügt durch LGBl. 2025 Nr. 134.

89 Art. 22 abgeändert durch LGBl. 2018 Nr. 294.

90 Art. 23 abgeändert durch LGBl. 2018 Nr. 294.

91 Art. 24 aufgehoben durch LGBl. 2009 Nr. 362.

92 Überschrift vor Art. 25 eingefügt durch LGBl. 2018 Nr. 294.

93 Art. 25a eingefügt durch LGBl. 2019 Nr. 366.

94 Art. 25b eingefügt durch LGBl. 2025 Nr. 134.

95 Art. 26 abgeändert durch LGBl. 2011 Nr. 44.

96 Art. 26 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2019 Nr. 27.

97 Art. 26 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2019 Nr. 27.

98 Überschrift vor Art. 26a eingefügt durch LGBl. 2018 Nr. 294.

99 Art. 26a eingefügt durch LGBl. 2018 Nr. 294.

100 Art. 26a Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 134.

101 Art. 26b eingefügt durch LGBl. 2018 Nr. 294.

102 Art. 26b Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 134.

103 Art. 27 abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 134.

104 Überschrift vor Art. 27a eingefügt durch LGBl. 2010 Nr. 464.

105 Art. 27a eingefügt durch LGBl. 2010 Nr. 464.

106 Art. 27a Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2019 Nr. 366.

107 Art. 27a Abs. 4 eingefügt durch LGBl. 2019 Nr. 366.

108 Art. 27b eingefügt durch LGBl. 2010 Nr. 464.

109 Art. 27c eingefügt durch LGBl. 2010 Nr. 464.

110 Art. 27c Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 134.

111 Art. 27c Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 134.

112 Art. 27c Abs. 3 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2019 Nr. 366.

113 Art. 27c Abs. 3 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2019 Nr. 366.

114 Art. 27d aufgehoben durch LGBl. 2019 Nr. 366.

115 Art. 27e eingefügt durch LGBl. 2010 Nr. 464.

116 Art. 27f eingefügt durch LGBl. 2010 Nr. 464.
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/chrono/2025134000
/chrono/2018294000
/chrono/2018294000
/chrono/2009362000
/chrono/2018294000
/chrono/2019366000
/chrono/2025134000
/chrono/2011044000
/chrono/2019027000
/chrono/2019027000
/chrono/2018294000
/chrono/2018294000
/chrono/2025134000
/chrono/2018294000
/chrono/2025134000
/chrono/2025134000
/chrono/2010464000
/chrono/2010464000
/chrono/2019366000
/chrono/2019366000
/chrono/2010464000
/chrono/2010464000
/chrono/2025134000
/chrono/2025134000
/chrono/2019366000
/chrono/2019366000
/chrono/2019366000
/chrono/2010464000
/chrono/2010464000


117 Art. 27f Abs. 1 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2019 Nr. 366.

118 Art. 27f Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 134.

119 Art. 27g abgeändert durch LGBl. 2015 Nr. 337.

120 Art. 27h abgeändert durch LGBl. 2015 Nr. 337.

121 Art. 27h Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 134.

122 Art. 27h Abs. 5 eingefügt durch LGBl. 2019 Nr. 366.

123 Art. 27i abgeändert durch LGBl. 2015 Nr. 337.

124 Art. 27k abgeändert durch LGBl. 2015 Nr. 337.

125 Sachüberschrift vor Art. 27l eingefügt durch LGBl. 2015 Nr. 337.

126 Art. 27l abgeändert durch LGBl. 2015 Nr. 337.

127 Art. 27m eingefügt durch LGBl. 2015 Nr. 337.

128 Art. 27n eingefügt durch LGBl. 2015 Nr. 337.

129 Art. 27n Abs. 1 Bst. b Ziff. 2 abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 134.

130 Art. 27n Abs. 3 eingefügt durch LGBl. 2025 Nr. 134.

131 Art. 27o eingefügt durch LGBl. 2015 Nr. 337.

132 Art. 27p eingefügt durch LGBl. 2015 Nr. 337.

133 Art. 27q eingefügt durch LGBl. 2015 Nr. 337.

134 Art. 27r eingefügt durch LGBl. 2015 Nr. 337.

135 Art. 27s eingefügt durch LGBl. 2015 Nr. 337.

136 Art. 29 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2023 Nr. 402.

137 Art. 30 abgeändert durch LGBl. 2011 Nr. 44.

138 Art. 30 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 228.

139 Art. 30 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 228.

140 Art. 30a abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 430.

141 Art. 30a Abs. 7 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2026 Nr. 33.

142 Art. 30a Abs. 7 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 318.

143 Art. 30a Abs. 7 Bst. c eingefügt durch LGBl. 2019 Nr. 300.

144 Art. 30a Abs. 8 abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 318.

145 Art. 30a Abs. 9 abgeändert durch LGBl. 2016 Nr. 492.
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/chrono/2019366000
/chrono/2025134000
/chrono/2015337000
/chrono/2015337000
/chrono/2025134000
/chrono/2019366000
/chrono/2015337000
/chrono/2015337000
/chrono/2015337000
/chrono/2015337000
/chrono/2015337000
/chrono/2015337000
/chrono/2025134000
/chrono/2025134000
/chrono/2015337000
/chrono/2015337000
/chrono/2015337000
/chrono/2015337000
/chrono/2015337000
/chrono/2023402000
/chrono/2011044000
/chrono/2013228000
/chrono/2013228000
/chrono/2013430000
/chrono/2026033000
/chrono/2025318000
/chrono/2019300000
/chrono/2025318000
/chrono/2016492000


146 Art. 30b abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 430.

147 Art. 30b Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2019 Nr. 300.

148 Art. 30b Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2019 Nr. 300.

149 Art. 31 abgeändert durch LGBl. 2010 Nr. 342.

150 Art. 32 abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 362.

151 Art. 33 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 430.

152 Art. 33 Abs. 1 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2018 Nr. 294.

153 Art. 33 Abs. 2 eingefügt durch LGBl. 2018 Nr. 294.

154 Überschrift vor Art. 33a eingefügt durch LGBl. 2009 Nr. 362.

155 Art. 33a eingefügt durch LGBl. 2009 Nr. 362.

156 Überschrift vor Art. 33b eingefügt durch LGBl. 2019 Nr. 100.

157 Art. 33b eingefügt durch LGBl. 2019 Nr. 100.

158 Art. 33c eingefügt durch LGBl. 2019 Nr. 100.

159 Art. 33d eingefügt durch LGBl. 2019 Nr. 100.

160 Art. 34 Abs. 3 Bst. e abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 1.

161 Überschrift vor Art. 34a eingefügt durch LGBl. 2013 Nr. 430.

162 Art. 34a eingefügt durch LGBl. 2013 Nr. 430.

163 Art. 34a Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 134.

164 Art. 34a Abs. 3 eingefügt durch LGBl. 2025 Nr. 134.

165 Art. 34a Abs. 4 eingefügt durch LGBl. 2025 Nr. 134.

166 Art. 35 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 134.

167 Art. 36 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 411.

168 Art. 36 Abs. 2 eingefügt durch LGBl. 2025 Nr. 134.

169 Anhang 1 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 53, LGBl. 2013 Nr. 228, LGBl. 2013 Nr.
430, LGBl. 2014 Nr. 353, LGBl. 2015 Nr. 115, LGBl. 2015 Nr. 197, LGBl. 2015 Nr.
237, LGBl. 2016 Nr. 13, LGBl. 2016 Nr. 47, LGBl. 2016 Nr. 148, LGBl. 2016 Nr.
158, LGBl. 2016 Nr. 200, LGBl. 2016 Nr. 492, LGBl. 2016 Nr. 500, LGBl. 2017 Nr.
162, LGBl. 2017 Nr. 343, LGBl. 2017 Nr. 402, LGBl. 2017 Nr. 427, LGBl. 2018 Nr.
10, LGBl. 2018 Nr. 465, LGBl. 2019 Nr. 17, LGBl. 2019 Nr. 102, LGBl. 2019 Nr.
104, LGBl. 2019 Nr. 160, LGBl. 2019 Nr. 216, LGBl. 2019 Nr. 256, LGBl. 2019 Nr.
300LGBl. 2019 Nr. 303, LGBl. 2019 Nr. 365, LGBl. 2020 Nr. 11, LGBl. 2020 Nr. 15,
LGBl. 2020 Nr. 320, LGBl. 2020 Nr. 323, LGBl. 2020 Nr. 325, LGBl. 2020 Nr. 505,
LGBl. 2021 Nr. 27, LGBl. 2021 Nr. 37, LGBl. 2021 Nr. 231, LGBl. 2021 Nr. 360,
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/chrono/2009362000
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/chrono/2019100000
/chrono/2019100000
/chrono/2019100000
/chrono/2019100000
/chrono/2005001000
/chrono/2013430000
/chrono/2013430000
/chrono/2025134000
/chrono/2025134000
/chrono/2025134000
/chrono/2025134000
/chrono/2025411000
/chrono/2025134000
/chrono/2013053000
/chrono/2013228000
/chrono/2013430000
/chrono/2013430000
/chrono/2014353000
/chrono/2015115000
/chrono/2015197000
/chrono/2015237000
/chrono/2015237000
/chrono/2016013000
/chrono/2016047000
/chrono/2016148000
/chrono/2016158000
/chrono/2016158000
/chrono/2016200000
/chrono/2016492000
/chrono/2016500000
/chrono/2017162000
/chrono/2017162000
/chrono/2017343000
/chrono/2017402000
/chrono/2017427000
/chrono/2018010000
/chrono/2018010000
/chrono/2018465000
/chrono/2019017000
/chrono/2019102000
/chrono/2019104000
/chrono/2019104000
/chrono/2019160000
/chrono/2019216000
/chrono/2019256000
/chrono/2019300000
/chrono/2019300000
/chrono/2019303000
/chrono/2019365000
/chrono/2020011000
/chrono/2020015000
/chrono/2020320000
/chrono/2020323000
/chrono/2020325000
/chrono/2020505000
/chrono/2021027000
/chrono/2021037000
/chrono/2021231000
/chrono/2021360000


LGBl. 2022 Nr. 113, LGBl. 2022 Nr. 121, LGBl. 2023 Nr. 143, LGBl. 2023 Nr. 156,
LGBl. 2023 Nr. 402, LGBl. 2024 Nr. 44, LGBl. 2024 Nr. 176, LGBl. 2024 Nr. 181,
LGBl. 2024 Nr. 222, LGBl. 2025 Nr. 74, LGBl. 2025 Nr. 94, LGBl. 2025 Nr. 110,
LGBl. 2025 Nr. 114, LGBl. 2025 Nr. 122, LGBl. 2025 Nr. 134, LGBl. 2025 Nr. 323,
LGBl. 2025 Nr. 509, LGBl. 2026 Nr. 28 und LGBl. 2026 Nr. 33.

170 Anhang 2 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 430, LGBl. 2014 Nr. 353, LGBl. 2015
Nr. 197, LGBl. 2015 Nr. 237, LGBl. 2016 Nr. 47, LGBl. 2016 Nr. 200, LGBl. 2016
Nr. 492, LGBl. 2016 Nr. 500, LGBl. 2017 Nr. 162, LGBl. 2017 Nr. 343, LGBl. 2017
Nr. 402, LGBl. 2017 Nr. 427, LGBl. 2018 Nr. 10, LGBl. 2019 Nr. 27, LGBl. 2019
Nr. 104, LGBl. 2019 Nr. 216, LGBl. 2019 Nr. 256, LGBl. 2019 Nr. 300, LGBl. 2019
Nr. 303, LGBl. 2020 Nr. 11, LGBl. 2020 Nr. 309, LGBl. 2020 Nr. 320, LGBl. 2020
Nr. 323, LGBl. 2020 Nr. 505, LGBl. 2021 Nr. 27, LGBl. 2021 Nr. 37, LGBl. 2022
Nr. 113, LGBl. 2023 Nr. 402, LGBl. 2024 Nr. 44, LGBl. 2024 Nr. 222, LGBl. 2025
Nr. 74, LGBl. 2025 Nr. 94, LGBl. 2025 Nr. 110, LGBl. 2025 Nr. 114 und LGBl.
2026 Nr. 33.

171 Lautet in der authentischen Fassung von LGBl. 2025 Nr. 74 fälschlicherweise
"Kapitel VI Abschnitt 4 Unterabschnitt a".

172 LR 952.312

173 Inkrafttreten: 11. Dezember 2015.

174 Inkrafttreten: 1. Oktober 2016.

175 Inkrafttreten: 2. August 2021 (III. Koordinationsbestimmung LGBl. 2021 Nr. 231).

176 Inkrafttreten: 1. Juli 2017 (LGBl. 2017 Nr. 150).

177 Inkrafttreten: 1. Oktober 2016 (LGBl. 2016 Nr. 305).

178 Inkrafttreten: 2. August 2021 (III. Koordinationsbestimmung LGBl. 2021 Nr. 231).

179 Inkrafttreten: 1. Januar 2020 (LGBl. 2019 Nr. 339).

180 Inkrafttreten: 1. Januar 2020 (LGBl. 2019 Nr. 339).

181 Inkrafttreten: 2. August 2021 (III. Koordinationsbestimmung LGBl. 2021 Nr. 231).

182 Inkrafttreten: 1. Februar 2020.

183 Inkrafttreten: 2. August 2021 (III. Koordinationsbestimmung LGBl. 2021 Nr. 231).

184 Inkrafttreten: 2. August 2021 (III. Koordinationsbestimmung LGBl. 2021 Nr. 231).

185 Inkrafttreten: 2. August 2021 (III. Koordinationsbestimmung LGBl. 2021 Nr. 231).

186 Inkrafttreten: 1. Januar 2026.
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